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Der Kreis der Unfallversiclierten in der Wohl
fahrtspflege nnd im Gesundheitsdienst.

Von Senatspräsident Dr. B e h r c n d. Berlin.

Die Beantwortung der Frage, welche in der Wohlfahrtspflege und im Ge
sundheitsdienst tätigen Personen gegen Unfall nach der Reithsversicherungs- 
ordnung versichert sind, kann hei der Vielgestaltigkeit der Verhältnisse 
in der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege und im Gesundheits
dienst meist nur nach der Lage des Einzelfalles beurteilt werden. 
Immerhin ist sie stark davon abhängig, wie man die in der RVO. zum ersten
mal durch das 3. Gesetz über Änderungen in der Unfallversicherung vom 
20. Dezember 1928 (RGBl. I S. 405) Art. 1 vorkommenden Begriffe „Ge
sundheitsdienst4’ und „Wohlfahrtspflege44 auslegt.

Eine gesetzliche Interpretation dieser Begriffe in der RVO. besteht nicht. 
Nach dem Entwurf des 3. Gesetjes sollten nur Krankenhäuser, Heil- und 
Pflegeanstalten, Entbindungsheime und sonstige Anstalten, die Personen zur 
Kur und Pflege aufnehmen, also lediglich Einrichtungen der geschlos
senen Gesundheitsfürsorge, der Unfallversicherung unterworfen werden1). 
Bei der ersten Beratung regte jedoch die Abgeordnete Frau Schroeder an, 
auch die halboffene und offene Gesundheitsfürsorge in 
die Versicherung mit hineinzuziehen, weil es unbillig erscheine, Personen, 
welche die gleiche Tätigkeit ausüben, die Versicherung nur bei einer Be
tätigung in geschlossenen Anstalten, nicht aber bei einer solchen außerhalb 
derselben zuzulassen2). Die Absicht des Gesetzgebers ging hiernach zunächst 
dahin, das Kranken pflege personal jeder Art gegen die i h in 
droh e n d e n Gef a h reu zu v e r s i c h e r n. Die dann zum Gesetz er
hobene Vorschrift des § 537 Abs. 1 Nr. 4b RVO. hat jedoch auf Grund eines 
Reichstagsbeschlusses darüber hinaus neben den „Krankenhäusern, Heil- und 
Pflegeanstalten, Entbindungsheimen und sonstigen Anstalten, die Personen 
zur Kur und Pflege auf nehmen”, auch ..E i n r i c h t u n g e n u n il Tätig
keiten in der öffentlichen und freien Wohlfahrts
pflege u n d im G e s u n d h e i t s d i e n s t” der gesetzlichen Unfall
versicherung unterworfen.

*) Entwurf zum 3. Gesetj vom 20. Dezember 1928. Art. 1 Nr. 4 1» u. Begr. S. 11. 
’*) Vgl. Bericht der 10. Rcichatugssitjuiig vom 13. Juli 1928.
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Die Begriffe „Wohlfahrtspflege“ und „Gesundheitsdienst“ müssen in 
einer Weise ausgelegt werden, der dem geschilderten Entstehungsgedanken 
und dem Zwecke der Bestimmung (Schutz gegen besondere Gefahren) Rechnung 
trägt. Deshalb muß zunächst grundsätzlich alles aus der Einbeziehung in den Ge
sundheitsdienst oder der Wohlfahrtspflege ausscheiden, was nur mittelbar 
diesen Zwecken dient3). Überall da, wo die Sorge für die menschliche Ge
sundheit oder die Fürsorge für Hilfsbedürftige nicht der Hauptzweck, 
sondern nur Begleiterscheinung ist, kann von einer Einrichtung 
oder Tätigkeit im Gesundheitsdienst oder der Wohlfahrtspflege im Sinne der 
Unfallgesetzgebung nicht die Rede sein. Das ist schon aus rein praktischen 
und gesetztechnischen Gründen um deswillen geboten, weil eine große Zahl 
von Betrieben oder Einrichtungen, die weitere oder engere Beziehungen zum 
Gesundheitsdienst und auch zur Wohlfahrtspflege haben, bereits früher der 
Unfallversicherung unterlagen und auch weiterhin aus Gründen der in der 
Natur dieser Betriebe liegenden besonderen Gefahr unterliegen sollen. Eine 
Änderung der bisherigen Zugehörigkeit dieser Ec triebe zu bestimmten Be
rufsgenossenschaften kommt daher durch die Ausdehnung der Versicherung 
auf die Wohlfahrtspflege und den Gesundheitsdienst nicht oder nur dann in 
Frage, wenn sie Bestandteile anderer durch die Neuordung versicherter Be
triebe geworden sind.

Deshalb bleiben z. B. die Badeanstalten in ihrer bisherigen Eigen
schaft (§ 537 Nr. 4 RVO.) — und nicht als Einrichtungen des Gesundheits
dienstes, welchem Zwecke sie ja zweifellos mittelbar meist dienen — bei ihrer 
bisher für sie zuständigen Nahrungsmittel-Berufsgenossenschaft versichert und 
wandern nicht etwa zu der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege ab4). Ähnliche Gesichtspunkte haben das Reichsversicherungs
amt veranlaßt, Sch lacht hofbetriebe5 6), bei deren Einrichtung zweifel
los gesundheitliche Momente eine große Rolle gespielt haben, 
wegen ihres von dem Fleischergewerbe abhängigen Gepräges, bei dem es sich 
um einen einheitlichen, in den Gesamtanlagen des Schlachthofs sich abspielen
den Vorgang handelt, bei der Fleischerei-Berufsgenossenschaft zu belassen. 
Versicherungsrechtlich muß hier das gesundheitliche Moment zurücktreten, 
so daß die bisherige Versicherung gegen Unfall für die mit dem Schlachthof
betrieb in Berührung kommenden Tierärzte, Probenehmer, Trichinen- und 
Fleischbeschauer, Stempler, Kontrollwächter, soweit sie nicht als Beamte von 
der Versicherung ausgeschlossen sind, bei der Fleischerei-Bcrufsgenossenschaft 
bestehen bleibt. Das gleiche gilt für die Freibänke und Abdecke
reien, obwohl auch hier der gesundheitliche Gedanke der Einrichtung unver
kennbar vorhanden ist, vom RVA. aber nicht als Hauptzweck, sondern nur als 
Begleiterscheinung des Gesundheitsdienstes angesehen 
worden ist0). Soweit im übrigen Fleischbeschauer oder Trichinen
schauer als Arbeiter oder Angestellte in anderen Betrieben oder Einrich
tungen, die nicht mit einem Schlachthofe Zusammenhängen, tätig sind, wird 
diese Tätigkeit wegen ihres Zusammenhangs mit dem Gesundheitsdienst als 
eine Tätigkeit in diesem anzusehen sein, so daß diese Personen durch die

3) Vgl. Entscheidungen und Mitteilungen des Reichsversicherungsamts Bd. 26 S. 157; 
Amtliche Nachrichten für Reichsversichcrung 1930 S. IV 22 Nr. 3598.

*) Vgl. Amtliche Nachrichten für Rcichsversicherung 1930 S. IV 21; Entsdieidungen und 
Mitteilungen des Rcidisvcrsidierungsamts Bd. 26 S. 159.

°) Amtliche Nachrichten für Reichsversicherung 1930 S. IV 21; Entsdieidungen und 
Mitteilungen des Reichsversicherungsamts Bd. 26 S. 154.

6) Amtliche Nadiriditen für Reichsversicherung 1930 S. IV 22; Entsdieidungen und 
Mitteilungen des Reidisvcrsicherungsamts Bd. 26 S. 156 u. 157.
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neue Bestimmung versichert sind. Sind *feie selbst Unternehmer, was häufig 
bei den eigenartigen Verhältnissen schwer feststellbar ist, können sie sich frei
willig versichern7). Bei den F riedhof sbetrieben8), die ebenfalls 
bereits im allgemeinen nach § 917 Abs. 1 RVO. der landwirtschaftlichen Unfall
versicherung unterliegen, hat ein Gleiches zu gelten; auch sie können nicht, 
obwohl sie zweifellos auch in starkem Maße der öffentlichen Gesundheit dienen, 
als Einrichtungen des Gesundheitsdienstes im Sinne der Unfallversicherung 
(§ 537 Abs. Nr. 4 b RVO.) angesehen werden.

Diese Tendenz, die dahin geht, daß es unzweckmäßig und verwaltungs
technisch kaum durchführbar ist, infolge der Einbeziehung des Gesundheits
dienstes und der Wohlfahrtspflege in die Unfallversicherung an Bestehendem 
zu rütteln, zeigt bereits den Weg, der bei der Auslegung dieser Be
griffe im allgemeinen gegangen werden muß. Beide Begriffe dürfen 
nicht zu weit ausgelegt werden. Alles, was überwiegend polizei
licher Natur, muß aus dem Begriff des Gesundheitsdienstes ausscheiden, 
und ebenso darf der Begriff Wohlfahrtspflege sich nur auf das beschränken, 
was im engeren Sinne darunter verstanden werden kann.

Man wird daher als nicht zur Wohlfahrtspflege im Sinne der Unfall
versicherung gehörig alles das auszuscheiden haben, was über eine Fürsorge für 
Hilfsbedürftige hinaus gemeinnützigen Charakter hat, d. h. sich als 
eine dem Wohle der Allgemeinheit dienende Tätigkeit darstellt9), insbesondere 
fällt hierunter alles, was polizeilichcnZwecken, der öffentlichen 
Ordnung, Erholung oder dem Vergnügen der Allgemeinheit 
zu dienen bestimmt ist. Daher wird die polizeiliche Bekämpfung der Bettelei 
und der Unsittlichkeit, soweit letjtere nicht nach dem Gesetj zur Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten vom 18. Februar 1928 als fürsorgerische Tätig
keit aufzufassen ist, die Museen10), Theater, Parkanlagen, öffentliche Gärten, 
Bedürfnisanstalten, Sport- und Spielplätje grundsätzlich nicht in die Wohl
fahrtspflege im engeren Sinne oder den Gesundheitsdienst hineinzubeziehen 
sein. Man wird als Wohlfahrtspflege im Sinne der Unfallgesetjgebung nur die 
Tätigkeit aufzufassen haben, die die Notlage wirtschaftlich, ge
sundheitlich oder in sittlicher Beziehung schwacher 
Personen beseitigen oder lindern will. Man wird sich infolge
dessen unter der üblichen Trennung von der Sozialversicherung und Ver
sorgung, die, soweit sie Einrichtungen des Gesundheitsdienstes unterhalten, aus 
diesem Anlaß bereits der Unfallversichrung unterliegen, auf die rein fürsorge
rische Betätigung für Bedürftige und Jugendliche zu beschränken haben. Da 
diese Fürsorge heute nach der Verordnung über die Fürsorge
pflicht in Verbindung mit den Reichsgrundsätzen und landes
gesetzlichen Sondervorschriften (Krüppelfürsorgegesetjen oder 
speziellen Wohlfahrtsgesetjen der Länder) sowie nach dein Reichsgesetz 
für Jugendwohlfahrt weit über den Rahmen des Armenrechts hinaus
geht, so wird jedenfalls alles das, was in diesen Gesetzen als Pflicht
leistung aufge führt, auch als Einrichtung der Wohl
fahrtspflege im Sinne der Unfallversicherung aufzufassen sein und alle 
auf diesem Gebiete im fachlichen Teil tätigen Personen als gegen Unfall ver-

') Vgl. Entscheidungen und Mitteilungen des Reichsversicherungsamts Bd. 25 S. 304.
**) Entscheidungen und Mitteilungen des Reichsversicherungsamts Bd. 26 S. 174; Amt

liche Nachrichten für Reichsversicherung 1930 S. IV 24 Nr. 3603.
B) Vgl. §§ 6 und 7 Abs. 2 Körperschaftssteuergesetj und Entscheidung des Reichs

finanzhofs vom 22. Oktober 1929 (Jur. Wochenschr. 1930, 672).
1U) Vgl. Amtliche Nachrichten für Reichsversicherung 1929 S. IV 442; Entscheidungen 

und Mitteilungen des Reichsversicherungsamts Bd. 26 S. 7.
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sichert zu gelten haben, soweit nicftt die Ausnahmevorschriften für Beamte, 
Mitglieder geistlicher Orden und Schwestern nach § 554 RVO. zur Anwendung 
gelangen.

Nicht angängig erscheint es dagegen, die einzige Definition, die 
eine reichsrcditliche Begriffsbestimmung aus besonderem Anlaß für die soziale 
Wohlfahrtsrente geschaffen hat (§ 2 der Dritten Verordnung zur 
Durchführung des Gesetjes über die Ablösung öffentlicher Anleihen vom 4. De
zember 1926 — RGBl. I S. 494) oder diejenige des Sächsischen Wohl- 
f ahrtspflegegesetzes vom 28. März 1925 (§§ 1 und 2 Sächs.
Gescfcbl. S. 55) einfach für die Unfallversicherungsgcsetjgebung zu akzep
tieren, obwohl beide wertvolle Fingerzeige für die Abgrenzung des Begriffs 
bieten müssen. Ebensowenig kann die Zugehörigkeit zu einem der 
Deutschen Liga der freien Wohlfahrtspflege angeschlossenea Spitzen
verband dokumentieren, daß die betreffende Vereinigung, Stiftung o. dgl. 
mit ihrer Einrichtung oder durdi ihre Tätigkeit gegen Unfall zwangsversichert 
ist. Es wird vielmehr stets von der Lage des Einzelfalls abhängen, 
ob bei einer Einriditung und Tätigkeit eine soldie der Wohlfahrtspflege im 
Sinne der RVO. vorliegt oder nicht.

Namentlidi auf dem Gebiete der Jugendwohlfahrt kann dies zu 
besonderen Sdiwierigkeiten führen, weil hier reine Erholungs- und Unter- 
kunfts- sowie Unterrichtszweckc vielfach eng mit der Jugendpflege nach 
daß Jugendherbergen und überwiegend Unterrichtszwecken 
dienende Einrichtungen (Waldschulen) als zur Wohlfahrtspflege im Sinne der 
Unfallgesctjgcbung gehörig gelten können, während Ferienkolonien, Heime 
in Kur- und Badeorten, die erholungsbedürftige Kinder auf Grund einer Kinder- 
vcrschickung durch Kommunen, Versidierungsträgcr oder durdi die freie 
Wohlfahrtspflege aufnehmen, uls wohlfahrtspflcgerisdic Einrichtung im all
gemeinen anzusehen sind. Im einzelnen wird stets der Hauptzweck 
des Unternehmens und die Art und Weise der Betreuung 
der in solchen Heimen untergebrachten Personen entscheidend sein müssen, 
und daneben, ob auch tatsächlich eine Fürsorge und nicht 
bloß Unterricht oder Unterbringung — wenn audi unter be
sonders günstigen gesundheitlichen Bedingungen — stattfindet. Deswegen 
gehören auch nadi Ansicht des Reidisvcrsidierungsamts z. B. Beamten- 
criiolungsheimc und ähnlidic Einrichtungen in der Regel nicht zu 
den im § 537 Abs. 1 Nr. 4b RVO. aufgeführten Einrichtungen und Tätig
keiten11).

Es wird nicht immer leicht sein, den Hauptzweck zu erkennen. 
So hat in einem zweifelhaften Falle das Reichsversichcrungsamt die 
Betriebe landwirtschaftlicher Güter einer Stadt, die von ihr für 
Zwecke der Wohlfahrtspflege gekauft wurden, um dort aus
gesteuerte Erwerbslose an Stelle von Gewährung der Wohl- 
fuhrtsunterstützung zu beschäftigen, nicht als Einrichtungen der 
öffentlichen Wohlfahrtspflege angesehen1"). Dabei war ausschlaggebend, daß 
Beschäftigung dieser Personen auf landwirtschaftlichen Gütern durch ein 
Wohlfahrtsamt allein noch nicht die Güter zu Einrichtungen der Wohlfahrts
pflege macht. Diese Ansicht wird sich jedoch bei allen solchen Anstalten, bei 
denen die Beschäftigung auf therapeutischer Grundlage

**) Rcidi«vcr»idicrung«amt, Abt. für UnfuHveraidierung, Readirid vom 1. Juli 1929; 
Eutadieidungen und Mitteilungen de« Rciduvcrsidierungaanita lld. 25 S. 32.

**) Reiduver»idierung»amt, Abt. für Unfallver«idierung, Rcadieid vom 8. Mürz 1930; 
Entadieiduugen und Mitteilungen de« Rcidiaveraidicrungaamt* lld. 26 S. 536.
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beruht und in denen eine fürsorgende Tätigkeit, z. B. für Erwerbs
beschränkte, Krüppel, Blinde, Landstreicher, Alkoholiker usw. stattündet, nicht 
aufrcchterhalten lassen. Hier liegt entweder eine Anstalt vor, die Personen zur 
Kur oder Pflege auf nimmt oder eine Tätigkeit im Gesundheitsdienst oder Wohl* 
fahrtspflege, so daß das Personal dieser Anstalten versichert ist.

Wo jedoch weder solche Kur- oder Pflegeanstalt noch eine f ü r sor
ge n d e oder auf gesundheitliche Behandlung gerichtete Tätigkeit vor
liegt, sondern lediglich Unterbringung oder Erholungsaufenthalt, z. B. Land
jugendheime, Heime zur Unterbringung Minderbemittelter, die nicht hilfs
bedürftig sind, bezweckt wird, liegt eine Versicherung derartiger Ein
richtungen und Tätigkeiten auch dann nicht vor, wenn sie etwa von Wohl
fahrtsorganisationen, z. B. städtischen Wohlfahrtsämtern, in die Wege ge
leitet werden. Denn die städtischen Wohlfahrtsämter als solche mit 
ihrem lediglich verwaltenden Teil unterliegen der Unfallversicherung 
ebensowenig wie die Hauptverwaltungen derLandcsversiche- 
rungsanstalte n13)» Krankenkasse n14), Hauptversorgungs
ämter, Versorgungsämter, Kreis- und Provinzialhebammen- 
stellen und ähnliche der Wohlfahrtspflege oder dem Gesundheitsdienst 
an sich dienende Verwaltungseinrichtungen. Dies gilt bei den Versorgungs
behörden und Versicherungsträgern insbesondere auch für die ärztliche 
Tätigkeit, wenn sie lediglich in der Untersuchung und B c - 
gutachtung besteht. Gleiches ist der Fall bei Ärzten, die auf dem Ge
biete der Arbeitsvermittlung, Arbeitslosenversicherung bei der Reichsanstait 
für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung mitwirken. Diese Be
tätigung ist nicht als Beschäftigung im Gesundheitsdienste anzuschen. 
Kranken!) esu eher bei Krankenkassen sind nur dann gegen Unfall ver
sichert, wenn ihnen Aufgaben zugewiesen sind, die unmittelbar der Förderung 
der Gesundheit der Kasscnmitgliedcr zu dienen bestimmt sind15).

Im übrigen setjt jede Versicherung gegen Unfall eine technische, 
fachliche oder praktische Einrichtung und Betätigung in der Wohlfahrts
pflege oder dem Gesundheitsdienste voraus, die überall da entfällt, wo nur 
büro mäßige, registierende Verwaltungsarbeiten ge
leistet und nicht eine unmittelbar am Fürsorgebedürftigen oder Kranken 
usw. stattfindende Fürsorge oder Behandlung erfolgt. Soweit jedoch ein
zelne Angestellten der Landcsvcrsichcrungsanstaltcn, der Krankenkassen oder 
Wohlfahrtsämter oder ein Teil der Hauptverwaltung dieser Organe eine 
solche praktische Tätigkeit in diesem eben erwähnten Sinne ausüben, sind sic 
gegen Unfall versichert, oder auch der betreffende Teil der Verwaltung unter
liegt der Unfallversicherung, so z. B. jedes von diesen Organen unterhaltene 
Kranken-, Siechen- oder Altersheim, soweit cs fürsorgerisch oder gesundheits
fördernde Arbeit erfordert.

Die Versicherung erstreckt sich in solchen Betrieben oder Bctriebstcilen 
grundsätzlich nur auf das Personal, das solche gesundheitsfördernde 
oder fiirsorgcnde Tätigkeit unmittelbar am Kranken, Bedürftigen 
o d c r J u g c n d 1 i c h c n ausübt. Alle auf diesem Gebiete tätiget: Schwestern, 
Pfleger, unselbständige Ärzte, Angestellten und Arbeiter sind daher gegen 
Unfall geschieh versichert. Das lediglich im Büro oder im sonstigen

,a) Rcidisversidierungsamt, Abt. für Unfullversidierung und für RI. und AV., Be- 
sdieid vom 19. Juni 1929; Entscheidungen und Mitteilungen des Reichsversirheruugsumts 

S. 31 und Bd. 26 S. 336.
Bescheid des Reidisversidicrungsuints vom 27. Juni 1929 (I1 Nr. 2495).
Vgl. Reidisversidierungsamt, Abt. für Unfallversidierung, Besdieeid vom 5. Dezem

ber 1929 (Entsdieidungen und Mitteilungen Bd. 26 S. 60).

Bd. 25 
H)
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verwaltenden Teil der Einrichtung tätige Personal ist dagegen gegen 
Unfall nur versichert, wenn dieser verwaltende Teil ge
mäß § 539b RVO. den Zwecken der versicherten Einrich- 
t u n g16) dient und zu ihm in einem dem Zwecke ent
sprechenden örtlichen Verhältnis steht17). Dies wird für 
das Büropersonal von Krankenhäusern und ähnlichen geschlossenen Anstalten 
stets, bei größeren Hauptverwaltungen, z. B. solchen der Versicherungsträger und 
städtischen Fürsorgeämter, Landeswohlfahrts- und Jugendämter dagegen meist 
nicht oder nur seltener der Fall sein. Dabei ist davon auszugehen, daß es 
nicht unbedingt erforderlich ist, daß die Verwaltung im gleichen Ge
bäude oder Gebäudekomplex mit der Anstalt liegen muß; es genügt vielmehr 
nach der Rechtsprechung des Reichsversicherungsamts, wenn sie in örtlicher 
Nähe der versicherten Anstalt oder sonstigen versicherten Einrichtung 
liegt18). Dies wird sich vielfach mit dem eines nachbarlichen Ver
hältnisses decken, z. B. wenn Einrichtung und Verwaltung auf zwei 
gegenüberliegende Straßenseiten sich befinden. Sie kann aber bei kleineren
Ortschaften auch zwischen allen Teilen des Ortes bestehen, und ist sogar in 
verschiedenen Gemeinden, die aneinandergrenzen, möglich. Eine Tuber
kulose- oder Säuglingsfürsorgestelle, die ihre Büros hiernach in der Nähe 
ihres eigentlichen Tätigkeitsbereichs hat, ist mit dem ganzen Personal gegen 
Unfall versichert. Liegt dagegen, wie in größeren Städten häufig, die Büro
tätigkeit aller Wohlfahrtsstellen zentralisiert in einem eigenen Verwaltungs
gebäude, weit entfernt von den einzelnen Fürsorgcstcllen selbst, so ist das 
Büropersonal nicht versichert. Tritt es vorübergehend oder zur Vertretung 
für das in der praktischen Fürsorge tätige Personal ein und erleidet hierbei 
oder auf dem Wege von und zu dieser praktischen Tätigkeit einen Unfall, 
so besteht insoweit ein Anspruch auf Entschädigung aus der Unfall
versicherung. Liegt wegen örtlicher Nähe eine Versicherung des verwaltenden 
Teils einer solchen Einrichtung vor, so sind natürlich nur diejenigen Büro
angestellten versichert, die mit dem Gesundheitsdienst oder der Wohlfahrts
pflege befaßt werden, nicht dagegen — wie es namentlich in städtischen Be
trieben Vorkommen wird — auch andere mit sonstigen gemeinnützigen Auf
gaben betraute, aber im gleichen Raume oder Gebäude Beschäftigte. Für die 
Versicherungspflicht des Büropersonals wird hierbei nur vorausgesetzt zu werden 
brauchen, daß die in örtlicher Nähe sich abwickelnde Bürotätigkeit 
mindestens in mittelbarer Beziehung zu den Auf
gaben der Wohlfahrtspflege oder des Gesundheits
dienstes stehen muß10)- Es können also auch mit Aufgaben der Steuer
berechnung, Feststellung der Sozialabgaben oder mit Personalangelegenheiten 
betraute Personen in solchen Büros versichert sein, obwohl sie selbst nicht 
wohlfahrtspflegerisch vorgebildet und nichts mit einer Fürsorge für Bedürftige 
oder Kranke persönlich zu tun haben.

Ganz anders liegt der Fall, wenn das gesamte Personal eines 
derWohlfahrtspflegedienendenlnstituts (Verein, Gesellschaft 
o. dgl.) lediglich eine verwaltende, registrierende oder 
wissenschaftliche Tätigkeit und keinerlei Pflege oder Fürsorge 
an Bedürftigen oder Kranken selbst ausübt, sondern sich lediglich auf

IA) Einrichtung ist gleich Betrieb im Sinne des § 539 h RVO. aufzufassen.
,7) Vgl. Entscheidungen und Mitteilungen des Reichsversicherungsanits Bd. 25 S. 31. 
,M) Amtliche Nachrichten für Reichsversicherung 1929 S. IV 444 Nr. 3586; Entschei

dungen und Mitteilungen des Reidisversicherungsamts Bd. 26 S. 19.
**) Vgl. Amtliche Nachrichten für Reichsversicherung 1929 S. IV -144; Entscheidungen 

und Mitteilungen des Reidisversicherungsamts Bd. 26 S. 19.
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wissenschaftliche Arbeiten, Auskünfte, Ausarbeitungen, Samm
lungen von Material und ähnlichem beschränkt20). Derartige Vereine (z. B. 
der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge, Archive für 
Wohlfahrtspflege oder für Jugendwohlfahrt), wissenschaftliche Ge
sellschaften und Vereine, Statistische Büros, Wohlfahrtspre?sestelle, 
Redaktionen von Zeitschriften oder Karteien für Wohlfahrtspflege üben 
keinerlei fachliche Tätigkeit in einer Einrichtung der Wohlfahrtspflege oder 
im Gesundheitsdienst aus; ihre Angestellten im Büro sind daher nicht 
gegen Unfall versichert. Auch für Wohlfahrtsschulen kann, 
solange nur theoretischer Unterricht erteilt wird, das gleiche gelten. 
Soweit Schüler oder Schülerinnen von Wohlfahrtsschulcn nur zu 
ihrer Ausbildung vorübergehend praktisch tätig sind, wird geprüft wer
den müssen, ob die Beschäftigung nur der Ausbildung dient und aus eigener 
Initiative erfolgt oder eine Beschäftigung für die Zwecke und zum Nutjen 
des Betriebes, in dem sie tätig werden, geschieht, was je nach der Art und 
Dauer der Beschäftigung verschieden beurteilt werden kann.

Ähnliche Gesichtspunkte werden für in der Ausbildung oder auch in der 
Fortbildung begriffene Ärzte oder Studierende zu gelten haben, bei 
denen nur beim Vorliegen eines versicherungsrechtlichcn Beschäftigungs
verhältnisses ein Versicherungssdiutj aus der gesetzlichen Unfallversicherung 
gewährleistet ist. Dabei sei hervorgehoben, daß Lohnbezug nicht Vor
aussetzung eines solchen versicherungspflichtigen Arheitsverhältnisses ist.

Daher sind bekanntlich auch alle in der Wohlfahrtspflege oder in dem 
Gesundheitsdienst ehrenamtlich tätigen Personen, wenn die 
vorstehend geschilderten Voraussetjungen bei ihnen vorlicgen, gegen Unfall 
versichert. Es ist also eine ehrenamtliche nur im Büro einer Wohlfahrts
organisation tätige Dame auch dann versichert, wenn sie keinerlei praktische 
Fürsorgearbeit verrichtet, wenn ihre Bürotätigkeit (z. B. Adressenschreiben) 
nur der praktischen Wohlfahrtseinrichtung dient und in örtlicher Nähe von ihr 
liegt. Beschäftigt z. B. eine Vorstandsdame eines Blindenheims in ihren, in ihrer 
Wohnung gelegenen Büroräumen vorübergehend eine Schreibkraft ehrenamt
lich, die nur Briefe mit Bitten um Unterstützung des Heims an wohlhabende 
Bevölkerungskreise schreibt, und ist das Heim in der Nähe der Wohnung, so 
ist die ehrenamtlich tätige Dame versichert, ebenso wie diejenige, die das 
Einsammeln von Geldbeträgen für den gleichen Zweck in die Wege leitet und 
hierfür angestcllt ist.

Besonderes gilt überall da, wo die in der Wohlfahrtspflege oder im 
Gesundheitsdienst tätigen Personen, Beamte und Beamtinnen (z. B. 
Amtsfürsorgerinnen), die mit festem Gehalt und Anspruch auf Ruhegehalt 
in Betriebsverwaltungen eines Landes, eines Geineindeverhandes oder einer 
Gemeinde angestellt sind oder für die das Unfallfürsorgegesctj vom 18. Juni 
1901 zur Anwendung kommt. Diese, sowie die Angehörigen der Wehrmacht 
und Sdiuppolizei sind gemäß § 554 RVO. versicherungsfrei. Ebenso 
sind vcrsidierung8frei alle „M itgliedcr geistlicher Genossen
schaften und Schwestern von Diakon isscn-Mutter- 
h ä u s e r n sowie von gleichartigen jüdischen Mutterhäusern, 
wenn ihnen nadi den Regeln ihrer Gemcinsdiaft lebenslängliche 
Versorgung, sowie die Schwestern vom Roten Kreuz, wenn 
ihnen nach Feststellung der obersten Verwaltungs
behörde eine der rcichsgesetzlichen Unfallvcrsiche-

■"J) Vgl. Reichsversicherungsamt, Abt. für Unfallversicherung, Bescheid vom 8. Novem
ber 1929 (Entscheidungen und Mitteilungen Bd. 25 S. 476).
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rung entsprechende Versorgung gewährleistet ist“ (§ 554 Abs. 1 
Nr. 6 und 7 RVO.). Bei den Schwestern vom Roten Kreuz wird hiernach die 
Versicherungsfreiheit lediglich durch die Feststellung der obersten Ver- 
waltungsl ehörde bestimmt21), während hei den anderen Schwestern eine 
genaue Prüfung (evtl, durch die Spruchbehörden) erforderlich ist, ob die im 
Gesetj geforderte „lebenslängliche Versorgung“ auch tatsächlich gewährleistet 
ist. Soweit die Schwestern nach § 554 Abs. 1 Nr. 6 RVO. versicherungsfrei 
sind, können sie nicht mehr nach § 552 RVO. freiwillig auf Grund 
einer Sat^ungsbestimmung versichert werden22). Die Prüfung der Gewähr
leistung und eventuelle Versicherungsfreiheit erstrecht sich aber im allge
meinen nur auf Vollschwestern. Probeschwestern und H i 1 f s - 
Schwestern, Novizen, Diakonen usw. sind nicht versicherungsfrei. Alle 
diese Personen werden im allgemeinen wohl zu dem Betriebe des 
einzelnen Mutterhauses gehören, auch wenn sie einer Krankenanstalt zuge
teilt worden sind. Doch läßt sich bei der Vielgestaltigkeit der .Verhältnisse 
diese Frage nicht einheitlich beantworten23).

Schließlich seien noch erwähnt die besonderen Verhältnisse, die für 
Sanitätskolonnen zu gelten haben. Diese, obwohl sie dem Gesund
heitsdienst oder der Wohlfahrtspflege tätig sind, gelten als Betriebe zur Hilfe
leistung bei Unglücksfällen; sie sind daher nicht nach § 537 Abs. 1 Nr. 4b, 
sondern gemäß § 537 Abs. 1 Nr. 4a RVO. versichert. Für sie ist nach § 627 
RVO. das einzelne Land Träger der Unfallversicherung. Den Betrieben der 
Sanitätskolonnen sind auch die dem Krankentransport dienenden Kraft
wagenhaltungen dieser Kolonnen zuzurechnen, so daß eine einheitliche Ver
sicherung für die Krankentransporte mit Sanitätsautos und den Sanitäts
kolonnen gewährleistet ist24).

31) Kommt praktisch bisher nur 
33' V„1 R.eichsv

für Bayern (Versicherungskammern) in Betracht. 
**) Vgl. Reichsversicherungsamt, Abt. für Unfallversicherung, Bescheid vom 3. April 

1930 (Entscheidungen und Mitteilungen Bd. 27 Lfrg. 1).
33) Vgl. Reichsversicherungsamt, Abt. für Unfallversicherung, Bescheid vom 1. Februar 

1930 (Entscheidungen und Mitteilungen Bd. 26 S. 378).
3<) Vgl. Reichsversicherungsamt, Abt. für Unfallversicherung, Bescheid vom 6. März 

1930 (Entscheidungen und Mitteilungen des Reichsversicherungsamts Bd. 26 S. 535).

Richtlinien für Lehrpläne an Wohlfahrtsschulen
Von S. Wronsky, Berlin.

Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt hat auf Grund des nach
folgenden Erlasses einheitliche Richtlinien für die Lehr
pläne an Wohlfahrtsschulen aufgcstcllt:

Ministerialcrlaß vom 10. April 1930 — III. 4. 747 —.
Nachdem die von mir cingesetjten Kommissionen zur Bearbeitung der 

Richtlinien für die Lehrpläne der als Wohlfahrtsschulen staatlich anerkannten 
sozialen Frauenschulen ihre Arbeiten abgeschlossen haben, veröffentliche ich 
nunmehr diese Richtlinien. Ich lasse sie sämtlichen Herren Regierungspräsi
denten und allen Provinzialschulkollegien zugehen. Diese Richtlinien sind 
vom 1. Juni 1930 a 1» für den Unterricht an allen als Wohlfahrtsschulen 
staatlich anerkannten sozialen Frauenschulen in Preußen maßgebend.

Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, besonders allen 
Wohlfahrtsschulen in Deutschland, daß sie in unermüdlicher Arbeit an dem 
Zustandekommen des Werkes mitgeholfen haben.

gez. Dr. h. c. H i r t s i e f e r.
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Damit ist die Bedeutung der einheitlichen Gestaltung des neuen Berufs 
der Sozialarbeiter öffentlich anerkannt und die Vorbildung für diesen Beruf 
nach bestimmten Gesichtspunkten allgemein geregelt. Die Bedeutung solcher 
einheitlicher Lehrpläne für die Ausbildung zu dem neuen Beruf des Sozial
arbeiters1) ist nicht so sehr vom Standpunkt der Interessen des Berufstätigen 
selbst oder der der Arbeitgeber in diesem Beruf zu betrachten, sondern von 
der Tatsadie, daß es sidi hier um einen Beruf handelt, der in kurzer Zeit 
wesentlich für das gesamte Volksleben geworden ist. Die Zahlen der von 
den Sozialarbeitern erfaßten Bevölkerungskreise gehen weit über die Gruppen 
der unterstütjten Hilfsbedürftigen hinaus auf die Kreise der von der 
Sozialversicherung, der Werkhilfe und der prophylaktischen Gesundheits
fürsorge und Bevölkerungspolitik Erfaßten, so daß die Tätigkeit des Sozial
arbeiters heute auf den weitaus größten Teil der Bevölkerung Wirkungen 
ausübt. Die Bedeutung dieses neuen Berufes kommt aber auch zum Ausdruck 
in den von der Allgemeinheit erhobenen finanziellen Ausgaben für die Wohl
fahrtspolitik. Wenn die Haushaltspläne der Kommunen, den Hauptträgern 
der öffentlichen Fürsorge, heute vielfach % bis V2 sämtlicher Ausgaben 
für soziale Zwecke aufweisen, daneben noch ein großer Teil der Haushalts
ausgaben von Reichs- und Länderministerien für soziale Zwecke ein- 
gesetjt werden, die Mittel der Sozialversicherung, der Selbsthilfe, der Werk
hilfe und der freien Wohlfahrtspflege berücksichtigt werden, so er
scheinen die aufgewandten Summen für Wohlfahrtspolitik angesichts 
der heutigen Wirtschaftsnot des deutschen Volkes und der Nachwirkung der 
Kriegszeit so bedeutend, daß ihre zweckmäßigere Verwendung weit über 
die Gebiete der Volksgesundheit und der Volkserziehung hinaus Bedeutung 
hat und die gesamte Wirtschaft und Kultur des deutschen Volkes beeinflußt. 
Von der produktiven Verwendung dieser aufgewandten Mittel hängt weit 
mehr als die Linderung der Notlage einzelner Schichten ab. Die Auswirkungen 
gehen auf die Gestaltung der Gesamtverhältnisse des Volkes. Man ist sich 
in manchen Kreisen der Wohlfahrtspflege, die die Arbeit von einem 
weiteren Horizont aus auf Grund wissenschaftlicher und praktischer For
schungsarbeit zu betrachten vermögen, seit langem klar darüber, in welchem 
Maße die Auswirkung der sozialen Möglichkeiten nach organisatorischer, 
wirtschaftlicher und methodischer Seite hin einen Gesamteinfluß auf Lebens
haltung und Lebensentwicklung des deutschen Volkes überhaupt haben 
könnte. Von dieser Erkenntnis aus ist der Beruf des Sozialarbeiters mit einer 
großen Verantwortung belastet. Der Staat hat seit der Ausweitung einzelner 
Berufe für die Allgemeinheit die einheitliche Regelung der Ausbildung des 
Lehrers, des Arztes, des Krankenpflegers, die alle in ihrer Ausübung 
verantwortlich für das Gedeihen des Volkskörpers sind, geschaffen, 
die ein Mindestmaß an Kenntnissen und Fähigkeiten für die ver
antwortliche Arbeit am Menschen sichern wollen. Mit der wachsen
den Bedeutung des sozialen Berufes hat der Staat es jetjt als notwendig er
achtet, für diesen Beruf, dessen Arbeitsgebiet im Laufe von zwei Jahr
zehnten eine vielseitige verantwortliche Tätigkeit für das Volksganze ent
wickelt hat, durch die Aufstellung einheitlicher Lehrpläne ein Mindest
maß an Kenntnissen und an Bildung der sozial arbeitenden Persönlichkeit 
zu fordern. Diese einheitliche Gestaltung von Lehrplänen ist bedeutsam für die 
Ausbildungsstätten, denen eine feste Grundlage für den Aufbau ihrer Arbeit

*) Der einheitliche Begriff für den Berufstätigen in der sozialen Arbeit ist bisher 
noch nicht gebildet, was wohl als Zeichen dafür zu betrachten ist, wie sehr sich dieser 
Beruf noch im Entwicklungestadium befindet.
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gegeben ist. — für die Organisationen, die Sozialarbeiter einstellen, mit der 
Aufgabe, Volkswohlfahrt zu treiben, denen dadurch ein Maßstab für die 
Mindestforderungen, die sie stellen können, gegeben ist. Sie sind aber auch von 
Bedeutung für die gesamte Bevölkerung, da diese täglich mit den Sozial
arbeitern in Berührung kommt, von ihnen einen Eingriff in ihre Lebensge
staltung zu gewärtigen hat und daher ähnlich wie beim Arzt, der Kranken
schwester und den Lehrpersonen ein Einheitsbild von der Persönlichkeit des 
Sozialarbeiters gewinnen muß.

Die Richtlinien für die Lehrpläne der Wohlfahrtsschulen2) sind aufgebaut 
auf der langjährigen praktischen Erfahrung der Wohlfahrtsschulen und der 
durch sie ausgebildeten Sozialarbeiter.

Der Inhalt der Richtlinien umfaßt die Lehrgebiete, deren Beherrschung 
sich allmählich als für die Behandlung des Menschen in der Wohlfahrtsarbeit 
notwendig herausgestellt hat:

1. Wirtschaftliche Fächer: Wohlfahrtspflege, Volkswirtschaftslehre und
Sozialpolitik.

2. Pädagogische Fächer: Psychologie, Pädagogik, Erziehungsfürsorge.
3. Hygienische Fädier: Gesundheitslehre und Gesundheitsfürsorge.
4. Formale Fädier: Redits- und Verwaltungskunde.
Als Ziel der sozialen Schulung wird die Bildung von Persönlichkeiten er

achtet, die Eignung, Fähigkeit und Fertigkeit zu berufsmäßiger Sozial
arbeit besitzen. Bei der Eignung wird von der Voraussetjung auszugehen sein, 
daß das Vermögen, Mensdiensdiicksale und Gcsellsdiaftsgestaltung zu ver
stehen und miteinander in Verbindung zu bringen, vorbanden ist. .Fähigkeit 
und Fertigkeit zu berufsmäßiger sozialer Arbeit wird durdi die Ver
mittlung eines gewissen Lehrstoffes und durdi Übung im sozialen Handeln 
erzielt werden müssen. Um dieses Ziel zu erreidien, ist, wie bei jeder mo
dernen Berufsgestaltung, Theorie und Praxis in Verbindung miteinander zu 
setjen und die Arbeit aus der zweckmäßigen Anwendung der Kenntnisse 
auf die Materie auszuwerten. Die Lehrmethode an den sozialen Sdiulen muß 
deshalb darauf gcriditet sein, die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
die Schüler nicht durdi Aneignung, sondern durch eine systematisdie Er
arbeitung erwerben zu lassen, die den Sozialarbeiter in die Lage versetjt, 
die zweckmäßige Anwendung in jedem Einzelfallc durdi die richtige selb
ständige Kombination der Voraussetjungen und Maßnahmen erfolgreich zu 
gestalten. Die Unterriditsmcthodc soll daher an den sozialen Sdiulen nidit 
eine Stoffvermittlung bieten, sondern 6ic muß Erarbeitung im weitesten 
Sinne sein, um die künftigen Sozialarbeiter zu befähigen, eine selbständige 
Behandlung des einzelnen Falles je nadi seiner Eigenart zu finden und durdi- 
zuführen.

Die Notwendigkeit dieser Art der Ausbildung wird durch die Aufgabe, 
die der Beruf au den Sozialarbeiter stellt, gegeben. Diese Aufgabe ist in 
jedem einzelnen Falle, unabhängig von der Spezialisierung in einzelnen Fadi- 
leistungcn, die Abstimmung der Pcrsönlidikeit des Hilfsbedürftigen und 
seiner Umwelt aufeinander und die Führung der Pcrsönlidikeit des Hilfs
bedürftigen zu einer Eingliederung in die Umwelt. Diese Aufgabe erfordert 
Kenntnis der Zusammenhänge und der Art der Umweltgcstaltung: Soziologie 
im weitesten Sinne des Wortes — und Kenntnis von der Pcrsönlidikeit des

‘) Ilerausgegcben vom Preußischen Ministerium für Volks wohl fahrt. Erschienen in 
Carl Heymanns Verlag, Berlin W 8, 1930.
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zu behandelnden Menschen. Daher muß Körper- und Geisteslehre in allen 
Verzweigungen der Inhalt des Wissensstoffes sein und das Maß bestimmt durch 
die Vielseitigkeit und Weite des Objekts, und der Erwerb der Fähigkeit durch 
die Möglichkeit praktischer Anwendung dieses Stoffes im Einzelfalle. In diesem 
Zusammenhänge hat sich als soziale Bildungsidee immer mehr die Forderung 
entwickelt, daß die Sozialarheit Dienst an der Volkskultur sein muß, die 
ausgeht von der Anerkennung der Menschenwürde und der Menschenrechte. 
In diesem sozialen Ethos unterscheidet sich der soziale Beruf in keiner Weise 
von den anderen Berufen, die den Dienst am Menschen zum Inhalt haben: 
dem Lehrerberuf, dem Arztberuf, dem Krankenpflegerberuf, dem Richter
beruf, und er ist auf der gleichen Grundlage ihnen einzureihen.

Bei der einheitlichen Festsetjung der Richtlinien für die Lehrpläne ist 
auch eine neue Regelung für die Vorbildung der Sozialschüler 
und die Spezialisierung der Ausbildung von verschiedenen Seiten ge
wünscht worden. Der Deutsche Städtetag als Vertreter der größten 
Arbeitgebergruppe auf dem Gebiet der sozialen Arbeit, die Arbeits
gemeinschaft der Berufsverbände der Wohlfahrtspflegerinnen und die 
Konferenz der sozialen Fraucnsdiulen haben als die am stärksten inter
essierten Gruppen zu diesen Fragen besonders Stellung genommen. Dabei ist 
von verschiedenen Seiten, besonders vom Deutschen Städtetag, die Aufhebung 
der Spezialausbildung in den drei Gruppen: Gesundheitsfürsorge, Jugend
wohlfahrt, Wirtschaftsfürsorge, gefordert worden; dies geschah mit dem be
sonderen Hinweis, daß die Familienfürsorgerin, die als der zukünftige Typ 
der Sozialarbeiterin allgemein angesehen wird, eine gleichmäßige Ausbildung 
in allen drei Fächern braucht, da die Totalität der Erfassung der Familie sic 
täglich vor unendlich viele gesundheitliche, erzieherische und wirtschaftliche 
Aufgaben stellt. Um für alle Sozialarbeiter die notwendigen hygienischen 
und pädagogischen Vorkenntnisse zu sichern, ist vom Städtetag die 
Forderung einer einheitlichen, für alle Schülerinnen gültigen Vorbildung in 
einer zweijährigen hygienischen und pädagogischen Ausbildung gestellt 
worden. Diese Forderung ist damit begründet worden, daß in der 
Praxis sich die Notwendigkeit von Kenntnissen und Fähigkeiten auf 
diesen beiden Gebieten besonders bemerkbar macht und als Voraussetjung 
für jegliche soziale Arbeit angesehen werden muß. Dabei ist verschiedentlich 
darauf hingewiesen worden, daß die spezielle Vorbildung auf einem der drei 
Gebiete in der Wohlfahrtsschulc mehr auf zufälligen Voraussetjungen beruht 
und nicht immer der Eignung und Neigung der betreffenden Fürsorgerin 
entspricht.

Audi bei der Regelung dieser Frage der Vorbildung wird bei möglichst 
vielseitiger Ausbildung die Forderung einer auf ein Bildungsziel ge
richteten einheitlichen Zusammenfassung nicht ausgeschaltct werden 
können. Der soziale Beruf, das hat sidi immer wieder erwiesen, fordert 
Lebenserfahrung und Vielseitigkeit. Die Lebenserfahrung kann auf allen Be
rufsgebieten erworben werden, und gerade die Lebenswege jeder Sozial- 
sdiülerin vor ihrem Eintritt in die Wohlfahrtsschule zeigten meist die Betätigung 
in den versdiiedenartigen Berufen und Lebensstellungen. Diese Vielseitigkeit 
der Berufsarbeit hat sich als die geeignete Möglidikeit für die Entwicklung 
der Fertigkeiten, die die Sozialbeamtin braucht, gezeigt, und die Zusammen- 
setjung der Sozialschülerinnen aus diesen verschiedenen Berufen, die inner
halb einer Klassengemeinschaft unendlich differenziert sind, hat oft in 
der gemeinsamen Arbeit die Möglidikeit der Vertiefung und Ergänzung 
nach vielen Seiten gegeben. Der Dozent an der Wohlfahrtsschule
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weiß, daß es kaum ein Problem des sozialen Lebens, das er an 
seine Schülerschaft heranbringt, gibt, zu dem nicht stets eine Reihe der 
Klassenmitglieder aus der eigenen Lebenserfahrung Wesentliches zu berichten 
hat. Es würde eine Verengung und Verarmung der Fähigkeiten und 
Fertigkeiten bedeuten, wenn man hier Einschränkungen vornehmen würde. 
Außerdem kann der Weg einer einheitlichen Vorbildung in einem Doppel
jahr der Vorschulung nur von wirtschaftlich starken Schülerinnen begangen 
werden, solange nicht in ausreichendem Maße auch für die Vorbildung Sti
pendien zur Verfügung stehen. Aufgabe der Schulleitung und der Lehrkräfte 
muß es sein, die Vielseitigkeit der Kenntnisse und Erlebnisse einheitlich zu
sammenzufassen, für die gegenseitige Belehrung der Klassenmitglieder aus
zuwerten und individuell das Fehlende zu ergänzen. Die Lehrpläne sehen 
auf allen Schulen seit Jahren vor, daß alle Schülerinnen, ganz gleich, aus 
welcher speziellen Vorbildung sie kommen, Gesundheitslehre, Erziehungs
lehre und Wirtschaftslehre in gemeinsamem Unterricht und in gleich großer 
Stundenzahl durcharbeiten. Die Spezialisierung liegt während der Schulzeit 
nur in der praktischen Arbeit, wobei auch die Beschäftigung in der Familien
fürsorge im ersten Jahre für alle Gruppen gleichmäßig erfolgt und erst im 
zweiten Jahre das Wahlfach auch bei der praktischen Arbeit berücksichtigt 
wird. An einigen Lehranstalten sind für spezielle Fächer sogenannte Ver
tiefungsstunden eingeführt, die in Arbeitsgemeinschaften, ähnlich wie es 
heute auf allen Schulen üblich ist, Vertiefung auf Grund freiwilliger Durch
arbeitung in dem zu wählenden Spezialfach durchführen. Die Schulleitung 
müßte vor allem darauf bedacht sein, Lüchen auszufüllen und die Fächer, in 
denen keine Spezialbildung vorliegt, jeweils für die einzelnen Schülerinnen 
auszubauen und zu ergänzen. Dadurch wäre die allgemeine Prüfung ohne 
Gruppendifferenzierung auf Grund der Teilnahme aller Schülerinnen an allen 
Fächern zu ermöglichen. Damit wäre der allgemeinen Forderung der Auf
hebung der Gruppenprüfung Rechnung getragen, ohne daß die wirtschaft
lichen Schwierigkeiten, die einer gemeinsamen einheitlichen Vorbildung ent
gegenstehen, unüberwindliche Hindernisse bereiten.

Die Wohlfahrtsschulen, die in Deutschland besonders zahlreich vorhanden 
sind (eine gleich hohe Zahl findet sich nur in den viel größeren Vereinigten 
Staaten von Amerika) und für die neben Belgien als einziges Land eine 
staatliche Regelung der Prüfung der sozialen Kräfte gegeben ist, werden mit 
den einheitlichen Lehrplänen arbeiten können, ganz gleich, von welcher welt
anschaulichen Voraussetjung die Schulen getragen werden. Inhalt und Umfang 
des Unterrichts ist ihnen durch die Lehrpläne, die aus jahrelanger Arbeit der 
Vertreter der einzelnen Lehrfächer an den Wohlfahrtsschulcn in Gemeinschaft 
mit dem Wohlfahrtsministerium entstanden sind, gegeben. Herauszuarbeiten 
bleibt noch die einheitliche Methode, die nach dem Bildungsziel der Wold- 
fahrtschulcn auf empirischer Grundlage entwickelt werden muß. Die Lehr
proben, die auf der Konferenz, die das Preußische Ministerium für Volks
wohlfahrt vom 24. bis 26. April veranstaltet hat, gehalten wurden3), waren 
der Versuch der praktischen Darstellung solcher Methode. Sie erläuterten die 
Forderung, daß die Unterrichtsmethode auf den Wohlfahrtsschulen von der 
Entwicklungsidee ausgehen muß, die auf Grund des Erlebnisses des 
Einzelfalles, Selbständigkeit des Denkens, Verständnis für die Zusammen
hänge und Erkenntnisse der ethischen Voraussetjung: Menschenwürde und 
Mcnschengcrcchtigkcit, entwickeln muß.

3) Von Muthcsius, Poiligkeit, Dietrich.
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Wohlfahrtspflege in Spanien
Dr. Mina Büttel, Berlin.

I. Vorwort.
Um sich von der Wohlfahrtspflege in Spanien ein richtiges Bild zu 

machen, ist es gut, manche Vorurteile abzulegen, denn Spanien ist durchaus 
nicht das rückschrittliche Land, als das es im Auslande vielfach angesehen 
wird. Andererseits darf man sich durch viele neue Einrichtungen, die zum 
Teil wahrhaft mustergültig sind, nicht blenden lassen und daraus den Schluß 
ziehen wollen, als wären alle dortigen Organisationen gleich hochwertig. 
Interessant ist es, den Aufschwung zu beobachten, der sich eher sprunghaft, 
fast ohne Übergang vollzieht, und zu sehen, mit welcher Begeisterung Neues 
geschaffen wird, wenn auch die Ausdauer nicht immer gleichen Schritt mit 
ihr hält. Der soziale Gedanke bridit sich Bahn. Dies zeigt sich in der Er
greifung vorbeugender Maßnahmen, wozu in gewissem Sinne ja auch die teil
weise Einführung der obligatorischen Sozialversicherung1) zu redmen ist, die 
erst in der Nadikriegszeit erfolgt ist und allmählich ausgebaut wird. So ist 
die seither nur provisorisch geregelte Muttersdiaftsversidierung im vergange
nen Jahre (1929) Gesetj geworden. Weiter ist ein Beweis hierfür, daß bei 
vielen neuen Einriditungen nur der Gesiditspunkt der Hilfsbedürftigkeit in 
Betradit gezogen wird, ohne wie bei mandien privaten Organisationen die 
Einstellung des Betreffenden zur religiösen Frage zu beachten. Freilidi sind 
Wohlfahrtseinrichtungen auf religiöser Basis in großem Umfange vorhanden, 
und diarakteristisdi ist überhaupt, daß vieles auf Privatinitiative zurückzu
führen ist.

Ein sehr widitiges Problem bildet zweifellos die Eindämmung der 
Bettelei, die als etwas Selbstverständliches immer vorhanden war und sich in 
erhöhtem Maße vor den Kirchentüren und an anderen Plätjcn, wo viele Leute 
vorbeikommen, abspielt. Auf den Straßen wirkt es abstoßend, die vielen 
Bettler beiderlei Geschlechts, oft Frauen mit Säuglingen an der Brust, zu 
sehen. In kleineren Städten zumal wird der Fremde durch aufdringliche 
Kinder belästigt, sicher auch von vielen, die es eigentlich „nicht nötig“ hätten, 
die aber die günstige Gelegenheit des Fremdenbesuchs wahrnehmen wollen. 
Ein gesetzliches Verbot des Betteins besteht seit langem, doch ist die Be
kämpfung aus verschiedenen Gründen schwer durchzuführen. Mag sein, daß 
nicht genügend Hilfe für die Armen vorhanden ist, aber das Publikum selbst 
verhindert sie auch, denn der mittelalterliche Gedanke, daß der Bettler dein 
Reichen Gelegenheit zum Wohltun gebe, ist noch nicht verschwunden. Sehr 
häufig kann man von Leuten, die kein Geld geben können oder wollen, die 
Entschuldigung hören: „perdone, hermano“ (vergib, Bruder), worauf der 
Bettler sich ruhig entfernt, während ein ärgerliches Abwehren keinen Erfolg 
bringt. Ebenso bittet dieser auch meistens mit den Worten: „por amor de 
Dios“ (um Gottes willen). Die Einsicht, daß Betteln unwürdig ist, fehlt. Eine 
Ursache mag weiter darin zu suchen sein, daß es noch viele Analphabeten gibt. 
Der Schulunterricht sollte zwar laut Gesetj aus den fünfziger Jahren obliga
torisch besucht werden, an der Durchführung hapert es aber, und offenbar 
fehlt cs auch an der erforderlichen Anzahl von Schulen für alle Pflichtigen. 
Die Unterbringung herumvagabundierender Personen in Asyle stößt bei 
dem bekannten Individualismus des Spaniers, der seine Freiheit über alles 
liebt, auf große Schwierigkeiten. Er sucht sich dem mit allen Mitteln zu ent-

*) Näheres hierüber s. Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, 4. Jahrg. Nr 1, April 
1928, S. 26/27.
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ziehen, und die ärmste Behausung oder gar das Kampieren im Freien wird 
vorgezogen; zudem ist das Betteln eben wegen der Gebefreudigkeit der Vor
übergehenden ein einträgliches Geschäft.

Manche Armutserscheinungen sind weniger schlimm zu bewerten, als 
sie den Anschein haben, denn der Südländer ist anspruchslos in seiner Lebens
führung, und durch das Klima wird vieles gemildert. Die Leute sind an ein 
Lehen auf der Straße gewohnt. Ein Besuch in einem Armenviertel Madrids, 
in Tctuän, wo zumeist Lumpensammler wohnen, bekräftigte diese Ansicht. 
Sic hausen in hüttenähnlichen Häuschen, die sie sich zumeist seihst zurecht- 
zimmern, verkriechen sich aber nur nachts oder hei Regenwetter darin. Tags
über sitjen die Frauen auf der Straße flickend, schwatjcnd, und die Kinder 
spielen vergnügt um sie herum. So machte auch diese armselige Gegend nicht 
den tristen Eindruck, den man erwarten könnte. Blauer Himmel und Sonnen
schein verklären vieles.

Nachdem diese Schilderung tatsächlich noch vorhandener Armut, die Er
wähnung mancher Schwierigkeiten ihr zu begegnen, und der Hinweis auf die 
mannigfachen Bestrebungen neuerer Zeit vorausgeschickt wurden, soll nach
stehend versucht werden, einen Überblick über die Wohlfahrtspflege, ihre 
gesetjlichcri Grundlagen, Organisation und Durchführung zu geben. Anspruch 
auf eine erschöpfende Darstellung wird nicht erhoben, und diese ist auch um 
so schwieriger, als es an einer straffen Zentralisation der Wohlfahrtspflege 
mit Auskunftsstelle und an ziisammenfasscnden Abhandlungen fehlt. Auf 
Grund eignen Augenscheines, zahlreicher Rücksprachen und reichlichen Mate
rials ließ sich aber doch eine Übersicht gewinnen.

II. Allgemeine Wohlfahrtspflege.
1. Geschichtliches und gesetzliche Grundlagen.
Die Wohlfahrtspflege im Mittelalter hatte streng religiösen Charakter, und 

alle Einrichtungen standen unter geistlicher Aufsicht. Auch in den folgenden 
Jahrhunderten behielt sic diesen Charakter bei. Ganz auf freiwillige Hilfe 
eingestellt, ohne richtige Organisation, wurde jedoch die Bettelei sozusagen 
gezüchtet, viele griffen zu diesem „Erwerbszweig“, um nicht arbeiten zu 
müssen. Auch sonst zeigten sich bei allem Aufschwung, den die Wohlfahrts
pflege genommen hatte, große Mißständc, die den Staat im 18. Jahrhundert 
zum Eingreifen veranlaßten, immer aber im Einklang mit der Kirche und 
von ihr unterstütjt. Zu Anfang des genannten Jahrhunderts wurde die Er
richtung ständiger Hospize vom König verfügt, die aus Mitteln der Provinzen 
und Gemeinden zu unterhalten waren. Von hier datiert die öffentliche, d. h. 
die direkt durch den Staat ausgeübte Wohlfahrtspflege in Spanien. Weitere 
Reformen folgten und einige Zweige wurden vereinheitlicht. Im 19. Jahr
hundert ist das Charakteristikum, daß die Wohlfahrtspflege vom Staat ab
hängig wird; die öffentliche wird organisiert, die private überwacht, aber das 
religiöse Gefühl bildete doch immer die Grundlage aller Einrichtungen. So 
wurden z. B. im Gesetj von 1822 die Wohlfahrtsausschüsse angewiesen, barm
herzige Schwestern für die Leitung der Wöchnerinnenheimc und für die 
Krankenpflege zu bevorzugen. Im übrigen richtete sich dieses Gesctj auch 
gegen die Bettelei, z. B. wurden die „casas de socorro“ (städtische Wohlfahrt
stellen) angewiesen, Personen, die vorübergehend nicht die Möglichkeit zum 
Erwerben ihres Lebensunterhalts hatten, mit Arbeit gegen Stücklohn zu ver
sehen. Wo diese Einrichtungen bestanden, sollte es niemanden erlaubt sein, 
um Almosen zu bitten. Ein Gcsetj von 1848 bezweckte die Unterdrückung 
des Landstreichertums. Eine Neuregelung erfuhr die öffentliche Wohlfahrts-
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pflege durch Gesetz von 1849 mit Ausführungsverordnung von 1852, Erlaß 
von 1868, und Instruktionen von 1873/75/85 und 99. In diesen wurden die 
Befugnisse der Regierung festgesetzt und Provinzkommissionen für die Be
ziehungen zur privaten Wohlfahrtspflege errichtet. Eine durchgreifendere 
Organisation aber brachte erst das 20. Jahrhundert. Durch Erlaß von 1908 
wurde eine Oberkommission für Wohlfahrtspflege geschaffen und die Kon
trolle der privaten Wohlfahrtspflege verschärft. Eine Verordnung vom 12. Ja
nuar 1926 unterstellte die Tätigkeit der Wohlfahrtsvereine der Aufsicht eines 
zentralen Kommissariats und der entsprechenden Provinzbehörden; auch 
wurde die Verpflichtung zu bestimmten Mindestleistungen verfügt.

2. Organisation der Wohlfahrtspflege.

Es sei vorausgeschickt, daß keine für das ganze Land einheitliche offene 
Wohlfahrtspflege auf gesetzlicher Grundlage bestellt; private Organisationen 
befassen sich zum Teil damit. Bei der geschlossenen Wohlfahrtspflege ist zu 
unterscheiden zwischen allgemeinen (staatlichen) provinziellen, gemeindlichen 
und privaten Einrichtungen.

Der öffentlichen Wohlfahrtspflege werden nicht nur die vom Staate, der 
Provinz oder Gemeinde unterhaltenen Institutionen, sondern auch diejenigen 
zugezählt, die behördliche Zuwendungen mit obligatorischem Charakter er
halten, ohne welche sie nicht imstande wären, sich selbst zu unterhalten. 
Werden dagegen Zuschüsse gegeben, die nicht zum Bestehen der Anstalt er
forderlich sind, gilt diese als private. Ferner gehören hierzu auch Stiftungen, 
deren vom Gründer eingesetztes Patronat nicht mehr besteht und das vom 
Staate übernommen wurde.

Als allgemeine gelten alle Einrichtungen mit der ausschließlichen 
Bestimmung, dauernd Hilfsbedürftige oder solche, die besonderer Pflege be
dürfen, unentgeltlich zu versorgen. Dies sind u. a. Anstalten für Irre, Sieche, 
Blinde, Taubstumme und analoge Institutionen. Ihnen werden feste, im 
Staatshaushalt vorgesehene Geldbeträge zugewiesen. Im Budget des Geschäfts
jahres 1922/23 waren 2,2 Millionen Pesetas dafür ausgeworfen.

Als Zweck der provinziellen Einrichtungen wird angegeben die 
Sorge für vorübergehend Kranke, für Personen, che sich nicht seihst zu unter
halten vermögen, und für Kinder, die des Schutzes der Familie entbehren. Es 
zählen hierzu Krankenhäuser, Wöchnerinnenheime, Findelhäuscr, Waisen
häuser und auch Heime, in denen hilflose, alte Personen und Krüppel Auf
nahme finden. Die Aufwendungen für Wohlfahrtspflege seitens der Provinz 
betrugen 40,3 Millionen Pesetas im Jahre 1921.

Als Zweck der gemeindlichen Wohlfahrtspflege hatte der Gesetz
geber im Auge, daß sic für plötzlich Erkrankte oder von Unfall Betroffene 
zu sorgen, aber Hilflose an die Staats- oder Provinzanstalten zu bringen, also 
Rettungsstellen und Asyle für vorübergehende Unterbringung zu errichten 
habe. Derartige Einrichtungen bestehen in allen größeren Orten. So besitzt 
z. B. Madrid etwa 17 Casas de Socorro. Die Gemeinde muß außerdem die 
Armenärzte besolden, die die Kranken auch in deren Wohnungen behandeln ~). 
Die städtischen Ausgaben für Wohlfahrtspflege wurden für das Jahr 1921 mit 
29 Millionen Pesetas angegeben.

'*) Da in Spanien keine obligatorische Krankenversicherung bestellt, wenn auch die 
Benutzung der freiwilligen Kassen sehr verbreitet sein soll, ist anzuncbincn, daß dieser 
Zweig gemeindlicher Fürsorge stark in Anspruch genommen wird.
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Die öffentliche Wohlfahrtspflege untersteht dem Innenminister, nach 
dessen Anordnungen die Verwaltung von der Generaldirektion ausgeübt wird. 
Die Provinzial-Wohlfahrtseinrichtungen unterstehen der aus sieben bis elf 
ehrenamtlich tätigen Mitgliedern bestehenden Provinzdeputation, deren Vor
sitz der Gouverneur führt. An der Spitjc der städtischen Wohlfahrtspflege 
steht der Bürgermeister und der Gemeinderat.

Bei der privaten Wohlfahrtspflege ist unter Patronat und Protektorat 
zu unterscheiden. Beim Patronat sind die Institutionen selbständig, und die 
vom Stifter festgesetjtcn Rechte und Pflichten werden von dem Patronat aus
geführt, das aus einer oder mehreren Personen bestehen kann und das auch 
die gese^liche Vertretung übernimmt. Übt der Staat dieses Patronat aus, 
handelt es sich, wie vorerwähnt, um öffentliche Einrichtungen. Das Protek
torat dagegen hat der Staat über alle privaten Wohlfahrtseinrichtungen. Es 
ist keine technische, sondern nur eine juristische Mission, um den Willen des 
Stifters zur Ausführung zu bringen. Seine Hilfsorgane sind die Ober
kommissionen und die Beamten des betreffenden Zweiges. Die Klassifikation, 
ob öffentliche oder private Einrichtung, nimmt der Innenminister vor 3).

Der offenen Armenpflege widmet sich hauptsächlich die „Socicdad de 
San Vicente de Paul“. Ihr angehörende Damen suchen die Armen in ihren 
Wohnungen auf 4). Die materielle Hilfe wird dabei eng mit der moralischen 
Einwirkung verknüpft. Dies ergibt sich aus den statistischen Angaben, in 
welchen die Anzahl vorgenommener Legitimierungen unehelicher Kinder und 
bewirkter Eheschließungen zum Ausdruck kommt.

III. öffentliche Gesundheitspflege.
1. Allgemeines.

Grundlegendes Gesetj für das öffentliche Gesundheitswesen ist das aus 
dem Jahre 1904 stammende S°'iitätsgesetj, das in der Folge durch Abände
rungen und weitere Erlasse ausgebaut wurde. Hierin wird auch über die An
zeigepflicht bei ansteckenden Krankheiten, neugeregclt im Erlaß vom 1909, 
bestimmt.

Das öffentliche Gesundheitswesen wird jetjt von der dem Innenministerium 
unterstehenden Generaldirektion für Gesundheitswesen geleitet, 
die durch Erlaß vom 28. Februar 1922 geschaffen wurde. Beratende Organe sind 
der Königl. Gesundheitsrat und die Provinz- und Gemcindeausschüssc. Auf- 
sichtsorganc sind der Generalinspektor, die Provinz- und Gemeindeinspek
toren. Das Budget für öffentliche Gesundheitspflege ist von rund 5 Millionen 
Pesetas im Jahre 1923/24 auf 11 Millionen im Jahre 1928 gestiegen 
Wirkung der sanitären Maßnahmen zeigt sich in der Abnahme der 
keitsziffer. Sie sank von 20,52 pro 1000 im Jahre 1922 auf 18,40 im 
Jahre 1928.

2. Bekämpfung der Trunksucht.
Besondere Stellen zur Bekämpfung der Trunksucht gibt cs in Spanien 

nicht, und das Land scheint es auch wenig nötig zu haben, sich hiermit zu 
befassen. Tatsächlich trifft man äußerst selten Betrunkene, auch nicht bei 
Sonntagsausflügen, Volksfesten usw.

3) Uber die Anzahl der im Jahre 1921 vorhandenen öffentlichen und privaten Wohl* * 
fahrtscinrichtungcn siche Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege Nr. 11 vom Februar 1929.

*) Es war leider nicht möglich. Näheres über die angewandte Methode zu erfahren, da 
in den heiflen Sommermonaten keine Zusammenkünfte stattflnden und keine der Damen zu 
erreichen war. Anscheinend ruht die Arbeit während dieser Zeit.

, und die 
Sterblich-
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3. Bekämpfung der Tuberkulose.
Dagegen hat Spanien allen Grund, die Tuberkulose intensiv zu be

kämpfen, denn die Sterblichkeit hieran ist groß. Ohne weitere statistische 
Angaben heranzuziehen, sei nur erwähnt, daß im Jahre 1922 auf 
10 000 Lebende 35,1 Todesfälle an Tuberkulose kamen 5).

Anzeigepflicht für Tuberkulose besteht seit dem vorgenannten Sanitäts- 
gesetj, und einzelne Organe zur Bekämpfung der Seuche waren, besonders 
seit dem Jahre 1914, in dem die gesetjlichen Vorschriften erweitert wurden, 
vorhanden. Eine systematische Bekämpfung aber ist erst seit dem Erlaß vom 
4. Juni 1924 mit Ausführungsverordnung vom 5. Dezember des gleichen 
Jahres festzustellen, durch den das königliche Patronat zur Be
kämpfung derTuberkulose unter dem Vorsitj der Königin errichtet 
wurde. Ihm untersteht die Leitung, Organisation, Beaufsichtigung und Ver
waltung alles dessen, was diesem Zwecke dient. Das Patronat bestand seither 
aus zwei Abteilungen, einer technischen und einer Verwaltungsabteilung. Die 
technische wurde im Jahre 1926 aufgelöst, und ihre Befugnisse gingen an das 
Generalgesundheitsdirektorium über. Sie bestehen im Entwerfen des allge
meinen Plans betreffend die technische und soziale Organisation der Tuber
kulosebekämpfung, Anpassung an die wissenschaftlichen Fortschritte und 
Überwachung der Durchführung. Die Verwaltungsabteilung hat sich haupt
sächlich mit der wirtschaftlichen und finanziellen Seite der Angelegenheit zu 
befassen. In den Provinzhaüptstädten und den Gemeinden sind Provinz- 
bzw. Gemeindeausschüsse ernannt. Schaffung von Tuberkulose-Fürsorge
stellen sind in dem Erlaß angeordnet. Nach dem Reglement vom 19. Mai 
1927 gilt die Bezeichnung „dispensario“ (Fürsorgestelle) nur für die offiziell 
anerkannten, unentgeltlichen Beistand leistenden Zentren. Je nach der Stelle, 
von der sie errichtet und unterhalten werden, gibt es staatliche, provinzielle, 
gemeindliche und private Fürsorgcstellen. Sie sind ausschließlich für bedürf
tige Tuberkulosekranke und ihre Familien bestimmt. Die Räumlichkeiten 
müssen zum mindesten aus einem Wartesaal, An- und Auskleideraum, Unter
suchungssaal, kleinem Laboratorium, Raum für Bestrahlungen, Abteilung für 
Bibliothek und Aktenaufbewahrung und den unerläßlichen sonstigen hygie
nischen Einrichtungen bestehen. Als ihre Aufgaben werden genannt: Dia
gnose, Feststellung des Ansteckungsherdes; Bestimmung bezüglich Weiter
behandlung oder Isolierung des Kranken; Untersuchung des Gesundheits
zustandes der Familie des Betreffenden; Überwachung der aus Sanatorien 
oder anderen Institutionen entlassenen Kranken; Sorge für hygienische Ver
besserung ihrer Wohnungen und schließlich Aufklärung des Publikums über 
hygienische und prophylaktische Maßnahmen durch Vorträge, Anschläge usw. 
Es gibt zwei Klassen von Fürsorgestellen: Hilfsstellen, die die genannten 
Funktionen ausüben, und Zentral-(Muster-)stellen, die mit weitläufigeren, 
besseren Einrichtungen und wissenschaftlichem Material versehen, auch 
wissenschaftliche Forschungen anstcllcn sollen. An jeder Hilfsfürsorgestelle 
wirken zwei Ärzte, die auf dem Gebiete der Tuberkulose besonders erfahren 
sind, und an den Zentralstellen sind noch weitere Spezialärzte, Chirurgen u. a. 
tätig. Bezahlte Krankenpflegerinnen sind angestcllt, die auch die Besudle in 
den Familien madien müssen.

Außer den Fürsorgestellen dient der Bekämpfung die Unterbringung von 
Kranken in Sanatorien und die Versdiickung von Kindern in Kolonien an 
der See und im Gebirge, audi von Erwachsenen, wozu das Patronat Unter-

s) In Deutschland kamen im gleichen Jahre 14,1 Todesfälle an Tuberkulose auf 10 000 
Lebende. Deutsche Medizinische Wochenschrift, März 1927.
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stütjung gibt. Während im Jahre 1924 nur insgesamt 120 Personen verschickt 
worden sind, betrug diese Zahl 1928 bereits 1280. Im Vcrwaltungsjahre 
1927/28, aus dem der letjte Bericht datiert, waren 33 Fürsorgestellen vor
handen, 2 in der Errichtung begriffen, 23 Sanatorien in Betrieb, 6 geplant. 
Jedes Krankenhaus ist verpflichtet, einen besonderen Flügel oder wenigstens 
zwei Säle für Tuberkulosekranke bcreitzuhalten mit soviel Betten, als 10 Pro
zent der gesamten in der Anstalt befindlichen Betten entspricht. Die Klage, 
daß cs an Betten fehlt, kommt aber deutlich in den Berichten zum Ausdruck. 
Als Erfolg der Bckämpfungsmaßnahmeu wird gebucht, daß die Sterblichkeit 
an Tuberkulose in den legten Jahren zurückgegangen ist. Sie betrug:

1923 .... 34 000 Todesfälle an Lungentuberkulose,
1924 .... 32000
1925 .... 29000
1926 .... 27749

Die Mittel zur Bekämpfung der Tuberkulose bestehen aus einem festen 
Staatszuschuß von 250 000 Pesetas jährlich, dem Ertrag eines jährlich an einem 
bestimmten Tage stattflndenden Blumentags, dem Teilertrag aus staatlichen 
Lotterien °) und anderen freiwilligen Beiträgen. Die Gesamteinnahmen be
trugen im legten Berichtsjahre rund 1,8 Milk Pesetas. Es ist von Inicrcssc, 
daß die Einführung einer obligatorischen Versicherung gegen Tuberkulose in 
Erwägung gezogen wird, während eine Pflichtkrankenversicherung noch nicht 
besteht.

4. Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.
Mit der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten befaßt sich eine ständige 

Kommission bei der Gcncraldirektion für öffentliches Gesundheitswesen. 
Ständige Provinzkommissioneil wurden seit einem Erlaß von 1918 mit der 
Organisation und Überwachung der Prophylaxe der Syphilis betraut. Der 
Provinz- oder Stadtinspektor überwacht die öffentlichen Häuser, deren In
sassen von der Polizei in Listen geführt werden. Die Erörterung des Pro
blems, oh Reglementierung oder Abschaffung derselben, ist eifrig im Gange. 
Fürsorgistcllcn werden seit etwa zehn Jahren in zunehmendem Maße einge
richtet. Sic sind teils, wie z. B. in Madrid, in San Sebastian und anderen 
Orten, mustergültig, teils auch recht mangelhaft eingerichtet und nur provi
sorisch untergebracht. Ihre Aufgabe bestand zuerst nur in Untersuchung, Be
handlung und eventuell Unterbrii.,rung von Prostituierten. Dann gingen sic 
auch zur Behandlung gcschlcchtskrankcr Männer über. Der Beistand erfolgt 
unentgeltlich, ohne daß nach Namen oder Stand gefragt wird; nur Nummern 
werden ausgegeben. Eine Änderung dieser Methode wird neuerdings in Er
wägung gezogen, weil die Fürsorgestellen auch von wirtschaftlich nicht Be
dürftigen nufgcsucht werden, die Privatärzte konsultieren könnten, und weil 
die finanzielle Belastung zu hoch ist. Die zulc^t in Angriff genommene, sehr 
wichtige Aufgabe der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten besteht in Auf- 
klärungs- und Erziehungsarbeit. Sie ist in Spanien nötiger noch als in manchen 
anderen Ländern, da es in vielen Kreisen an Kenntnis der grundlegenden 
hygienischen Forderungen mangelt, wie in Aufsätzen über diese Frage betont 
wird. In Madrid gibt cs zwei musterhaft eingerichtete Fürsorgestellcn. Die 
eine ist zugleich Zentralstelle für die Propagm.du und arbeitet unter anderen 
Hilfsmitteln mit sehr wirkungsvollen P'akaten. Von hier ausgehend soll die 
Aufklärung durch das ganze Land Verbreitung fiuden. Die Fürsorgestclle

*) In Spanien gibt c» monatlich drei staatliche Lotterien, deren Erträge zum Teil der 
Wohlfahrtspflege zuflieUeu.
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zerfällt in eine Männer- und eine Frauenabteilung mit je einem Kranken
zimmer, in dem zwei Betten stehen für Personen, die nach der Behandlung 
im Untersuchungs- oder Operationssaal der Bettruhe bedürfen. Außer den 
weiteren erforderlichen Räumlichkeiten, wie Laboratorien, Bürozimmer, 
Wartcraum, gehört ein großer Vortragssaal zur Ausstattung, in dem Vorträge 
mit Lichtbildvorführungen abgchaltcn werden.

IV. Jugendwohlfahrtspflcge.
1. Gesetzliche Grundlagen und Allgemeines.

Grundlegendes Geseft für Kinderfürsorge ist das Kinderschuftgcseft vom 
12. August 1904 mit Ausführungsverordnung vom 25. Juli 1908, das den 
Schuft des sittlichen und körperlichen Wohls von Kindern unter zehn Jahren 
bezweckt. In ihm wird das Pflcgckindcrwcacn geregelt, die Überwachung von 
in Pflege, Findclhäusern, Heimen usw. befindlichen Kindern angeordnet, sowie 
die Nachforschung nach verlassenen, hcrumvagabundicrcndcn Kindern ver
fügt, die in Schufterziehung zu geben sind. Schuft und Hilfe für werdende 
Mütter ist in der Ausführungsverordnung ebenfalls vorgesehen. Auf diesem 
Gebiete folgte ein weiteres Gcseft im Jahre 1910 zwecks Begründung eines 
Nationalen Institutes für Schuft von Mutter und Kind zur Förderung der 
Mutterschaftskassen in Fabriken und Werkstätten. Dieses ist, wie hier er
wähnt sein mag, nun überholt durch die zunächst provisorische Regelung aus 
dem Jahre 1923 und das im Frühjahr 1929 in Kraft getretene Geseft be
treffend obligatorischer Muttersdiaftsvcrsichcrung. Der aus dem Kinderschuft- 
geseft sich ergebende Aufgabenkreis ist deutlich aus folgenden fünf Ab
teilungen zu erkennen:

1. Kinderpflege und Säuglingsschuft.
2. Hygiene und Schufterziehung.
3. Bettelei und Vagabundentum.
4. Schuft- und Fürsorgeerziehung.
5. Geseftgebung und Rechtsprechung.
In diese Abteilungen gliedert fidi der Oberste Rat für Kinder

schutz, der durch das genannte Gcseft ins Leben gerufen wurde und dessen 
Vorsift der Innenminister führt. Aus seiner Mitte wird das Exekutivkomitee 
gewählt. In den Provinzhauptstädten bestehen Ausschüsse für Kinderschuft 
mit dem Gouverneur, in anderen Orten mit dem Bürgermeister an der Spiftc. 
Der Oberste Rat seftt sich zusammen aus Staatsbeamten, Vertretern be
stimmter Korporationen und Sachverständigen. Unter diesen, die vom 
Minister ernannt werden, sollen sich stets zwei Familienväter, zwei Mütter 
und zwei Arbeiter befinden. Belohnungen und Prämien sind in dem Gcseft 
für Personen, die sich um die Kinderfürsorge besonders verdient gemacht 
haben, vorgesehen. Die Geldmittel zur Durchführung der Maßnahmen fließen 
aus jährlichen Zuwendungen aus der Staatskasse, dem Ertrag der Veröffent
lichungen des Obersten Rates und privaten Schenkungen. Im Jahre 1910 
wurde eine fünfprozentige Lustbarkeitsstcuer eingeführt, die dem Kinder
schuft und der Bekämpfung der Bettelei zugute kommt. Die Bilanz des 
Obersten Rates weist für das Jahr 1928: 84 272 Pesetas an Einnahmen auf. 
Um dem Betteln und der Landstreicherei Minderjähriger unter 16 Jahren 
Einhalt zu tun, war ein Gcseft schon im vorhergehenden Jahre, also 1903, 
erlassen worden. In der Ausführungsverordnung zum Kindcrschuftgescft 
wurde dann dem Obersten Rat auch der Schuft für minderjährige, über zehn 
Jahre alte Kinder übertragen auf Grund der betreffenden Strafgescftbestim- 
mungen und der aus den Jahren 1878 und 1900 stammenden Gescftc über
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Frauen- und Kinderarbeit und betreffs Schutj für verlassene und Bettel
kinder. 1909 folgte eine Verordnung bezüglich Unterbringung von Kindern, 
deren Eltern im Gefängnis sind. Durch einen besonderen Erlaß fr* den Pro
vinzausschuß in Madrid vom 2. Oktober 1919 wurde dieser neu organisiert 
und für die Ausübung seiner Befugnisse gestärkt, damit „den Übeln, von 
denen die erste Kinderzeit heimgesucht wird, abgeholfen, das Betteln der 
Kinder beseitigt, ihre gewerbliche Ausbeutung, ihr Unbildung vermieden 
würde usw.“ Als besondere Aufgabe wurde ’hm uoertragen, Asylschulcn 
für die aus der Fürsorge entlassenen Minderjährigen unter 20 Jahren zu er
richten, soweit sie ohne Gewerbe und Wohnsitj sind, damit sie sich ihren 
Lebensunterhalt selbst verdienen können und nicht dem Betteln obliegen 
müssen.

Das Jugendgerichtswesen geht auf ein Gesetj von 1918 zurück, das durch 
Erlaß vom 15. Juli 1925 in Kraft gesetjt und am 6. Februar 1929 durch ein 
neues Gesetj abgeändert wurde.

2. Jugendgerichte.
Jugendgerichte sollen in den Provinz- und Kreishauptstädten cingeführt 

werden, wo schon besondere Einrichtungen zum Schutje verwahrloster und 
recht8brecherigcr Kinder vorhanden sind. Sie verfolgen zweierlei Ziele: Er
ziehung und Besserung dieser Minderjährigen unter 16 Jahren und ihre In
schutznahme gegen Gefahren, die ihnen seitens Erwachsener droben oder be
reits erwachsen sind. Das Gericht besteht aus drei Mitgliedern, die ihr Amt 
ehrenamtlich ausüben. Zwei von ihnen werden von der Provinzkommission 
für Kindcrschutj erwählt und das dritte, der Vorsitzende, wird vom Justiz- 
minister ernannt. Durch die Voruntersuchung soll die Tat und die Beteili
gung des Beschuldigten an ihr geklärt, durch die manchmal angesetzte er
gänzende Untersuchung das Verhalten des Kindes im allgemeiner und das 
Milieu, in dem es aufgewachsen, klargelegt werden. Nach dem Be Hluß des 
Gerichte-*, der in nidit öffentlicher Sitzung gefaßt wird, kann der Minder
jährige der Obhut seiner eignen, oder einer anderen Familie, oder einem 
Schutjvc ein überlassen bleiben, wobei in jedem einzelnen Falle Über
wachungsmaßnahmen angeordnet werden; es handelt sich dann um „über
wachte Freiheit“. Erst wenn sich alle Mittel zur Besserung des Betreffenden 
als unwirksam erwiesen haben, kann seine Unterbringung in eine private oder 
öffentliche Anstilt verfügt werden. Bei Pflichtverletzungen der Eltern oder 
Erziehungsberechtigten, worüber ebenfalls das Jugendgericht urteilt, kann 
diese Berechtigung entzogen werden. Wenn Kinder bettelnd oder vagabun
dierend angetroffen werdet . obliegt die Aburteilung der Erwachsenen, die 
hierfür verantwortlich sind, ebenfalls dem Jugendgericht. Es hat ferner die 
Verpflichtung, Ausbildungskurse einzurichten, wobei besonders auch an das 
Personal von Hilfseinrichtungen gedacht ward, das keine pädagogische Vor
bildung hat. Diese Institutionen lieg i in großem Maße in Händen religiöser 
Gemeinschaften. Beim Jugendgericht sind auch Fürsorgerinnen (visitadoras) 
angestellt, die Recherchen in den Familien machen 7).

V. Einige Sonderzweige der Wohlfahrtspflege.
1. Allgemeines.

Neben den staatlichen und provinziellen Anstalten für Hilfsbedürftige 
besonderer Art gibt es viele private Einrichtungen vorwiegend religiösen 
Charakters. Ob die Institutionen nicht in genügender Anzahl vorhanden sind,

) Der Beruf der So/.iulfieumtin iat in Spanien nodi nidit gut durdige),Mdet.
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oder ob aus anderen Ursachen nicht alle, die der Hilfe bedürfen, Aufnahme 
finden oder in sonstiger Art für sie gesorgt wird, bleibe dahingestellt. Tat
sache ist, daß unter den Bettlern, die sich, wie eingangs erwähnt, zahlreich 
auf den Straßen finden, auch viele Blinde, Krüppel usw. vertreten sind, die 
ihr Leiden möglichst sichtbar zur Schau tragen. Der traurige Anblick, den sie 
gewähren, lodet das Mitleid besonders hervor. Daneben sieht man audi 
mandie, insbesondere Blinde, durdi Straßenhandel, vorwiegend dem Verkauf 
kleinster Losanteile der staatlichen Lotterien, einem Erwerb nadigehcn.

Der Gesichtspunkt, körperlidi Gesdiädigte nidit der Wohltätigkeit zu 
überlassen, sondern sie zu nütjlidien Mitgliedern der Gesellschaft heran
zubilden, ist erst in der neueren Zeit mehr durdigedrungen. Beweis hierfür 
ist z. B. die vorzüglidie Einriditung des „Nationalen Institutes zur Bcrufs- 
umsdiulung von Arbeitsinvaliden“ 8). Audi in der Blindenfürsorge bridit sidi 
dieser Gedanke allmählidi Bahn, nadidem die privaten Vereinigungen voran
gegangen sind.

2. Krüppelfürsorge ”).
Trägerin der Krüppelfürsorge ist in der Hauptsadie die Kirdie, die die 

Fürsorge durdi einen Schwester- oder Bruderorden ausüben läßt. Hauptsädi- 
lidi hat der im Jahre 1537 gegründete Orden San Juan de Dios sidi Kranken- 
und besonders Krüppelpflege zur Aufgabe gemadit. Er verfügt über vier 
Anstalten in Spanien, von denen die erste 1875 in der Nähe von Barcelona 
erriditet und einige Jahre später neu eröffnet wurde, die jetjt für 320 Kinder 
Raum bietet. Besdieideneren Umfang zeigt das zweite in der Provinz Valencia 
gelegene Asyl. In Madrid wurde im Jahre 1912 das „Asilo de San Rafael“ 
eröffnet, und die jüngste der vier Anstalten ist erst in den lebten Jahren bei 
Bilbao erriditet worden, nadidem dem Orden zu diesem Zwecke die Millionen
stiftung eines reichen Bewohners dieser Stadt zur Verfügung gestellt worden 
war. Ein paralleler Sdiwesterorden „del Sagrado Corazön de Jesus“ unter
hält drei Anstalten für Mäddien in viel besdicidenercr Weise. Dies sind die 
wesentlidistcn Krüppelheime, neben denen nodi andere private Anstalten 
bestehen.

Die vorgenannte Madrider Anstalt, die mir zugänglidi war, mag als Bei
spiel der Arbeit dieses Ordens und audi als Beispiel eines besonders gut cin- 
gcriditetcn Hauses nähere Erwähnung finden. Sie liegt in einem Außenbezirk 
der Stadt auf bis jetjt noch ziemlich freiem Gelände. Dies bietet den Vorteil, 
daß die große an der Südseite entlang laufende gedeckte Veranda Raum für 
Luft- und Sonnenbäder gewährt. Nidit lauf fähige Kinder, wie soldie, die nadi 
bestandener Operation noch des ruhigen Liegens bedürfen, werden vom 
Sdilafsaal aus in fahrbaren Betten hierher gefahren. Ein großer zu dem Ge
bäude gehörender Park leistet Gewähr, daß die Gegend nidit in allzu un
mittelbarer Nähe bebaut werden kann. 1928 wurde dem weitläufigen Hause 
ein neuer Flügel angebaut, so daß viel Pla£ für Neuaufnahmen gewonnen 
wurde. Etwa 200 Kinder werden von nur 26 Möndien unter Leitung eines Supe
riors betraut. Gewiß eine geringe Zahl und ein Zeugnis großer Opferwillig
keit, wenn man bedenkt, daß sic alle Arbeiten, audi die im Hause, selbst ver- 
riditcn. Dies wird allerdings durch moderne Einriditungen erleichtert, z. B. 
fließendes Wasser in den Ankleideräumen und clektrisdics Abwaschen des

") Siche Zcntralhlutt für Gewcrhchygiene und Unfallverhütung, Ihl. 6, 1929 Heft 10. 
Büttel: Das spanische Institut für Bcrufsumsdiulung der Arheitsinvaliden.

“) Siehe Zeitschrift für Krüppelfürsorge, Bd. 20, 1927 Heft 9/10. Dr. R. Proehst er: 
Krüppelfürsorge und angrenzende Wohlfahrtsgehiete in Spanien.
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Geschirrs in der Küche mit selbsttätigem Abtrocknen. Der Apparat kann mit 
Leichtigkeit von den weniger hilflosen Kindern selbst gehandhabt werden. 
Audi die Zentralheizung wird mit Sdiweröl gespeist, was leiditcr zu bedienen 
und außerdem billiger sein soll als Kohlen. Im Sdilafsaal ist durch die An
ordnung von gegenüberliegenden Fenstern gründliches Lüften gewährleistet; 
Terrazzohoden und Täfelung der unteren Wände ermöglichen gutes Reinhalten 
der Räume. Die Anstalt wird ausschließlidi durdi milde Gaben unterhalten. 
Viele geben feste Jahresbeiträge, andere nur einmalige Spenden; Haussamm- 
lungcn und Zuwendungen aus Nadilässen fehlen nidit. Sie dient zur Auf
nahme radhitisdier, skrofulöser und verkrüppelter Knaben von 6 bis 16 Jah
ren, die entweder Waisen oder Kinder armer Eltern sind. Ein besonderer 
Isolierraum für Kinder, die an ansteckenden Krankheiten leiden, Operations
saal, Apotheke, Laboratorium, Kabinett für X-Bcstrahlung und was sonst von 
Räumlichkeiten für die Behandlung der kranken Kinder erforderlich ist, 
fehlen nidit. Um diesen Ärmsten auch geistige Erholung zu verschaffen, findet 
sich neben den Untcrriditsräumen und den Werkstätten für die Erlernung 
verschiedener Handwerke ein großer Musiksaal. Die Frage, was mit den ent
lassenen Sedizchnjährigen geschieht, ist nicht restlos gelöst. Einige finden 
vielleicht Arbeit auf Grund des im Heim Erlernten, andere kehren in ihre 
Familie zurück oder kommen in ein Siechenhaus. Der nädiste Plan eines 
weiteren Ausbaues der Anstalt zielt auf Gründung eines Erholungsheimes an 
der See, wozu bis jetzt nodi die nötigen Geldmittel fehlen. Staatlichcrscits 
sind Sanatorien vorhanden.

3. Blindenfürsorge 10).
Obglcidi staatliche Blindenanstalten und -schulen und in einigen Provinz

krankenhäusern auch besondere Abteilungen für Blinde vorhanden sind, ist 
doch die Fürsorge keineswegs ausreichend. Es ist daher zu begrüßen, daß 
sich in neuerer Zeit eine Wandlung zum Besseren vollzieht. Etwa 20 An
stalten oder Schulen werden vorhanden sein, aber die Berufsausbildung ist 
im allgemeinen noch unzureichend. Gesetzliche Grundlagen fehlten; erst 1928 
wurde am 15. März ein königlicher Erlaß veröffentlicht betreffend die Er
richtung von Biindcnwohnstättcn (rcsidencia de cicgos) zur Erzielung und 
Umschulung von Personen, die des Augenlichtes beraubt sind. Sie sind zur 
Aufnahme, Fürsorge, Unterricht, Erziehung, Fortbildung und Pflege der un
bemittelten — nicht der berufstätigen — Blinden bestimmt. Denjenigen 
Blinden, die nicht in völliger Armut leben, jedoch nicht die Mittel zur Be
rufsausbildung besitzen, sind die Vorbereitungskosten zu bewilligen, um sic 
zu selbständigen Menschen zu machen. Diese Blindcn-Wohnstätten unter
stehen dem Ministerium für Innere Angelegenheiten und gelten als allge
meine Wohlfahrtscinrichtungcn. Die Leitung und Verwaltung liegt in Händen 
eines Komitees, das die Bezeichnung „Nationales Patronat zum Schutz der 
Blinden-Wohnstätten“ führt. — Zur Unterhaltung dieser Wohnstätten ist 
eine kleine Steuer auf pharmazeutische Produkte cingcführt worden, die das 
Bestehen der Institute Sickerstellen soll. Greise, Kranke und arbeitsunfähige 
Blinde können, selbst wenn sic verheiratet sind, auf eigenen Wunsch zu
sammen mit ihren Frauen, Aufnahme finden. Den Frauen soll in den Heimen 
Arbeitsmöglichkeit gegeben werden. Mit den Arbeiten für das erste in Ba- 
rafiain (Pamplona) zu errichtende Institut ist begonnen worden, und man

’*) Siehe Die Blindenwelt, Organ de* Rcich»deut*chcn Blindenverbände« c. V., 17. Jahrg., 
November 1929, Heft 11 S. 313.
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rechnet mit Eröffnung desselben im Jahre 1930. So scheint eine bessere Or
ganisation auf dem Marsche zu sein; bislang aber ist durch Selbsthilfe privater 
Blindenorganisationen viel Zweckmäßiges geleistet worden. Es bestehen in 
Madrid und Barcelona je zwei, außerdem noch etwa zehn weitere Blinden- 
vercine in den übrigen Städten. Am bedeutendsten ist wohl das „Centro 
Instructivo y Protector de Ciegos“ (Zentralstelle für Schutj und Ausbildung 
von Blinden) in Madrid. Sein Hauptzweck besteht in der Ausbildung von 
Blinden, die die offiziellen Blindenschulen nickt besuchen können; ferner in 
der Fürsorge für arme Blinde. — Von Initiative der Blinden selbst zeugt 
auch die kürzliche Gründung einer Zeitschrift, die von Blinden ins Leben ge
rufen, mit Hilfe privater Subkriptionen errichtet wurde, sie führt den 
Namen „Rcvista Poliglota Braille“ und ist kein Unterhaltungs-, sondern ein 
belehrendes, dem Sprachunterricht gewidmetes Blatt. Blinde selbst leisten 
technische und geistige Arbeit; cs ist „ein Blatt von Blinden für Blinde“. — 

Aus Vorstehendem erhellt, daß Jie Wohlfahrtspflege in Spanien in guter 
Entwicklung begriffen ist. Nicht nur der Armut abzuhelfen, sondern, was 
wichtiger ist., ihr vorzubeugen wird angestrebt. Dies durch Besserung der 
allgemeinen Gesundheitsverhältnisse, ausgedehnten Schut) und Pflege für die 
hcranwachsende Jugend und insbesondere Ausbildung der Sozialversicherung, 
die hier nur angedcutct werden konnte. Freilich arbeiten manche Organi
sationen neben-, nicht miteinander, und die Lösung des Problems, Doppcl- 
hilfc im einen und Ermanglung von Hilfe im anderen Falle zu vermeiden, 
wird durch das Fehlen einer geeigneten Zusammenfassung erschwert. Sehr 
viel Neues aber ist in den letjten Jahrzehnten geschaffen worden, und An
sätze zu weiterer Fürsorgetätigkeit sind wahrnehmbar.
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Rundschau
Ausbildungs- und Berufsfragen

Der Arbeitsplan der deutschen 
Akademie für soziale und pädagogische 
Frauenarbeit, Berlin W 30, Barbarossa
straße 65, der soeben herausgekommen 
ist, gibt wieder reichhaltige Möglich
keiten der Fortbildung sowohl in vollen 
Jahreskursen wie für die Berlinerinnen 
in Nachmittags- und Abendkursen. Von 
besonderem Interesse ist eine Vorlesung 
von Dr. Alice S a I o m o n über die 
Probleme der Familie auf 
Grund ihrer neuen großen Studien
arbeit in der Akademie.

Die Organisation der Fürsorgerinnen 
in der tschechoslowakischen Republik 
(Vyrocni zpäva, Organisace sociälnich 
pracovniv), Praha III, 602, ist mit dem 
Ziel begründet worden, die Standes
interessen zu verteidigen, an der Fach
ausbildung der Mitglieder weiterzu
arbeiten und das höhere Niveau der 
Sozialfürsorge zu propagieren. Der Ver
ein zählt etwa 250 Mitglieder. Die Orga
nisation hat in einem Monatsblatt 
laufend Berichte herausgegeben, soziolo
gische Kurse veranstaltet, eine Bibliothek 
mit 900 Werken eingerichtet, Studien
reisen nach Wien, Brno und Bratislava 
unternommen. Das Ministerium für 
öffentliche Hygiene hat dem Verein zwei 
Rcisestipendien für Paris zum Studium 
der Methoden zur Bekämpfung der 
Tuberkulose zur Verfügung gestellt. Bis
her bestehen außer in Prag fünf Zweig
vereine. Ein Musterdienstvertrag ist den 
Arbeitgebern übermittelt worden. In der 
Stellenvermittlung des Vereins sind 33 
Stellen vermittelt, außerdem einige zins
lose Darlehen aus dem Unterstütjungs- 
fonds bewilligt worden.

Der Beruf der Sozialarbeit in Polen 
ist erst im Jahre 1929 geschaffen wor
den. Zur Einführung der Berufsarbeiter 
in die Wohlfahrtspflege ist vom polni
schen Ministerium für Arbeit und soziale 
Fürsorge ein Lehrbuch: Aufgaben der 
Sozialfürsorge von Wanda S z u m a n n 
herausgegeben worden, das eine Dar
stellung der polnischen Wohlfahrtspflege 
und Haushaltspläne von Arbeiter
familien bietet. In besonderen Ab
schnitten wird die soziale Aufgabe der

Lehrer, Betriebswohlfahrtspflege, der 
kirchlichen Wohlfahrtsarbeit behandelt.

Die Tagung des Belgischen Verban
des der Sozialarbeiter findet in Ant
werpen am 14. und 15. Juni statt. An 
dem Kongreß werden auch Schüler und 
Schülerinnen der sozialen Schulen teil
nehmen. Der Kongreß hat einen dop
pelten Zweck: Die Sozialbeamten und 
Schüler der öffentlichen und freien 
Wohlfahrtspflege in Beziehung zu brin
gen zu den Betriebsleitern, die sie inner
halb ihrer Organisation beschäftigen 
können; als wichtigstes Ziel des Kon
gresses erscheint jedoch die Vertiefung 
der Auffassung für den sozialen Beruf 
durch eine Darstellung von Vertretern 
der sechs verschiedenen Sozialfächer auf 
Grund ihrer praktischen Arbeit. Als 
Thema für den Kongreß ist eine Über
sicht über die Beschäftigung 
der Sozialarbeiter, ferner 
Neue Methoden der öffent
lichen Fürsorge, die Wohl
fahrtsarbeit in der Fabrik, 
in großen Kaufhäusern und Bergwerken, 
die Bibliotheksarbeit, die Ar
beit der Sozialbeamten in der 
Sozialversicherung vorgesehen. 
Mit der Tagung soll eine Besichtigung 
der Weltausstellungen in 
Brüssel und Lüttich verbunden 
werden.

Der Verband amerikanischer Sozial
arbeiter (American Associa
tion of Social Workers), der 
1921 begründet wurde, hat in der letjtcn 
Zeit seine Voraussetjungen für die Auf
nahme von Mitgliedern und sein Pro
gramm auf eine neue Grundlage ge
stellt. Während ursprünglich die Vor- 
aussetjung für den Erwerb der Mitglied
schaft von dem Nachweis erfolgreicher 
Arbeit und möglichst einer fachlichen 
Ausbildung abhängig gemacht wurde, 
sollen jetjt neu nur solche Mitglieder 
aufgenommen werden, die eine College- 
Erziehung und soziale Ausbildung durch
gemacht haben. Um den jüngeren Mit
gliedern einen geeigneten Boden im 
Verbände zu geben, wurde eine neue 
Form der Mitgliedschaft Junior mein- 
bership“ geschaffen, in die Sozialarbeiter 
aufgenommen werden, die mindestens
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die College - Erziehung nachweisen 
können. Die neuen Mitglieder müssen 
in gleicher Weise über Praxis, allge
meine Bildung und Spezialausbildung 
verfügen. Die Grundlage für diesen Be
schluß hat der Verband in folgenden 
Ausführungen festgelegt: „Die Ameri
can Association of Social 
Workers“ ist der Überzeugung, daß 
in der Jetjtzeit der beste allgemeine 
Gradmesser für die Auswahl geeigneter 
Kandidaten für die soziale Arbeit fol
gende Bedingungen sind: Zwecks Erlan
gung der „junior membership“ sind nicht 
weniger als zwei Jahre College-Er
ziehung, sowie drei Jahre weitere Er
ziehung, Spezialausbildung und Erfah
rung in der Praxis erforderlich. Zwecks 
Erlangung der vollberechtigten Mitglied
schaft „full membership“ werden weitere 
fünf Jahre gefordert. Bei der Aufstel
lung der Forderungen wird die Spezial
ausbildung, die die beaufsichtigte prak
tische Arbeit mit einbegreift, näher 
spezialisiert. Die Allgemeinbildung muß 
die sozialen und biologischen Wissen
schaften mit berücksichtigen. Die Orga
nisation will aber auch solche Personen 
als Mitglieder aufnehmen, die keine Aus
bildung im oben genannten Sinne er
halten haben, die jedoch einen sicht
baren Erfolg auf dem Gebiete der 
Praxis aufzuweisen haben.“ Von Be
deutung ist, daß die Zugehörigkeit zu 
dem Verbände, die auf Grund einer ge
wissen Auslese erfolgt, als eine Art 
Empfehlung bei der Einstellung neuer 
Kräfte angesehen wird. Li.

Die Sozialwissenschaften in China 
haben sich in der Yenching-Univcrsität 
in Piping in den letjten Jahren sehr ent
wickelt. Vor einem Jahre wurden die 
Fakultäten der Volkswissenschaft, der 
Staatswissenschaften und der Soziologie 
zu einem Seminar für ange
wandte Sozialwissenschaf
ten vereinigt, und 30% der 747 dort 
Studierenden haben eine Sozialwissen
schaft als Hauptfach gewählt. Die 
soziologische Fakultät hat die Verhält
nisse einer Marktstadt, zwei Meilen von 
der Universität, untersucht und dabei 
alle Einzelheiten des Kommunal- und 
persönlichen Lebens berücksichtigt. In 
Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wird 
eine Gemeinschaftsarbeit durchgeführt, 
die Arbeiten wie: Erwachsencn-Beleh-

rung, hygienische Volksbelehrung, De
monstrieren von Saatarten, Prüfen von 
Landwirtschaftsgeräten zur Aufgabe hat. 
Hierdurch soll ein Zentrum der Ausbil
dung für ländliche soziale Arbeit ge
schaffen werden. Li.

Bevölkerungspolitik
Kinderreichtum in Westfalen. Die 

Provinziallebensversicherungsanstalt von 
Westfalen, Sitj Münster, hat vor einiger 
Zeit für die 50 kinderreichsten Familien 
Westfalens einen Freiversicherungsschein 
von 15jähriger Dauer über je 250 RM. 
für das jüngste Kind bereitgestellt. Es 
ist daraufhin versucht worden, die 50 
kinderreichsten Familien ausfindig zu 
machen. Diese Familien haben insgesamt 
900 Kinder, im Durchschnitt also 18 
Kinder. 97 sind gestorben. Die Familien 
hatten höchstens 19 Kinder, die geringste 
Kinderzahl in einer Familie war 14. 
25 Familien wohnen in vorwiegend länd
lichen Bezirken, die anderen im In
dustriegebiet. 20 Familien gehören dem 
Arbeiterstand an, 18 sind in der Land
wirtschaft beschäftigt, 18 Handwerker, 
4 untere Beamte.

Ausgleichskasse für Familienzulagen 
in Belgien. Eine Reform der Kassen 
für Familienzulagen in Belgien ist beab
sichtigt. Der heutige Stand der nach 
dem Gesetj vom 14. April 1928 geneh
migten Kassen ist nach einer Rundfrage 
vom 12. November 1929 folgender: Da 
das Gesetj die Zugehörigkeit zu Aus
gleichskassen oder für bestimmte Ar
beitgebergruppen obligatorisch macht, 
gab es 41 anerkannte Kassen (diese wer
den von der Regierung kontrolliert und 
zahlen Zulagen nicht unter den gesetj- 
lichen Mindestvorschriften). Diese Kassen 
umfassen 518 000 Arbeiter, 180 000 Zu
lagen beziehende Familien mit insge
samt 306 000 Zulagen berechtigten Kin
dern. Die offiziellen Statistiken für 
Belgien weisen insgesamt 1 176 898 
Männer und Frauen als Arbeiter und 
Angestellte auf, 354 982 in Handels- 
unternehmungen und 225 187 Personen 
in der Landwirtschaft. Die Ausgaben 
der anerkannten Kassen betrugen im 
ersten Halbjahr rund 43 Mill. Fr.

Die Systeme der einzelnen Kassen 
sind recht verschieden. 18 Kassen geben 
Ergänzungen verschiedener Art in Form
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von Geburtenprämien, Begräbniskosten, 
acht Kassen stellen HauspÖegerinnen. 
Die Beiträge sind recht verschieden.

Der Gesetzentwurf wünscht größere 
Einheitlichkeit der Kassen. Bestlegung 
der Mindestbeiträge der Kinderzulagen, 
Normierung der Beiträge.

Freie Wohlfahrtspflege
Der sozialen Frage innerhalb de6 

neuen kirchlichen Gesetzes ist eine be
sondere Beachtung zuteil geworden. Der 
§ 1 weist darauf hin, daß aus dem zu 
verstärkenden Hilfsfonds für landes- 
kirdiliche Zwecke der sozialen Arbeit 
der Kirche zur Durchdringung der 
Volksgemeinschaft Mittel zur Verfügung 
gestellt werden sollen, und zwar für 
folgende Aufgaben:

1. Zur Bestellung von Arbeitskräften, 
soweit ihre Betätigung der kirch
lichen Notwendigkeit entspricht,

2. zur fachlichen Schulung von beruf
lichen und ehrenamtlichen Arbeits
kräften auch in Form von Studien
beihilfen und Beihilfen zur Teil
nahme an Tagungen,

3. zur Veranstaltung von Lehrgängen, 
Freizeiten und Arbeitstagungen,

4. zur Schaffung und Erweiterung von 
Fachbüchcreien,

5. zur Herausgabe und Verbreitung 
geeigneten Schrifttums.

Fürsorgewesen
Zum bayerischen Fürsorgegesetz 

sind nunmehr die Ausführungsbest’m- 
mungen erschienen: Das materielle 
Fürsorgerecht regelt eine Ver
ordnung über Voraussetzung, Art und 
Maß der öffentlichen Fürsorge vom 
12. April 1930 (GVB1. S. 117). Sie über
nimmt ausdrücklich die Rcidisgrundsäge 
in der zur Zeit gültigen Fassung. Den 
Kleinrentnern stellt sie F r i e - 
densblindc gleich, soweit sic durch 
Blindheit erwerbsunfähig geworden 
und trot} wirtschaftlicher Lebensführung 
auf die öffentliche Fürsorge angewiesen 
sind. Die Verpflichtung zur Ausbildung 
hilfsbedürftiger Minderjäh
riger hält sic aufrecht. Die Richt
satzfestsetzung überträgt sic den 
Fürsorgeaussdiüsscn, und zwar denen 
der Bezirke auch für die unmittelbaren 
Gemeinden. — Vollzugsvorschriften vom 
9. Mai 1930 (GVB1. S. 118) erläutern

eingehend das Fürsorgegesetz. Daraus 
ist zu erwähnen, daß der Spruchausschuß 
als besonderer, nach innen jedoch dem 
Wohlfahrt6- (Fürsorge-) Ausschuß unter
stellter Ausschuß bezeichnet wird. Ihm 
soll — unbeschadet der Staatsaufsicht 
— das Recht und die Pflicht der Über
wachung des Spruchausschusses und des 
Vorsitzenden in der Behandlung der 
Einzelfürsorgc zustehen. Zur Wan
dererfürsorge wird ausdrücklich 
bemerkt, daß kreisunmittelbare Städte 
und Gemeinden einen Ersatzanspruch 
für solche Einrichtungen nicht haben, 
in denen Obdach und Beköstigung ohne 
Arbeitsleistung gewährt werden. Jedoch 
soll bei Einrichtungen mit Arbeits
pflicht die Ersatzpflicht von Kreis 
und Staat nicht ohne weiteres ausge
schlossen sein, wenn ausnahms
weise aus besonderen Gründen den 
einzelnen Wanderern gegenüber von der 
Arbeitsleistung abgesehen wird. Wert
voll ist, daß die Bestimmungen den Be- 
griff der vorübergehenden Ge- 
Währung von Obdach und Beköstigung 
nicht eng fassen, vielmehr erklären, daß 
Sinn und Zweck der Einrichtung, das 
Aufsuchen von Arbeitsge
legenheit zu erleichtern, zu 
berücksichtigen sind, daß eine schema
tische Festlegung etwa in dem 
Sinne „vormittags arbeiten, 
nachmittags wandern“ dem 
Zweck der Einrichtung nicht 
ge-echt werden würde. Audi soll sich 
die Wandererfürsorge nicht auf a r - 
beitsunfähige Wanderer er
strecken, die Fürsorge für diese vielmehr 
Aufgabe der Fürsorgeverbände sein. Diese 
Vorschriften rechtfertigen die Hoffnung, 
daß die im Art. 35 des Fürsorg egesefces 
vorgesehenen besonderen Bestimmungen 
für die Wandererfürsorge, die nodi Vor
behalten sind, für Bayern eine sadige- 
mäßc Erfassung des Wandcrerstroms 
bringen werden, zumal die Vollr.ugsvor* 
Schriften selbst eine planmäßige 
Gestaltung der Einrichtungen für 
einen weiteren Bereich als uner
läßliche Voraussetzung einer befriedigen
den Lösung bezeidinen. Sie erklären die 
Zusammenarbeit aller Beteiligten, ins
besondere der Vereinigungen der Wan
dererfürsorge, der freien Wohlfahrts
pflege und der Verbände der Komnunal- 
verbände, für geboten, damit sidi die ein
zelnen Einrichtungen in den in Aussicht
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genommenen Landesplan einpassen 
können. —• Bemerkenswert ist, daß man 
von dem erweiterten Arbeitszwang1) er
hofft, gegen Personen, die sich dauernd 
der Gewerbsuuzucht ergeben, 
mit Zwangsmaßnahmen Vorgehen zu 
können, um sie zur Erfüllung bestehen
der Unterhaltsverpflichtungen anzu
halten. — Mit der Kricgsbeschädigten- 
und 
faßt
1930 (GVB1. S. 105) und eine Bekannt
machung des Staatsministeriums des 
Innern vom 17. April 1930 (MAB1. 
S. 10). Danach wird im wesentlichen der 
bisherige Rechtszustand aufrecht
erhalten. Die Aufgaben, die den amt
lichen Fürsorgestellen außerhalb der 
RFV. obliegen, werden jedoch mit Aus
nahme des Kassenwesens, den Fürsorge- 
verhänden abgenommen und bis auf 
weiteres den Bezirksverwaltungsbehör
den übertragen. Insbesondere gilt das 
von den Zusatzrenten, deren Feststellung 
den Bezirksverwaltungsbehörden, deren 
Auszahlung den Bezirksfürsorgeverbän
den obliegt. Auch steht der Hauptfür
sorgestelle und den Kreisfürsorgestellen 
die Sachaufsicht zu, soweit es sich nicht 
um Aufgaben der RFV. handelt.

Min.-Rat Wittels höfer.

Belastung der Städte und Förderung 
der Landflucht durch die Zustandig
keitsvorschriften der Fürsorgepflicht
verordnung. Die Vereinigung nordwest
deutscher Wohlfahrtsämter hat sich in 
der Sitzung am 28. Februar 1930 mit der 
Frage der Auswirkung der Zuständig- 
kcitsvorschriften der Fürsorgepflichtver
ordnung auf die städtischen Wohlfahrts
lasten und auf die Förderung der Land
flucht befaßt. Aus dem eingehenden 
Referat, das Oberregierungsrat Dr. 
Jaques hierzu erstattet hat, ist folgen
des hervorzuheben:

Je stärker die Zuwanderung vom 
Lande in die Stadt ist, je mehr Per
sonen namentlich aus den minder
bemittelten Schichten zu ihr strömen, 
desto größer werden auch die Lasten der 
Wohlfahrtspflege sein. Es darf daher 
keine Möglichkeit außer acht gelassen 
werden, die Lasten zu verringern. Durch 
die Beseitigung des Unterstütjungswohn- 
sitjes und dessen Ersetzung durch das

*) Vgl. S. 91 dieser Zeitschrift.

Kriegshinterbliebenenfürsorge be
sieh eine Verordnung vom 31. März

Prinzip des gewöhnlichen Aufenthalts, 
wie es die Fürsorgepflichtverordnung ge
bracht hat, ist zwar die Fürsorge von 
unfruchtbaren und mühsamen Ermitt
lungen zur Feststellung der endgültig 
verpflichteten Gemeinde in erheblichem 
Maße befreit worden. Es fragt sich 
aber, ob die Ersparnisse, die in verwal
tungstechnischer Hinsicht eingetreten 
sind, in den Städten nicht schon längst 
durch die Vermehrung der Unter- 
stütjungslasten aufgehoben sind. Wäh
rend nach dem Unterstützungswohnsitz
gesetz erst nach einjährigem ununter
brochenem Aufenthalt an einem Orte 
die endgültige Fürsorgepflicht wechselte, 
tritt nach der Fürsorgepflichtverordnung 
der Wechsel sofort mit Begründung 
eines neuen gewöhnlichen Aufenthalts 
ein. An eine Frist ist der Erwerb dieses 
Aufenthalts nicht gebunden, so daß 
beim Vorliegen der sonstigen Voraus
setzungen der gewöhnliche Aufenthalt 
nach der ständigen Rechtsprechung des 
Bundesamts für das Heimatwesen schon 
am Tage des Zuzuges und sogar schon 
in den ersten Stunden begründet wird.
wenn von Anfang an der Wille bestand, 
in diesem Ort bis auf weiteres heimisch
zu bleiben.

Es liegt auf der Hand, daß durch 
diese Auslegung des Begriffs „gewöhn
licher Aufenthalt“ eine Belastung der 
Städte herbeigeführt werden muß. Es 
ist ferner einleuchtend, daß diese gesetz
liche Bestimmung geradezu zu einem 
Zuzuge nach der Stadt anreizt und da
durch die Landflucht begünstigt. Es wird 
zu erwägen sein, ob man die Begrün
dung des gewöhnlichen Aufenthalts von 
einer bestimmten Frist, vielleicht von 
einem Monat, abhängig machen soll. 
Hierbei ist es nicht unbedingt notwen
dig, daß etwa der Fürsorgeverband des 
bisherigen Aufenthaltsorts während 
dieser Frist zuständig bleibt, wie es nach 
dem Unterstü'tzungswohnsitzgcsctz der 
Fall gewesen ist. Vielmehr muß für 
Unterstützungsfälle, die während des 
Schwebezustandes eintreten, der Landes
fürsorgeverband haften. Für diesen 
Vorschlag bedarf es einer Abänderung 
der Fürsorgepflichtverordnung nicht, da 
im § 38 hierfür der Verordnungsweg 
vorgesehen ist. Darüber hinaus ist aber 
zu erwägen, ob man nicht doch zum 
Unterstützungswohnsitzprinzip zurück
kehren soll. Zu einem endgültigen Er-
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gebnis kann man nur nach eingehenden 
statistischen Feststellungen darüber 
kommen, in welchem Umfange die 
Städte durch Zugezogene belastet wer
den, die innerhalb einer bestimmten 
Frist nach dem Zuzug hilfsbedürftig 
werden. M.

Die Rückforderung der Kosten der 
öffentlichen Fürsorge von infolge Ar
beitslosigkeit Unterstützten wird durch 
ein Rundschreiben des Preußischen Mi
nisters für Volkswohlfahrt (III. 3010a) 
vom 19. Mai geklärt. Der Rückerstat
tungsanspruch, den die Fürsorgever
bände nach § 25 FV. gegenüber den 
Unterstädten haben, bezieht sich auf die 
Fälle, in denen der Unterstädte zu hin
reichendem Vermögen oder Einkommen 
gelangt ist. Bei der Befolgung dieser 
Ansprüche gegenüber Erwerbslosen ist 
besondere Aufmerksamkeit auf die 
Frage zu wenden, ob mit dem Eintreten 
der besseren Einkommensverhältnisse 
tatsächlich auch eine Behebung der Not
lage erfolgt ist. Sehr häufig ist in den 
Zeiten der Erwerbslosigkeit keine Mög
lichkeit gewesen, ausreichende Ernäh
rung oder Bekleidung für den Erwerbs
losen und seine Familienmitglieder zu 
schaffen, so daß Schulden gemacht wer
den mußten. Bei Antritt der Arbeit 
muß der frühere Erwerbslose alle 
Kräfte einseden und bedarf da
her einer ausreichenden Ernährung. 
Ebenso muß dafür gesorgt werden, daß 
er nicht mit zu großen wirtschaftlichen 
Sorgen belastet wird. Es muß daher 
stets darauf geachtet werden, ob durch 
die Rückerstattung der frühere Erwerbs
lose wieder in Not geraten würde.

Die Rückerstattung der öffentlichen 
Kosten der Fürsorge verbände für Klein
rentner soll nach einem Rundschreiben 
des Preußischen Ministers für Volks
wohlfahrt vom 6. Mai 1930 (III 3001 
6. 5.) nur dann gefordert werden, wenn 
keine Härten damit verbunden sind. Es 
darf vor allem auf Grund § 9,1 RGS. die 
weitere Unterstützung nicht von der Be
reitstellung von Sicherungen abhängig 
gemacht werden. Auf keinen Fall sollen 
Leistungen der Vergangenheit aus den 
Sicherungen, selbst auf Grund der Auf
wertungsgesetze, erstattet werden. Audi 
für zukünftige Leistungen sollen nach 
§ 85 des Aufwertungsgesetzes Ansprüche, 
die der Aufwertung nach diesem Gesetz

unterliegen, nicht herangezogen werden. 
Die Tatsache- daß einige Bezirks- und 
Fürsorgeverbände unter völliger Ver
neinung der Hilfsbedürftigkeit bei Vor
handensein von Aufwertungsansprüchen 
oder sonstigem Vermögen die Fürsorge 
eingestellt haben und die Fürsorgeemp
fänger auf Verwertung dieses Vermögens 
verwiesen haben, läßt besonders darauf 
hinweisen, daß solches Vorgehen nicht 
zulässig ist. Es sind in jedem Falle die 
Besonderheiten des Einzelfalles, insbe
sondere Alter und Fürsorgebedürftig
keit, zu berücksichtigen, ebenso die Mög
lichkeit einer wesentlich besseren Ver
waltung des Vermögens. Die Gefahr 
von Mißgriffen bei Einstellung der Für
sorge wird als besonders groß angesehen. 
Es soll daher in jedem Falle, in dem 
Zweifel über die Lage des Hilfsbedürfti
gen entstehen könnten, die Unter
stützung nicht sofort eingestellt werden, 
sondern es soll die Einstellung der 
Unterstützung mit dem Einspruchsbe
scheid in Aussicht gestellt werden, damit 
der Betreffende in der Lage ist, die Be
schwerdemöglichkeit zu erschöpfen.

Die Frage der Sachleistung wurde 
in einer Sitzung der Vereinigung der 
Fürsorgeverbände der Provinz Westfalen 
grundsätzlich dahin entschieden, daß 
Sachleistungen nicht durch allgemeine 
Erhöhung der Richtsätze abzugelten 
seien. Dem Wesen der individuellen 
Fürsorge entspricht nicht die schema
tische Erhöhung des Richtsatzes, zumal 
gerade auf dem Gebiet der Kleiderver
sorgung die Bedürfnisse zwischen arbei
tenden und erwerbsunfähigen Kreisen, 
zwischen Männern und Frauen, Alten 
und Jungen, sehr verschieden sind. Auf 
die Möglichkeit, bei unwirtschaftlich ein
gestellten Persönlichkeiten die Unter
stützung durdi Sadileistungen zu ge
währen, muß Rücksidit genommen wer
den. Selbst die Annahme der Ersparnis 
an Ver\valtungsarbeit durch Abgeltung 
der Leistungen dürfe nicht zur grund
sätzlichen Regelung führen.

Sparsamkeit in der Anstaltsverwal- 
tung. Der Landeshauptmann der Rhein
provinz hat am 25. Januar 1930 einen 
Sparerlaß an die Provinzialanstalten er
gehen lassen, der wirtschaftlidie Ge- 
siditspunkte bei der Belegung der An
stalten, eine zweckmäßige Disposition in 
der Personalpolitik, Sparsamkeit in
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Heizungs-, Beleuchtungsfragen empfiehlt 
und auch in bezug auf die Beköstigung 
darauf hinweist, daß durch geschickte 
Ausnutzung der Konjunktur die Mög
lichkeit hesteht, Ersparnisse zu erzielen. 
Audi in bezug auf Kleider, Wäsche und 
Gerätschaften sollen die Lagerbestände 
möglidist gering angesetzt werden.

Eine Konvention über Armenfür
sorge ist zwischen den vier skandinavi
schen Staaten Finnland, Schweden, Nor
wegen und Dänemark geschlossen wor
den. Die vier Staaten haben sich ver
pflichtet, hilfsbedürftigen Staatsbürgern 
aus den vier nordischen Ländern Armen
unterstützung nach denselben Voraus
setzungen zu geben wie den eigenen 
Staatsangehörigen. Die Heimbeförde
rung kann, ähnlich wie im Inlande, nur 
durchgeführt werden, wenn dauernde 
Hilfsbedürftigkeit vorliegt, wobei diese 
angenommen wird, wenn ein volles Jahr 
Unterstützung gezahlt worden ist oder 
von der Behörde des Aufenthalts- und 
des Heimatlandes ein Jahr für notwen
dig erachtet wird. In keinem Falle darf 
Heimbeförderung erfolgen, wenn der 
Hilfsbedürftige von seinem Heimatlande 
vor seinem 48. Lebensjahr übergesiedelt 
ist und sich zehn Jahre lang, ohne 
Armenunterstützung empfangen zu 
haben, dort aufgehalten hat. Ein 
Kostenersatz wird nur geleistet für Be
träge über 100 Kronen. Die Erstattung 
erfolgt zu 80% durch das Heimatland. 
Die Kosten sind nicht erstattungspflich
tig, wenn der Hilfsbedürftige mehr als 
20 Jahre in dem Aufenthaltslande ge
wohnt hat.

Die Zahl der Stiftungen in New York 
hat im Jahre 1929 die doppelte Höhe 
des Vorjahres erreicht, und zwar hat sie 
27 199 221 Dollar betragen. Die Stiftun
gen verteilen sich auf folgende Gebiete:

Hospitäler .......................... 5 960 600 $
Allgemeine Fürsorge

zwecke ................................. 6 439 637 $
Erziehungszwecke .... 7 358 500 $
Religiöse Fürsorgezwecke: 

katholische 526 475 $ 
jüdische . . 154 395 $
protestan

tische . . 5 594 414 $ 6 275 284 $ 
Ohne Zweckbestimmung . 1 165 200 $

Summe ... 27 199 221 $

Es ist dadurch der Beweis erbracht, 
in welchem Maße die Wohlfahrtspflege 
ein werbendes Organ darstellt, durch das 
außerordentlich große Summen flüssig 
gemacht werden können.

Gefährdetenfürsorge
Die weibliche Kriminalpolizei in 

Preußen ist im Jahre 1929 vermehrt 
worden. Im ganzen sind 105 Kriminal- 
beamtinncn in deutschen Großstädten 
tätig gewesen, wovon 46 beim Polizei
präsidium in Berlin. Ferner sind weib
liche Kriminalbeamtinnen bei den Poli- 
zeiverwalungen in Frankfurt, Köln, 
Essen, Breslau, Elberfeld-Barmen, Altona, 
Breslau, Elberfeld - Barmen, Altona, 
Magdeburg, Königsberg, Halle, Han
nover, Recklinghausen, Gelsenkirchen be
schäftigt gewesen. Als Aufgabengebiet 
wird angegeben: Schutz der Minderjäh
rigen vor körperlicher und sittlicher Ver
wahrlosung, Überwachung des Straßen
handels, Verhütung des Betlelns von 
Kindern und Jugendlichen, Schutz von 
fürsorgebedürftigen Kindern, Jugend
lichen und weiblichen Personen; Mitwir
kung bei der Durchführung des Gesetzes 
zur Bekämpfung von Geschlechtskrank
heiten, hei der Überwachung von Licht
spieltheatern, Kabaretts, Versammlun
gen, Vorträgen, Gast- und Schankstätten 
mit Bezug auf die Durchführung der Be
stimmungen zum Schutze der Jugend. Es 
kommen hinzu: Vernehmungen weib
licher Personen bei Sexualdelikten und 
anderen Vergehen, bei denen Verneh
mung durch die Frau zweckmäßig er
scheint. Auch die Vernehmung von Kin
dern, Ermittlung persönlicher und wirt
schaftlicher Verhältnisse von Jugend
lichen und Frauen sind Aufgaben aus 
dem Bereich der weiblichen Kriminal
polizei.

Der zweite Jahresbericht (1. Januar 
1929 bis 31. Dezember 1929). Die 
Hamburger weibliche Kriminalpolizei 
hat das Aufgabengebiet im letzten Jahre 
durch Zuteilung sämtlicher Strafsachen 
gegen weibliche Jugendliche auf Grund 
des JGG. erweitert. Die aus dem StGB, 
zu verfolgenden Straftaten sind, soweit 
es sich um weibliche Jugendliche und 
Erwachsene handelt, festgelegt worden 
auf die §§ 172, 182 und 223a, §§ 173, 
174 und 176, 3, §§ 176,1, 176, 2 und 177,
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§ 185, § 217, § 218, §§ 183 und 235 mit 
gewissen Einschränkungen. Die Verfol
gung der Vergehen gemäß §§ 5 und 
6 RGBG. gehört im Gegensatz zum Vor
jahre nicht mehr in den Tätigkeitsbereich 
der weiblichen Kriminalpolizei. Neu ein
gerichtet wurde eine psychiatrische 
Untersuchungsstation, in der Beschul
digte, Verlebte, Anormale, die Rat und 
Hilfe suchten, vorgeführt und nach dem 
jeweiligen Untersuchungsergebnis unter
gebracht wurden. Mit dieser Einrichtung 
will man dem modernen Strafvollzug 
besser dienen. Die Anstellung von vier 
Fürsorgerinnen als Gefährdetenpolizei 
zur Bekämpfung der Prostitution wurde 
erreicht. Die weibliche Polizei konnte 
sich nur an vereinzelten Streifen und 
Überholen von Lokalen beteiligen, bei 
denen sie dann, wie in zahlreichen 
anderen Fällen, Vermittler zu den 
anderen Fürsorgeorganen für die auf
gegriffenen Jugendlichen und hilfs
bedürftigen Frauen wurde. Dem Jugend
amt wurden 646, dem Pflegeamt 351 Be
richte erstattet; zahlreiche dermatolo
gische Untersuchungen wurden veranlaßt. 
Im zweiten Berichtsjahr wurden insge
samt 2037 Strafsachen, 111 Gefährdeten- 
fälle und 339 Anzeigen über Selbst
mordversuche weiblicher Personen be
arbeitet.

Im Gegensatz zu Hamburg, deren 
weibliche Polizeibeamte der Kriminal
polizei zugeteilt sind, gehören die 
Dresdner Polizeibeamtinnen zu den 
Vollzugsbeamten der uniformierten 
Ordnungspolizei. Im Außendienst haben 
die Beamtinnen Tag- und Nachtstreifen 
zu machen, um Kinder, Jugendliche oder 
Frauen auf den Straßen, in Lokalen, 
Kinos, Warenhäusern von unerlaubten 
Handlungen abzubringen und Obdach
lose in Schutz zu nehmen. Im Innen
dienst haben die Beamtinnen vor allem 
die Vernehmungen von Kindern und 
Jugendlichen in Sexualprozessen. G.

Bewahrungsgesetz und Trinkerfür
sorge. Der Deutsche Verein gegen Alko- 
holismus hat gemeinsam mit dem Deut
schen Verein für öffentliche und private 
Trinkerfürsorge in einer Kommission 
beraten, ob die vorliegenden Entwürfe 
zu einem Bewahrungsgeset), insbeson
dere der des Deutschen Vereins, in bezug 
auf Abgrenzung der Personenkreise den

Interessen der Trinkerfürsorge gerecht 
werden. Als Ergebnis dieser Beratung 
ist festgestellt worden, daß die Trinker, 
die im normalen Zustand für sich und 
ihre Familie sehr wohl zu sorgen ver
mögen, aber im Rausch die Familie ver
nachlässigen und mißhandeln, nicht 
unter die bewahrungsbedürftigen Per
sonen nach den bisher vorgesehenen 
Fassungen des Gesetzes fallen würden. 
Man kam zu der Überzeugung, daß für 
diesen Kreis aus der Trinkerfürsorge 
das vorgesehene Bewahrungsgese^ nicht 
die rechtliche Basis schaffen könnte. Man 
hofft, mit einer vernünftigen Auslegung 
des Begriffs der Gemeingefährlichkeit 
hier weiter zu kommen. Für kriminell 
gewordene Alkoholiker bietet der neue 
Entwurf des Strafgesetzbuches genügen
den Schutz-

Wohnungsfürsorge
Mietenerhöhung in Preußen. Vom 

1. Juni ab wird ein Zuschlag von 100% 
zur staatlichen - Grundvermögenstcuer 
für den allgemeinen Finanzbedarf des 
Preußischen Staates erhoben werden, 
welcher auf die Mieter umgelegt werden 
kann und auf diese Weise sich in einer 
4proz. Erhöhung der gesetzlichen Miete 
auswirken wird. Aus sozialen Gründen 
werden dabei für den leistungsschwachen 
Hausbesitz Milderungen, nach Ortsklassen 
gestaffelt, eingeführt. Da im Landtag 
ein Beschluß über die Gesetzesvorlage 
wegen Beschlußunfähigkeit nicht zu
stande kam, hat sich die Regierung ent
schlossen, das Gesetz im Wege der Not
verordnung herauszugeben.

Wohnungsmangelgesetz in Thüringen. 
Durch Verordnung vom 15. April 1930 
ist für Thüringen in Gemeinden unter 
5000 Einwohnern mit Ausnahme einiger 
aufgeführter Gemeinden das Wohnungs
mangelgesetz aufgehoben, ferner in neun 
Gemeinden über 5000 Einwohnern, die 
ebenfalls namentlich aufgeführt sind. 
Die Vorschriften über gesetzliche Miete, 
Mieterschutz vom 23. August 1927 und 
24. Juli 1928 bleiben unberührt.

Die Wohnungsfürsorge für kinder
reiche Familien ist in den letzten Jahren 
von den Gemeinden in verschiedener 
Weise gefördert worden. Durch die
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Reichswohnungszählung im Jahre 1927 
wurden in 30 preußischen Großstädten 
203 755 kinderreiche Familien festge
stellt, das sind etwa 6,8% aller Fa
milien; 99% besaßen eine eigene Woh
nung, 86,6% davon wohnten allein, der 
Rest hatte Untermieter aufgenommen. 
48,05% der Familien wohnten in Klein
wohnungen von einem bis drei Räumen, 
44,57% in Mittelwohnungen von vier 
bis sechs Räumen, die übrigen in Groß
wohnungen. Über die Wohndichte liegen 
nur Ergebnisse für Berlin vor; hier 
wohnten fast die Hälfte (48,6%) aller 
kinderreichen Familien in überfüllten 
Wohnungen mit mehr als zwei Bewoh
nern je Raum.

In der Vorkriegszeit wurde die Woh
nungsfürsorge für kinderreiche Familien 
der Privatinitiative, privaten Stiftungen 
und gemeinnütjigen Baugenossenschaften 
überlassen. In den lebten Jahren ist 
diese Wohnungsfürsorge der öffentlichen 
Hand, insbesondere den Gemeinden, zu
gefallen. Es werden dabei die ver
schiedensten Wege eingeschlagen. Die 
breiteste Form ist diejenige, daß aus den 
für den Wohnungsbau zur Verfügung 
stehenden Steuermitteln außer den all
gemein üblichen Hypothekendarlehen 
noch gering verzinsliche, meist unkünd
bare Zusatjdarlehen gewährt werden. 
Dies ist in den Richtlinien der Landes
regierungen für die Vergebung von 
Hauszinssteuermitteln für den Woh
nungsbau ausdrücklich vorgesehen. 
Durch diese Zusatjdarlehen wird die 
Finanzierung auch in der Weise er
leichtert, daß die Hypotheken aus 
solchen öffentlichen Steuermitteln nicht 
nur, wie sonst allgemein üblich, auf 80 
bis 85% der Baukosten, sondern auf 90 
bis 95%, ja sogar bis 100%, auslaufen 
dürfen.

Einige Städte bauen Wohnungen in 
eigener Regie, darunter auch Eigen
heime, welche unter geringer Anzahlung 
und allmählicher Tilgung der Restsumme 
von den Familien käuflich erworben 
werden können, in der Regel jedoch ver
mietet werden. Düsseldorf hat 1926 
zur Erinnerung an die tausendjährige 
Zugehörigkeit des Rheinlandes zum 
Deutschen Reich eine Stiftung gemacht, 
aus der eine große Einfamilienhaussied
lung für Kinderreiche errichtet wird. In 
Bielefeld besteht seit 1927 eine 
Hindenburg-Spende mit einem Grund

stock von 200 000 RM., welcher durch 
weitere Zuschüsse verstärkt wird (1928 
um 60 000 RM.), aus welcher kinder
reichen Familien zinslose Darlehen für 
den Wohnungsbau gewährt werden. Be
liebt ist bei den Gemeinden auch das 
Verfahren, bestimmten Bauherren, in
sonderheit gemeinnütjigen Baugesell
schaften, besondere Zuschüsse zuzu
billigen gegen die Verpflichtung, die so 
finanzierten Wohnungen nur an kinder
reiche Familien zu vermieten.

Sehr verbreitet ist das Verfahren 
der Zinsermäßigung oder der Zuschüsse, 
welche zur Verzinsung der von privaten 
Geldgebern stammenden, hoch verzins
lichen Hypotheken gegeben werden. Die 
Mittel dafür fließen sowohl aus allge
meinen Steuern der Gemeinden, als auch 
aus den Rückflüssen der Hauszinssteuer
hypotheken und in beschränktem Maße 
auch aus laufenden Hauszinssteuer
mitteln. Eine Stadt hat zur Gewinnung 
von Mitteln für die Zinsverbilligung Zu
schläge auf die Preise von Gas und elek
trische Energie sowie auf die Grundver
mögensteuer und Gewerbeertragsteuer 
erhoben. Eine andere Stadt erhöhte 
zu gleichem Zweck den Wasser
zins um 1 Pf. je Kubikmeter. Der 
Rheinische Provinzialland
tag bewilligte im Jahre 1929 einen Be
trag von 100 000 RM. und im Jahre 1930 
von 300 000 RM. zur Verbilligung von 
Wohnungsbaudarlehen für minderbe
mittelte, kinderreiche Familien; die 
Verteilung dieser Summen nach be
stimmten Richtlinien wurde einem be
sonderen Ausschuß übertragen.

Durch Zusatjdarlehen und Zinszu
schüsse wird eine mittelbare Ver
billigung der Mieten erzielt. Vielfach 
werden aber auch unmittelbare 
Mietszuschüsse aus Mitteln der Wohl
fahrtspflege gewährt. In die (allerdings 
noch nicht veröffentlichten) Reichsricht
linien für das Wohnungswesen hat der 
Wohnungsausschuß des Reichstages eine 
Bestimmung aufgenommen, nach welcher 
aus dem Hauszinssteueraufkommen 
Mietbeihilfen für zahlungsschwache 
Mieter in Altwohnungen bereitgestellt 
werden sollen; einige Gemeinden über
nehmen auch eine Mietzinsgarantie 
gegenüber privaten Hauseigentümern 
für kürzere oder längere Frist. Zu den 
Maßnahmen der Förderung des Woh
nungsbaues für kinderreiche Familien
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gehört auch die Bereitstellung von im 
Gemeindebesitz befindlichem Gelände in 
Erbpacht und die Abgabe von Bauland 
unter besonderer Verbilligung, gegen 
Ratenzahlungen oder Stundung des 
Kaufpreises, unter Erlaß oder Stundung 
von Anliegerbeiträgen, Baupolizeige
bühren u. dgl.

Die Wohnungsfürsorge für Kinder
reiche liegt überwiegend auf den 
Schultern der Gemeindeverwaltungen 
und wird ihnen voraussichtlich wohl 
auch in Zukunft noch für lange Zeit 
verbleiben.

Der Wohnungsbau in Köln soll 1930 
mit Rücksicht auf die besondere Woh
nungsnot der sozial bedrängten Familien 
im laufenden Jahre durch die Erstellung 
von einfachen, kleinen Wohnungen be
sonders gefördert werden. Fach
männische Berechnungen haben ergeben, 
daß die Gesamtherstellungskosten 
solcher Wohnungen je Wohnraum 2000 
Reichsmark nicht zu überschreiten 
brauchen, die Gemeinnützige Aktien-Ge- 
sellschaft für Wohnungsbau glaubt so
gar, diesen Satz noch unterschreiten und 
in dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern 
den Satj von 6600 RM. für vier Räume, 
von 5500 RM. für drei und 4100 RM. 
für zwei Räume einhalten zu können.

Ein Merkblatt für die Benutzung 
von Wohnungen hat der Rheinische Ver
ein für das Kleinwohnungswesen in 
Düsseldorf herausgegeben. Er weist dar
auf hin, daß die besten Wohnungen un
gesund werden können, wenn sie un
zweckmäßig benutzt und nicht gepflegt 
werden. Was die Benutzung anbe
langt, so wird die heute noch weit ver
breitete Unsitte getadelt, auch in Klein
wohnungen einen Raum als sog. „gutes 
Zimmer“ (kalte Pracht) ungenutzt zu 
lassen, trotjdcm die Schlafräume dann 
zu dicht belegt werden müssen. Wäsche 
soll in bewohnten Räumen, namentlich 
in der Küche, nicht gewaschen und ge
trocknet werden, weil starke Feuchtig
keit die Atmung sehr erschwert, Möbel 
und Wände beschädigt. Lärm und Un
ruhe sind ebenso schädlich wie Krank
heitskeime, darum soll jeder überflüssige 
Lärm vermieden werden. Zum Schlafen 
wähle man nach Möglichkeit die zur 
Morgensonne günstig gelegenen Räume.

Zur Wohnungspflege gehört 
vor allem Sauberhaltung und Lüftung. 
Feuchtes Auf wischen, auch der Möbel, 
mit ölgetränkten Tüchern, verhindert 
Staubaufwirbelung. Tägliche Lüftung 
der Wohn- und Schlafräume, insbeson
dere der meist bewohnten und stärkst 
benutzten Wohnküche ist ohne Rücksicht 
auf die Witterung, also auch im Winter, 
unentbehrlich. Der Verlust an Wärme 
wird durch den gesundheitlichen Wert 
neuer Luftzufuhr reichlich aufgewogen, 
auch verbrauchen schlecht gelüftete 
Räume mehr Heizmaterial.

Die Merkblätter werden gegen ge
ringen Preis vom Rheinischen Verein 
für Kleinwohnungswesen, Düsseldorf, 
Ständehaus, abgegeben.

Die Bausparbewegung, welche in der 
Hauptsache die Schaffung von Eigen
heimen zum Ziele hat, hat in letzter Zeit 
Fortschritte gemacht. Die finanziellen 
und organisatorischen Mängel einiger 
privater Bausparunternehmen haben der 
Reichsregierung Veranlassung gegeben, 
eine gesetzliche Regelung des Bauspar
wesens vorzusehen; ferner beabsichtigen 
die gut fundierten Bauspargesell
schaften, .Ich zu einem Reichsverbande 
zusammenzuschließen, um eine unzweck
mäßige Zersplitterung zu beseitigen.

Den privaten Bausparkassen stellen 
sich erst seit etwa einem Jahre die 
öffentlichen Bausparkassen an 
die Seite, welche von den im Deutschen 
Sparkassen- und Giroverband zusam
mengeschlossenen Sparkassen auf kollek
tiver Grundlage nach einheitlichen 
Richtlinien gegründet worden sind. Die 
Sicherheit ihrer Bauspargelder ist durch 
die unbeschränkte Haftung der Rechts
träger der Bausparkassen, der Spar
kassen- und Giroverbände voll gewähr
leistet, auch dadurch, daß sie der 
gleichen staatlichen Aufsicht unterliegen 
wie die übrigen Gebiete der öffentlichen 
Sparkassen. Sie haben im ersten Jahre 
ihres Bestehens zweimal Baugelder im 
Gesamtbeträge von 4.5 Mill. RM. ver
teilen können.

Neue Wege im Bausparverfahren 
geht die Beamtenbausparkasse1). Dieser 
werden auf Grund des Beamtenheim
stättengesetzes von den Beamten, welche

*) Berliii NW, Lessingstraße 11.
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der Bausparkasse beitreten, monatlich 
bestimmte Gehaltsteile abgetreten. Die 
Sicherheit der Einzahlungen ist ge
geben, da durch die Gehaltsabtretungen 
Reich, Staat und Gemeinden Schuldner 
der Beamtenbausparkasse werden, und 
daß nach Gewährung von Heimstätten- 
darlehen die Gehaltsabtretungsverträge 
unkündbar sind. Nach dem Tode des 
Beamten bürgt eine Versicherung für die 
weiteren Zahlungen, so daß die Hinter
bliebenen von allen Zahlungen befreit 
werden, aber im Genuß des Bausparver
trages verbleiben.

Von besonderer Bedeutung für alle 
Bausparkassen ist das Zuteilungs
verfahren, d. h. der Grundsatz, nach 
welchem die Darlehnssummen verteilt 
werden. Die Beamtenbausparkasse und 
die öffentlichen Bausparkassen haben 
bisher das Auslosungssystem, bei dem 
das Los darüber entscheidet, welchen 
Sparern das Baudarlehen gegeben wird.

Bei dem neuen „Bausparsystem 
Eigenheim“ der Beamtenbausparkasse 
wird die Vertragssumme in zwei Hälften 
geteilt, von denen die zweite in ent
gegengesetzter Reihenfolge an die 
Sparer ausgezahlt wird wie die erste. 
D. h., wenn ein Sparer bei einer zehn
jährigen Sparzeit im ersten Jahre die 
erste Hälfte des Darlehens erhält, 60 

wird ihm die zweite Hälfte erst im 
zehnten Jahre ausgezahlt, während ein 
Sparer, welcher auf die erste Hälfte vier 
Jahre hat warten müssen, der zweiten 
Hälfte bereits im sechsten Jahre teil
haftig wird. Dur di diese Art der Zu
teilung ist jede Bevorzugung oder Be
nachteiligung der Sparer vermieden; 
allerdings sind die Sparer genötigt, für 
die Zeit, während welcher sie auf die 
zweite Hälfte der Bausparsumme warten 
müssen, sich in entsprechender Höhe 
Hypotheken vom freien Kapitalmarkt 
zu verschaffen. B r a h 1.

Arbeitsfürsorge
Die Internationale Arbeitskonferenz 

hat bisher 12 verschiedene Tagungen ab
gehalten. Auf diesen Tagungen sind 
28 Übereinkommen angenommen wor
den, die die Grundlage des internatio
nalen Arbeitsrechts bilden. Die Überein
kommen sind bisher von einem Teile 
der dem Völkerbund angehörigen 
Staaten ratifiziert worden. Die größte

Zahl von Ratifikationen sind von Luxem
burg (26) durchgeführt worden, wäh
rend Cuba 16, England und Frankreich 
je 15, Deutschland 13, Indien 11, Japan 
9 und Portugal 5 Übereinkommen rati
fiziert hat.

Ein Institut für Arbeitsrecht ist an 
der Universität Halle - Wittenberg er
richtet worden, mit dem Zweck, die Er
forschung des Arbeitsrechts und seiner 
Grenzgebiete zu pflegen und zu fördern, 
in enger Fühlungnahme mit der arbeits
rechtlichen Praxis. Das Institut ist der 
rechts- und staatswissenschaftlichen 
Fakultät angegliedert. Seine Bücherei 
ist Bestandteil des rechtswissenschaft- 
lichen Seminars.

Neuer Versuch in der Arbeitsfür
sorge. In der Stadt Goch im Rheinland 
beabsichtigt eine holländische Firma eine 
durch Konkurs stillgelegte Schuhfabrik 
mit mindestens 100 Arbeitern wieder in 
Betrieb zu nehmen und allmählich 300 
bis 400 Personen zu beschäftigen. 
Zwischen dem Gebot der Holländer und 
den Forderungen des Gläubigers bestand 
eine Differenz von 75 000 RM., die Stadt 
und Kr®is, um die Verhandlungen nicht 
scheitern zu lassen, eventuell über
nehmen sollen, um die durch viele Kon
kurse große Arbeitslosigkeit in so er
heblichem Umfange zu verringern. Der 
Kreistag hat zugestimmt unter der Vor
aussetzung, daß die Einsparung dieser 
Mittel aus dem Wohlfahrtsetat durch 
das Ausscheiden der arbeitfindenden 
Kräfte möglich sein wird.

Durch die Maßnahmen der werte
schaffenden Arbeitslosenfürsorge sind 
im Vierteljahr Juli bis September 1929 
an Arbeitslosen täglich beschäftigt wor
den: im Juli 46 845, im August 36 373 
und im September 16 385.

Von diesen wurden insgesamt 
2 211419 Arbeitslosentagewerke ge
leistet, und zwar entfielen auf:

Tagewerke

a) Meliorationen..................  309 663 = 14%
b) Straßenbauten.................. 555 232 = 25,1%
c) Kraft jewinnunttsanlagcn 255 274 = 11,6% 
dj sonstige Tiefbmtcn . . 875 278 = 39,6%
e) Baustoffhcrstcllung (Her

richtung von Sicdlungs-
gelandc)..........................416C9 = 2%

f) Anlag: von Sport- und 
Erholungsplätz :n . , . 171 363 = 7,7%

Sa. 2 211 419 = 100%
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Seit längerer Zeit sind die Reichs
mittel für die werteschaffende Arbeits- 
losenfürsorge gesperrt, so daß in lctjter 
Zeit eine erhebliche Einschränkung er
folgen mußte.

Aus Mitteln der wirtschaftenden Ar
beitslosenfürsorge sind in Preußen im 
Jahre 1929 bis zum 1. Oktober 1929 ins
gesamt 589 Werkwohnungen und 2630 
Eigenheime errichtet worden. In der 
Zeit vom Jahre 1920 bis zum 1. Oktober 
1929 betrug die Anzahl der errichteten 
Werkwohnungen 22 020, der Eigenheime 
21036, der Landarbeiterwohnungen 
43 056.

Die Erwerbslosenfürsorge in den 
deutschen Großstädten hat sich, wie 
sich aus einer Erhebung des Deutschen 
Städtetages ergibt1), gesteigert. Die Zahl 
der Erwerbslosen in gemeindlicher Für
sorge (Wohlfahrtserwerbslosen) in den 
Großstädten ist während der Berichts
jahre von 73 000 auf 235 000 gestiegen, 
d. h. um mehr als 220%. Innerhalb des 
Personenkreises der Wohlfahrtspflege 
bildet das ständige Heer der Erwerbs
losen heute mehr als ein Viertel sämt
licher Hilfsbedürftigen gegen 16% im 
Jahre 1927. Dieses an sich schon hohe 
Durchschnittsergebnis wird in einzelnen 
Städten von noch weit bedrohlicheren 
Ziffern übertroffen, welche die Notrufe 
der betroffenen Städte aus der letzten 
Zeit verständlich machen. In der gleichen 
Berichtszeit haben die Zahlen der 
Hauptunterstüt;ungsempfänger der Ar
beitslosenversicherung und. der Krisen
fürsorge eine bedeutend, geringere 
Steigerung, nämlich von knapp 90% er
fahren. Außerdem passen sich die 
Zahlen dieser Hauptunterstütjungsemp- 
fänger in ihren Schwankungen eng dem 
Rhythmus der Jahreszeit und der je
weiligen Konjunktur an, während die 
Masse der Wohlfahrtserwerbslosen eine 
regelmäßige ständige Steigerung aufzu
weisen hat, so daß man mehr und mehr 
zu dem Schluß gedrängt wird, daß die 
Arbeitslosenversicherung im 
wesentlichen heute nur n o c li 
die kurzwellige konjunktu
relle und saisonmäßige Ar
beitslosigkeit trägt, wäh
rend die gemeindliche Für-

‘) S. Nr. 2, Jahrg. 6, S. 96.

sorge die Folgen der ge
samten strukturellen, aus 
dem Gefüge der Weltwirt
schaft heraus zu erklärenden 
Arbeitslosigkeit zu tragen 
hat.

Die fortschreitende Ausdehnung 
der gemeindlichen Erwerbslosenfürsorge 
innerhalb der gemeindlichen Fürsorge 
überhaupt ist in ihrem gegenwärtigen 
Stande geradezu zu einer Gefährdung 
jeder geordneten Haushaltswirtschaft ge
worden. Die finanziellen Aufwendungen 
für die gesamte Fürsorge stiegen von 
467 Mill. RM. im Jahre 1927 auf rund 
632 Mill. RM. im Jahre 1929, d. h. um 
35%. Innerhalb dieser Gesamtaufwen
dungen Inben sich jedoch die Aufwen
dungen für Wohlfahrtserwerbslose (ein
schließlich Fürsorgearbeiter) insofern 
ungleich schneller entwickelt, als sie sich 
seit 1927 mehr als verdoppelt haben. 
Somit beherrscht die Erwerbslosenfür
sorge in den Städten vollständig die ge
samte Gebarung der Wohlfahrtspflege 
überhaupt. Soll ein weiterer Zerfall der 
städtischen Haushaltswirtschaft und der 
gemeindlichen Fürsorge vermieden wer
den, so kann dies nicht mit kleinen Be
helfsmitteln, sondern nur mit durch
greifenden Maßnahmen erreicht werden. 
Die Ausdehnung der Krisenfürsorge — 
zeitlich und beruflich — wird sich nicht 
mehr vermeiden lassen. M.

Sozialversicherung
(Mitgeteilt von Senatsprüsidcnt Dr. Bohrend, Berlin)

Sozialversicherung. Die ANfRV. 
1930 Heft Nr. 3 bringen auf S. IV 125 ff. 
den Geschäftsbericht des RVA. für 1929. 
Danach unterlagen 1929 der Unfallver
sicherung rund 27 000 000 Personen. 
Hierzu kommen noch die bei den 14 
Zweiganstalten der Baugewerks-Berufs- 
genossenschaft, der Tiefbau- und der 
See-Berufsgenossenschaft Versicherten. 
Der Gesamtaufwand für die Unfallver
sicherung belief sich im Geschäftsjahr 
1929 auf rund 400 000 000 RM. (1928: 
377 454 800 RM., Steigerung demnach 
rund 23 000 000 RM.). Unfälle wurden 
1929 1491556 gemeldet (1928:
1453 286). Die Zahl der erstmalig ent
schädigten Unfälle betrug 167 781 (1928: 
160 303). Mit dem 1. Januar 1929 ist 
die 2. Verordnung über Ausdehnung der 
Unfallversicherung auf Berufskrank-
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hcitcn vom 11. Februar 1929 (RGBl. I 
S. 27) in Kraft getreten, durch die der 
Kreis der zu entschädigenden Berufs
krankheiten wesentlich ausgedehnt und 
eine weitgehende Rüdewirkung vorge
sehen ist. Für diese sog. Rückwirkungs
fälle ist im RVA. der Senat für Berufs
krankheiten gebildet worden, bei dem 
Ende 1929 bereits 1784 Streitsachen an
hängig waren. In das Betriebsjahr fällt 
auch die vom Verbände der Deutschen 
Berufsgenossenschaften vom 24. Februar 
bis 3. März veranstaltete Unfallver
hütungswoche, die zweifellos das allge
meine Verständnis für Fragen der Un
fallverhütung gefördert hat. Am 28. Juni 
1929 fand unter Leitung des RVA. die 
Gründungsversammlung der neu er
richteten Berufsgenossenschaft für Ge
sundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
statt. Rekurse und Anträge wurden im 
Jahre 1929 in der Unfallversicherung 
anhängig 9355 (1928: 8676). Davon
waren 7229 von den Versicherten, 2130 
von den Versicherungsträgern eingelegt. 
— In der Invalidenversicherung wurden 
1929 insgesamt 460 677 Renten be
willigt, und zwar 269 384 Invaliden-, 
123 327 Witwen- (Witwer-) und 67 966 
Waisenrenten. Weggefallen sind im Jahre 
1929 159 446 Invaliden-, 26 012 Witwen- 
(Witwer-), 166 927 Waisen-, 1339 
Kranken-, 7454 Alters- und 151 Witwen
krankenrenten. Nach den vierteljähr
lichen Nachweisungen der Versicherungs
anstalten liefen am 1. Januar 1930 ins
gesamt 1 998 610 Invaliden-, 20 264 
Kranken-, 50620 Alters-, 486 644 Witwen- 
(Witwer-), 2304 Witwenkranken- und 
690 965 Waisenrenten, im ganzen also 
3 249 407 Renten. Etwa 1225 Mill. RM. 
betrugen 1929 die Gesamtleistungen der 
Invalidenversicherung (ohne die Leistung 
an die Versicherungsträger des Saar- 
gebictes). Trotj der fühlbar werdenden 
Schwierigkeiten der wirtschaftlichen 
Lage gestalteten sich die Beitragsein
nahmen im Jahre 1929 noch nicht un
günstig. Sic können mit insgesamt rund 
1094 Mill. RM. angenommen werden. 
Das Geschäftsjahr 1929 wird mit einem 
geringeren Vermögenszuwachs als das 
Vorjahr abschließen. Nach den vorläufi
gen Schätzungen dürfte sich das Ver
mögen im Laufe des Jahres 1929 um 
rund 290 Mill. RM. auf etwa 1568 Mil
lionen erhöht haben. Auf Grund der 
„Richtlinien über Gesundheitsfürsorge in

der versicherten Bevölkerung“ ist die 
„Reichsarbeitsgemeinschaft der Sozial
versicherungsträger“ im Mai 1929 durch 
Zusammenschluß sämtlicher Spitjen- 
stellen der Sozialversicherungsträger ge
bildet worden. Die Aufwendungen für 
die Gesundheitsfürsorge stellen gewaltige 
Leistungen dar, die von Jahr zu Jahr 
mit der zunehmenden Zahl der von der 
Heilbehandlung erfaßten Personen 
wachsen. Die abgeschlossenen und 
laufenden Heilbehandlungsfälle betrugen 
im Jahre 1928 mehr als 375 000. Der 
Gesamtkostenaufwand erreichte 101 Mil
lionen Reichsmark gegenüber 53,6 Mil
lionen Reichsmark im Jahre 1925 und 
41,4 Mill. RM. 1913. Nach wie vor steht 
im Vordergrund des zielbewußten Wir
kens der Versicherungsträger der Kampf 
gegen die Volksseuchen: Tuberkulose in 
jeder Form, Geschlechtskrankheiten und 
Rheuma. Mehr als die Hälfte aller 
dieser Mittel wurde zur Bekämpfung der 
Tuberkulose, d. h. zur Errichtung von 
Heil- sowie Tages- und Walderholungs
stätten, von Fürsorgestellen für tuber
kulöse Erwachsene, Jugendliche und 
Kinder, für kinderreiche Mütter und für 
sonstige Zwecke verwendet. Für den 
Bau von Kranken- und Genesungs
heimen usw., zur Förderung der öffent
lichen Gesundheitspflege, insbesondere 
zum Bau von Volksbädern, Schlacht
häusern, Wasserleitungen, Kanalisa
tionen, für Erziehung und Unterricht, 
Hebung der Volksbildung, zur Befriedi
gung des landwirtschaftlichen Kredit
bedürfnisses und für sonstige Wohl
fahrtszwecke wurden seit dem 1. Januar 
1925 insgesamt 84 Mill. RM., davon 
46,9 Mill. RM. im Jahre 1928, aufge
wendet. Auch im Jahre 1929 hat die 
Mehrzahl der Versicherungsträger erheb
liche Mittel für den Wohnungsbau her
gegeben. Im Jahre 1928 betrugen die 
Neuaufwendungen der Träger der In
validenversicherung für den Bau von 
Arbeiterfamilienwohnungen 102,2 Mil
lionen Reichsmark; im ganzen sind seit 
der Festigung der Währung im Jahre 
1925 bis zum Ende des Jahres 1928 
210,3 Mill. RM. für Arbeiterfamilien
wohnungen aufgewendet worden. Im 
Jahre 1929 gingen in der Invalidenver
sicherung 6674 Revisionen ein (1928: 
6850). Das Rechtsmittel wurde in 5963 
Fällen von den Versicherten und in 711 
Fällen von den Versicherungsträgern
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eingelegt. Im Berichtsjahr waren — ein
schließlich der 4766 aus dem Jahre 1928 
übernommenen — 11 455 Sachen zu be
arbeiten (1928: 12 111). — An sachlichen 
Änderungen auf dem Gebiete der 
Krankenversicherung ist aus dem Jahre 
1929 das Gesetz vom 18. Mai 1929 zu er
wähnen, das gewisse Erweiterungen der 
Wochenhilfe vorsieht und einzelne 
Zweifelsfragen hinsichtlich der Durch
führung der Wochenhilfe klarstellt. Von 
den für das laufende Rechnungsjahr zur 
Zahlung von Reichszuschüssen für Fa
milienwochenhilfe insgesamt zur Ver
fügung gestellten 33 Mill. RM. sind bis 
zum 31. Dezember 1929 mehr als 
17 Mill. RM. an die Kassen verausgabt 
worden. Im Jahre 1929 gingen in der 
Krankenversicherung 576 Revisionen 
ein (1928: 438). Das Rechtsmittel wurde 
in 395 Fällen von den Versicherten und 
in 181 Fällen von den Krankenkassen 
oder sonstigen Berechtigten eingelegt. 
Mit den aus dem Jahre 1928 übernom
menen 498 unerledigten Revisionen 
lagen somit 1075 Sachen zur Entschei
dung vor. — Für den Spruchsenat der 
Angestelltenversicherung gingen im Be
richtsjahr 240 Revisionen ein (1928: 
270). Das Rechtsmittel wurde in 215 
Fällen von den Versicherten und in 25 
Fällen vom Versicherungsträger einge
legt. An Spruchsachen der knappschaft- 
lichen Versicherung gingen im Berichts
jahr beim RVA. 1240 Revisionen ein, 
davon 1148 seitens der Versicherten und 
82 seitens des Versicherungsträgers. — 
Die in den Bereich des RVA. fallende 
Rechtsprechung über Angelegenheiten 
der Arbeitslosenversicherung beschränkt 
sich dem AVAVG. zufolge auf grund
sätzliche Streitfragen, wie Versicherungs
und Beitragspflicht zur ALV., Ansprüche 
der Arbeitslosen aus der Krankenver
sicherung, Arbeitslosenunterstützung, 
Krisenunterstützung und Kurzarbeiter
unterstützung usw. Der Eingang für den 
Spruchsenat betrug im Berichtsjahre 
340 Sachen.

Die Tagung des Deutschen Vereins 
für Versicherungswissenschaft und 
gleichzeitig die des Deutschen Komitees 
für internationale Sozialversicherung 
und der Deutschen Gesellschaft zur Be
kämpfung der Arbeitslosigkeit fand am

20. März d. J. in Berlin statt. U. a. 
wurde ein Bericht des Direktors im 
RVA., Prof. Dersch, über die Beziehun
gen zwischen Arbeitsrecht und Sozialver
sicherung entgegengenommen, der für 
Gesetzgebung und Rechtsprechung in Zu
kunft empfahl, daß beide Gebiete mehr 
ineinandergreifen sollten. Über die R a - 
t i o n a 1 i s i e r u n g der Sozial
versicherung sprach Dr. Stein vom 
Internationalen Arbeitsamt.

Angestelltenversicherung. Zu der 
Lastenverteilung zwischen Angestellten- 
und Invalidenversicherung hat in 
einer Eingabe an den Reichsarbeits
minister der Allgemeine Deutsche 
Gewerkschaftsbund Stellung genommen. 
Es wird als recht und billig bezeichnet, 
daß die Angestelltenversicherung, der 
die Beitragszahler zugeführt werden, 
spätestens nach einer bestimmten Ver
sicherungsfrist bei ihr auch die Renten
leistung im eintretenden Rentenfalle voll 
übernimmt, einschließlich der Ansprüche 
aus der Invalidenversicherung. Denn 
diese erhalte keine Umlagebeträge mehr 
aus dem Kreise der betreffenden Berufs
gruppen zur Deckung ihrer Leistungen. 
Der Reichsverband der Deutschen 
Landesversicherungsanstalten stimmt 
dem zu und tritt ebenfalls einer „Aus
höhlung der Invalidenversicherung“ zu
gunsten
entgegen.

der Angestelltenversicherung

Die Berufsgenossenschaft für Ge
sundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
veröffentlicht ihre ersten statistischen 
Ergebnisse für die Zeit vom 1. Juli 1928 
bis zum 31. Dezember 1929. Danach 
sind gemeldet worden:

In Abteilung Unfälle
Beruf«.
krankt).

zu
sammen

1. FreieWohlfahrtspflege 673 114 787
2. Sozialversicherung . 234 23 257
3. Ärzte......................... 132 4 136
4. Zahnärzte.................. 4 2 6
5. Dentisten.................. 10 — 10
6. Hebammen............... 78 7 85
7. Privatsanatorien usw. 137 15 152

1268 165 1433

Ausländische Sozialversicherung. Zur 
Bekämpfung seiner Arbeitslosigkeit 
dienen in England vornehmlich Not-
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standsarbeiten, die durch ein Gesetz über 
Förderung der wirtschaftlichen Entwick
lung mittels Haftung für Darlehen und 
durch Zuschüsse vom 26. Juli 1929 be
züglich der Zuwendungen eine Regelung 
erfahren haben. Als dem allgemeinen 
Nutzen dienenden Unternehmungen wer
den Verkehrs-, Gas-, Elektrizitäts-, 
Wasser- und Krafterzeugungsbetriebe 
angesehen. Gleichzeitig kann England, 
das in der glücklichen Lage ist, Kolonien 
zu besitzen, in denen noch viele Aus- 
beutungs- und Beteiligungsmöglichkeiten 
vorhanden sind, seine Kolonien ein
schließlich der Mandatsgebiete (also 
auch frühere deutsche afrikanische 
Kolonien) durch Zuschüsse und Dar
lehen an landwirtschaftliche und in
dustrielle Betriebe in diesen Gebieten 
auf Grund eines weiteren Gesetzes (Colo
nial devellopment Act vom 26. Juli 
1929) weitgehendst unterstützen und da
durch dort und im Mutterlande die Ar
beitslosigkeit erfolgreich lindern. Die 
Arbeitsgelegenheiten, die in den afrika
nischen Kolonien durch Brüchen- und 
Straßenbauanlagen geschaffen werden, 
sind nach den bisher vorliegenden An
gaben recht erheblich.

Mit Beginn des Jahres 1930 hat Eng
land seine Witwen-, Waisen- und Alters
versicherung weiter ausgebaut. Das neue 
Gesetj vom 2. Januar d. J. gibt u. a. 
allen Witwen der Versicherten vom 
55. Lebensjahr ab unter bestimmten 
Voraussetzungen die normale Witwen
rente von 10 sh wöchentlich. Die nach 
dem neuen Gesetz zu gewährenden 
Witwenrenten werden auf 500 000 ge
schäht. Beseitigt wurde das bisherige 
Ruhen der Waisenrente, wenn den 
Waisen gleichzeitig ein Anspruch aus der 
Unfallversicherung zusteht. Die Mehr
kosten des neuen Gesetzes sind recht er
heblich; sie werden durchweg vom Staat 
getragen.

Die belgische Regierung beab
sichtigt, die gesamte Gesetzgebung über 
den Schuh der Arbeiter in der Industrie, 
dem Handel und der Landwirtschaft auf 
dem Gebiete der Sozialversicherung 
durch folgende Gesehe zu erweitern: 
Der Familienzuschlag soll auf alle Ar
beitergruppen ausgedehnt werden. Es 
soll eine gesetzliche Regelung der 
Altersrenten im Bergbau, der 
Krankenversicherung und 
Invalidität (der Deputierten

kammer bereits im Entwurf vorgelegt) 
der Arbeiter sowie eine Revision 
der Unfallgesetzgebung er
folgen. Das Gesetz über die An
gestelltenversicherung ist im 
Senat angenommen und soll 
demnächst verabschiedet werden.

England: Englische Ärzte haben 
unter Führung des Dr. S. Hasting (La- 
bour Party) eine Vereinigung gegründet, 
deren Bestreben dahin geht, die Ärzte
schaft zu verstaatlichen oder zu kommu
nalisieren. Jeder Kranke soll kostenlos 
ärztliche Hilfe erhalten. Die Vorstöße 
dieser Art beruhen auf einer nicht aus
reichenden sozialen Gesehgebung in Ver
bindung mit der Eigenart, daß die 
meisten Krankenhäuser Englands private 
Einrichtungen sind.

In Italien hat der faschistische 
Landesverband der Kauf
leute und der Handelsange
stellten eine Landeskranken
versicherungskasse gegründet. 
Die Kasse soll den Schutz der Ange
stellten, der nach dem Gesetz bisher nur 
in der Offenhaltung der Dienststelle im 
Krankheitsfalle auf die Dauer von drei 
bis sechs Monaten und einem Gehaltsan
spruch von einem bis zweieinhalb Mo
naten bestand, ausdehnen durch Ge
haltszahlung im Krankheitsfälle, Ent
schädigung bei Entlassung und Er
stattung von Arzt- und Arzneikosten. 
Die Landeskrankenversicherungskasse 
arbeitet als juristische Person unter Be
teiligung von Arbeitnehmern und Ar
beitgebern, die Mittel für die Gehalts
zahlung bringen die Arbeitgeber allein 
auf, während die ärztliche Versorgung 
sowohl von Arbeitgeber- wie von Arbeit
nehmerseite bestritten wird.

In Holland ist am 1. März 1930 
das Gesetz über die Krankenver
sicherung in Kraft getreten. Es 
ähnelt der deutschen Regelung. Der 
Versicherung unterliegen alle Lohnemp
fänger mit einem Einkommen bis zu 
3000 Gulden. Die Leistungen sind die 
üblichen Arzt- und Arzneikosten; dazu 
tritt Schwangerenhilfc von sechs Wochen 
bis höchstens sechs Monate nach der 
Niederkunft. Die Mittel werden von Ar
beitgebern und Arbeitnehmern zu 
gleichen Teilen aufgebracht. Die Ver
sicherungsträger sind entweder Berufs
vereine oder Bezirkskassen für Ver-
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sicherte, die keinem Berufsverein ange
hören.

Rußland hat seine Arbeitslosen
versicherung durch ein Gesetz vom 
15. November 1929 neu geregelt. Da
nach haben Arbeiter, Angestellte und 
deren Kinder bis zum 20. Lebensjahre, 
entlassene Soldaten und junge Leute mit 
technischer Schulbildung unter der Be
dingung, daß sie einer Gewerkschaft an
gehören, Anspruch auf Unterstützung 
nach zwei- bzw. dreijähriger (bei Nicht
organisierten) Wartezeit. Bei bestimmten 
Einkommen (zwischen 120 bis 180 Rubel 
je nach Gegend und Familienangehöri
gen) fällt die Unterstützung fort, so daß 
sie also von der Bedürftigkeit abhängig 
gemacht wird.

In den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika spielt die Be
kämpfung der Arbeitslosigkeit bei der 
Zunahme derselben nach der Börsen- 
und Geschäftskrise 1929 eine große 
Rolle. Man hat die Zahl der Arbeits
losen in U. S. A. Ende 1929 auf zwei bis 
drei Millionen Menschen geschäht, doch 
war man der Ansicht, daß mit Beendi
gung der Krise normale Zustände auf 
dem Arbeitsmarkt wieder eintreten wer
den. Eine Deklaration des Präsidenten 
empfahl rascheste Inangriffnahme aller 
geplanten öffentlichen Arbeiten. Ver
schiedene Staaten haben sehr hohe Aus
gaben für öffentliche Arbeiten vorge
sehen. Auch die privaten Eisenbahn
unternehmungen sollen große Neubauten 
und Verbesserungen, die auf zwei Mil
liarden Dollar geschäht werden, in An
griff genommen haben.

Die Schweiz bringt in ihrem 
Jahresbericht des Schweizer Bundesamts 
für Sozialversicherung Einzelheiten über 
die Entwicklung der Krankenversiche
rung aus dem Jahre 1927. Die über 
1000 Krankenkassen hatten 1,2 Millionen 
Mitglieder, darunter 35% Frauen und 
19% Kinder. Die Sterblichkeitsziffer 
der weiblichen Mitglieder ist wesentlich 
größer als die der Männer. Der Staat 
(Bund) zahlt den einzelnen Kassen einen 
Bundesbeitrag von 3,50 bis 5,50 Fr., 
für jedes Wochenbett und für Stillgeld 
je 20 Fr. Auch die Kantone und Ge
meinden leisten dazu noch weitere Bei
träge; sie betrugen seitens der Kantone 
2 Mill. Fr., seitens der Gemeinden 
500 000 Fr., während der Staat 6,2 Mil

lionen Franken zahlte. Die Durchschnitts
kosten für ein Wochenbett beliefen sich 
auf 39,53 Fr. — Die Beitragseinnahmen 
der Krankenkassen betrugen 1927: 
38,3 Mill. Fr., davon zahlten die Arbeit
geber 1,1 Mill. Fr. Der Vermögens
bestand der Krankenkassen war Ende 
1927 mit fast 60 Mill. Fr. angegeben.

Obligate Eignungsprüfung in der 
ungarischen Sozialversicherung wird in 
den Ausführungsbestimmungen zum 
neuen Sozialversicherungsgesetz vom 
ungarischen Ministerium für Volkswohl
fahrt gefordert, denen zufolge jeder neu 
in die Versicherungspflicht Eintretende, 
insofern er das 17. Lebensjahr noch nicht 
erreicht hat, innerhalb eines Jahres 
zweimal einer Eignungsprüfung zu unter
ziehen ist. Die Prüfung hat sich darauf 
zu erstrecken, ob der Versicherungs
pflichtige für die von ihm gewählte Be
schäftigung körperlich und geistig ge
eignet, insbesondere, ob Anzeichen da
für vorliegen, daß durch Krankheiten, 
Unfälle oder andere die Eignung be
schränkende Umstände vorzeitige Ge
brechlichkeit und Arbeitsunfähigkeit ein- 
treten könnte. Auf ihr Verlangen sind 
auch andere Versicherte, die das 
17. Lebensjahr schon überschritten haben, 
dieser Eignungsprüfung zu unterziehen.

Arbeitslosenversicherung. Nach dem 
Bericht der Reichsanstalt für die Zeit 
vom 1. bis 15. April 1930 schritt die Ent
lastung des Arbeitsmarkts nur langsam 
fort. Sie war wieder bedeutend 
schwächer als zur gleichen Zeit des Vor
jahres. Deutlicher als im vorange
gangenen Berichtszeitraum wirkte dem 
Frühjahrsaufschwung das Abgleiten des 
Beschäftigungsgrades in wichtigen Be
rufsgruppen entgegen. Die Großstädte 
erfuhren einen starken Zustrom von 
entlassenen Angestellten. Die Entlas
sungen aus dem Bergbau setzten sich be
sonders im Ruhrgebiet fort; hier ist die 
Bclegschaftszunahme des vergangenen 
Jahres wieder völlig abgebaut und der 
niedrigste Belegschaftsstand seit dem 
Krieg noch unterschritten. Auch in der 
Metallwirtschaft scheint die Neigung zur 
Abschwächung noch nicht überwunden. 
Im Spinnstoff- und im Nahrungs- und 
Genußmittelgewerbe wirkten sich saison
mäßige Rückgänge aus, die den an sich
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schon sehr gedrückten Markt dieser 
Verbrauchsgüterindustrien bezirksweise 
empfindlich trafen. Die Zahl der Haupt- 
unterstütjungsempfänger in der Ar
beitslosenversicherung ist 
zwischen dem 1. und 15. April um rund 
195 000 Personen auf 1 859 000 zurück
gegangen, während sich in der Krisen- 
Unterstützung die Unterstütjtcnzahl um 
etwa 8700 Personen auf 302 000 erhöht 
hat, so daß insgesamt in diesen beiden 
Unterstützungseinrichtungen Mitte April 
1930 rund 2160 000 Hauptunter
stützungsempfänger zu zählen sind. 
Gegenüber dem gleichen Zeitpunkt des 
Vorjahres ist die Zahl der Unterstützten 
gegenwärtig um insgesamt 480 000 Per
sonen höher.

Durch das Gesetz zur Vorbereitung 
der Finanzreform vom 20. April 1930 
ist dem Vorstand der Reichsanstalt für 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver
sicherung vom Gesetzgeber der Auftrag 
erteilt worden, der Reichsregierung Vor
schläge zu machen, um den Ausgleich 
zwischen Einnahmen und Ausgaben der 
Reichsanstalt zu erleichtern.

In schwierigen Beratungen in der 
Zeit vom 8. bis 14. Mai ist der Vorstand 
zu entsprechenden Vorschlägen gelangt. 
Mit Rücksicht auf die jüngste Entwick
lung des Arbeitsmarktes mußte der Vor
stand mit einer Zahl von 1,5 Mil
lionen Hauptunterstützungsempfängern 
im Jahresdurchschnitt 1930 rechnen.

Es galt danach, einen Jahrcsfehl- 
betiag von 335 Mill. RM. auszugleichen. 
Dieser Fehlbetrag würde sich nach den 
Vorschlägen des Vorstandes um eine 
Summe vermindern, die nach Schätzungen 
der Verwaltung rund 260 Mill. RM. aus
macht. Es blieben dann etwa 75 Mill. RM. 
noch zu decken.

Falls die Vorschläge des Vorstandes 
zum Gesetz erhoben würden, könnten 
sie sich allerdings voraussichtlich erst 
vom 1. Juli ab, also nur für drei Viertel 
des Haushaltsjahres 1930, auswirken.

Die größte Verminderung der Aus
gaben soll eintreten durch die Senkung 
der Hauptunterstütjung für die Ange
hörigen der fünf oberen Lohnklassen 
auf die geltenden Sätze der Krisenunter
stützung, jedoch erfolgt die Senkung nur, 
soweit die Arbeitslosen kein volles Jahr 
in Arbeit gestanden haben. Die Fa

milienzuschläge sollen nicht vermindert 
werden. Diese Regelung für alle Ar
beitslosen mit kurzen Anwartschaften 
schließt die Sonderregelung des Saison
arbeiterproblems in sich.

Mit diesem Vorschlag auf Senkung 
der Leistungen verband der Vorstand 
den Beschluß, den Beitrag in Notzeiten 
auf 4% des Arbeitsentgeltes zu erhöhen.

Die Ausgaben sollen weiter durch Be
grenzung des Unterstützungsanspruches 
auf Arbeitslose im Alter zwischen 17 und 
65 Jahren vermindert werden; jedoch 
soll die untere Altersgrenze nur solange 
gelten, als in den nächsten Jahren der 
Arbeitsmarkt der Jugendlichen durch 
den Geburtenausfall • der Kriegsjahre 
eine Entlastung erfährt.

Zur Erleichterung des Ausgleichs 
zwischen Stadt und Land erschien die 
Einbeziehung des ländlichen Gesindes, 
soweit es nicht auf Jahresverträge be
schäftigt wird, in die Arbeitslosenver
sicherung geboten.

Weitere Anregungen betreffen die 
Versicherungsfreiheit der geringfügigen 
Beschäftigungen, das Verhältnis zur ge
meindlichen Arbeitsfürsorge, die Dauer 
des Bezuges von Arbeitslosenunter- 
Stützung nach vorhergehendem Bezug 
der Krisenunterstüftung, die Senkung 
der Arbeitslosenunterstützung bei gleich
zeitiger Arbeitslosigkeit kinderloser Ehe
gatten.

Zur Krisenunterstützung hielt der 
Vorstand die Übernahme des Gemeinde
fünftels auf das Reich für geboten. Er 
sprach sich im Hinblick auf die krisen
hafte Arbeitsmarktlage für eine Ausdeh
nung der Krisenunterstützung aus und 
wies auf die Zusammenhänge mit der 
gemeindlichen Wohlfahrtspflicht und die 
Notwendigkeit ihrer Berücksichtigung 
beim Finanzausgleich hin.

Die einzelnen Beschlüsse wurden mit 
verschieden starken Mehrheiten, zum 
Teil gegen eine große Minderheit gefaßt.

An Hand dieser Vorschläge soll eine 
Sanierung der Arbeitslosenversicherung 
in die Wege geleitet werden, die ohne 
gleichzeitige Erhöhung der Bei
träge nicht wird erfolgen können. 
Über die Beseitigung oder Einschränkung 
des weiter anwachsenden Defizits wird 
das Reichskabinett definitiv Stellung 
nehmen.
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Strafgefangenen- und Entlassenen- 
fürsorge
Eine Kriminalstatistik der Jugend

lichen 1925 und 1926, herausgegeben 
von Amtsgerichtsrat van Diihre n1), 
gibt uns Zahlen von 38 deutschen 
Städten. Ganz allgemein ist seit dem 
Jahre 1924 eine Abnahme der Kriminali
tät bemerkbar. Aus Tabelle II ist er
sichtlich, daß die jüngeren Altersstufen 
(14- und 15jährige) erheblich weniger 
Straftaten begangen haben als die 
älteren (16-, 17- und 18jährigen). Wa6 
die Familien Verhältnisse betrifft, so fällt 
die Zahl der unehelich geborenen Kin
der auf, die straffällig wurden, dagegen 
die hohen Zahlen der Kinder, die Vater 
oder Mutter verloren haben und der 
aus geschiedenen Ehen. Nur 8,2% (1925) 
und 9,1% (1926) sind Minderjährige, 
die unter Fürsorge standen. Eine Be
rufsübersicht ergibt, daß Schüler, Haus
angestellte und kaufmännische Ange
stellte die geringsten Zahlen aufweisen. 
Zur Statistik betreffend die ein
zelnen Delikte läßt sich sagen, daß 
im allgemeinen die Vergehen und Ver
brechen gegen die Person prozentual 
zunehmen, dagegen die gegen das Ver
mögen abnehmen. Bei den weiblichen 
Jugendlichen sind 27 Fälle von Abtrei
bung zu verzeichnen. Weitgehender Ge
brauch ist von den §§ 32, 3, 6 und 9

*) Sonderabdruck aus der Zeitschrift für 
die gesamte Strafrechtswissenschaft, Band 
XLIX.

Abs. 4 JGG. gemacht worden. 7843 Ju
gendlichen wurden im Jahre 1925 Geld
strafen auferlegt, und unter den Ge
fängnisstrafen 1926 sind 59,2% „ganz 
kurzfristige“. Da die Handhabung der 
von Jugendrichtern angeordneten Er
ziehungsmaßnahmen und deren Rubri
zierungen örtlich sehr verschieden sind, 
so können die hier vorliegenden Zahlen 
uns kein klares Bild über dieselben 
geben. Bemerkenswert ist noch die ge
ringe Zahl der Minderjährigen, die durch 
Urteil der Fürsorgeerziehung über
wiesen wurden. G.

Die Berichterstattung über Jugend
katastrophen, besonders über Gerichts
verhandlungen, hat sich vielfach schädi
gend für Jugendliche erwiesen. Auf 
Grund eines Rundschreibens hat der 
Preußische Minister des Innern ange
ordnet, daß vor solchen Berichten 
zwischen den beteiligten Zentralbehör
den und den Organisationen der Presse 
eine Verständigung stattfindet. Auch 
die Schaffung örtlicher Konferenzen ist 
angeregt worden. Die Reichsarbeits
gemeinschaft der Deutschen Presse hat 
ihre Bezirksgruppen gebeten, sich dafür 
zur Verfügung zu stellen, ferner sind die 
Leiter der Justizpressestellen durch den 
Preußischen Justizminister angewiesen 
worden, sich an diesen Besprechungen 
zu beteiligen und darauf hinzuwirken, 
daß die Interessen der Jugendlichen in 
der Berichterstattung berücksichtigt 
werden.

Rechtsprechung
des Bundesamts für das Heimatwesen

Mitgeteilt von Ministeriulrat R u p p e r t, Mitglied des Bundesamts * *)

§ 17 Abs. 1 FV.

Ein jugendlicher Arbeitnehmer, der seine 
ihm in der Heimat vermittelte auswärtige 
Arbeitsstelle verläßt, weil der Lohn nicht 
den Angaben bei dem Nachweis der Stelle in 
der Heimat entspricht, ist nicht hilfsbedürf
tig, wenn der Lohn zur Deckung des not-

*) Die fettgedruckten Leitsäße sowie die 
Fußnoten sind von Ministerialrat Ruppert 
verfaßt. Die Abschnitte „Gründe“ geben 
den Wortlaut der Urtcilsgründe des Bundes
amts wieder. Die Abschnitte „Aus den

wendigen Lebensbedarfs ausreicht und der 
Arbeitgeber zur Wiedercinstcllung bereit ist. 
Die öffentliche Fürsorge handelt daher nicht 
pflichtwidrig im Sinne des § 17 Abs. 1 FV., 
wenn sie den Antrag des Jugendlichen, ihm 
Reisegeld zur Rückkehr in die Heimat zu 
gewähren, ablchnt und ihn auffordert, die 
Arbeit wieder aufzunehmen oder eine nahe

Gründen“ beschränken sich auf die Wieder
gabe der zum Verständnis der Leitsätze er
forderlichen Teile dieses Wortlauts, der 
auch hier, von gelegentlichen geringfügigen, 
durch die Kürzungen bedingten Änderungen 
abgesehen, unversehrt geblieben ist.
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Arbeiterkolonic aufzusuchen, die bei Wür
digung aller in Betracht kommenden Ge
sichtspunkte (besondere Verhältnisse der 
Kolonie, Mangel anderer Möglichkeiten zur 
Hilfe auf dem Lande) sowie in Anbetracht 
des nach Lage des Falles nur vorübergehend 
in Frage kommenden Aufenthalts in der 
Kolonie dem Jugendlichen ein zumalbares 
Unterkommen bieten kann.

(BFV. Stadtgemeinde Bremen gegen
BFV. Amtsverband Stadtgemeinde Del
menhorst vom 10. Februar 1930 — 

Ber. L. Nr. 43. 29 —.)

Gründe:
Das vom Kläger mit der Berufung an- 

gcfochtene Urteil des Oldenburgischcn OVG. 
hat folgenden Wortlaut:

„Der Kläger hat folgendes vorgetragen:
Die beiden Jugendlichen Theodor S., ge

boren am 9. November 1911 in Mikultschüg, 
und Wilhelm W., geboren am 3. Dezember 
1912 in Hindenlmrg, seien Anfang Januar 
1928 von einem Agenten für die Kammgarn
spinnerei in Delmenhorst verpflichtet. Vom 
Arbeitsamt Hindenhurg sei ihnen mitgeteilt, 
daß sie 45 Pf. je Stunde verdienen würden. 
Am 9. Januar 1928 seien sie dann mit einem 
Transport nach Delmenhorst gebracht wor
den, dort hätten sie tatsächlich nur 26 Pf. 
pro Stunde verdient, der verdiente Lohn 
habe gerade für drei Tage Beköstigung ge
reicht, die anderen Tage hätten sie sich so 
durchschlagen müssen. Deshalb hätten S. 
und W. die Arbeit niedergelegt. Sie hätten 
sich an das Jugendamt Delmenhorst gewandt 
und um Reisegeld nach Oberschlesien ge
beten, da sie nach Hause gewollt hätten. 
Dieses sei ihnen verweigert, da sie bei der 
Kammgarnspinnerei wieder Arbeit bekom
men könnten. In nächster Zeit würde ihr 
Lohn dort erhöht werden. Als beide jedoch 
darauf bestanden hätten, daß ihnen das 
Reisegeld bewilligt werde, seien sie dem 
Bürgermeister zugeführt. Auch dieser habe 
die Bewilligung des Reisegeldes verweigert, 
da sie entweder bei der Fabrik wieder an
fangen könnten, zu arbeiten, oder sich auf 
der Kolonie Dauelsherg solange aufhaltcu 
müßten, bis sie nach Hause geschafft werden 
könnten. Beides hätten S. und Wr. ahgelchnt. 
Sie hätten sich zu Fuß auf den Wrcg nach 
Bremen gemacht. Hier seien sie im Heim 
für jugendliche Wanderer aufgenommen und 
verpflegt worden, und zwar vom 24. bis ein
schließlich 26. Januar 1928. Sie hätten dann 
jeder eine Fahrkarte nach Ludwigsglück in 
Oberschlesicn (Hindenhurg) erhalten, nach
dem festgestellt sei, daß sie dort hei ihren 
Angehörigen Unterkommen und Beschäfti
gung finden würden. Dem Kläger seien hier
durch Kosten in Höhe von zusammen 70 M. 
entstanden.

Der Beklagte sei gemäß § 17 Abs. 1 FV. 
gehalten, dem Kläger diese Unkosten zu er
statten. Er habe sich einer Abschiebung

schuldig gemacht. Dsr Beklagte habe die 
Aufenthaltsänderung der Hilfsbedürftigen 
durch eine ungeeignete Fürsorge verschuldet. 
Es sei vom Standpunkt der beiden Jugend
lichen aus zu verstehen, daß sie die gerade 
niedergelegte Arbeit nicht wieder aufnehmen 
wollten, seien sie doch unter wesentlich gün
stigeren Bedingungen, als sie erfahren 
mußten, aus ihrer fernen Heimat nach Nord
deutschland verpflichtet worden. Sie hätten 
jedes Vertrauen verlieren müssen, und daher 
sei ihr Wunsch, bald wieder in ihre Heimat 
zu kommen, nur zu berechtigt gewesen.

Ebensowenig sei es zweckdienlich gewesen, 
die Jugendlichen zu veranlassen, auf die 
Kolonie Dauelsherg zu gehen. Die Arbeit 
auf dieser Kolonie habe den Jugendlichen 
billigerweise nicht zugemutet werden kön
nen, denn hei ihnen habe man in erster Linie 
darauf Rücksicht nehmen müssen, daß sie 
sich fortbilden konnten. Audi sei diese 
Überweisung an die Kolonie nidit geeignet 
gewesen, die Hilfshedürftigkeit wirksam und 
endgültig zu beseitigen. Sie sei unter dem 
Hinweis gesdiehen, daß beide dort solange 
bleiben sollten, bis sie nadi Hause geschafft 
werden könnten. Der Beklagte habe die 
jungen Leute nicht auf die Landstraße 
sdiicken und die Fürsorge um sie anderen 
Verbänden überlassen dürfen. Das Streben 
aller um das Wohlergehen der Jugendlichen 
besorgten und dafür verantwortlidien Be
hörden gehe dahin, die ziellos reisenden und 
arbeitsuchenden jungen Leute von dem Wan
derleben ahzubringen. Das Verhalten des 
Beklagten habe die beiden Menschen dazu 
gezwungen, sich auf gefährliche und un
sichere Wege zu bewegen, die sie bis dahin 
noch gar nidit gekannt hätten. In Dauels- 
berg seien durchweg ältere, im Wanderleben 
erfahrene Leute untergebracht, deren Um
gang für die Jünglinge von großem Naditcil 
hätte werden müssen.

Das einzig Zweckmäßige wäre gewesen, 
ihnen Reisegeld in die Heimat zu bewilligen, 
da sie dort sofort angemessene Besdiäftigung 
und hinrcidiendes Auskommen gefunden 
hätten. Es sei dies das geeignetste Mittel 
gewesen, die Hilfshedürftigkeit auf die 
sdineliste Weise zu beendigen. Eine Ab- 
sdiiebung liege hei Gewährung von Reise
kosten nicht vor, wenn eine Person ernstlidi 
darauf bestehe, abzureisen, und ihr dadurdi 
auf die einfadistc Art geholfen werden 
könne.

Wiederholt habe nadi dem Bcridit des 
Hausvaters des Bremer Heinis für jugend- 
liehe Wanderer jungen aus Delmenhorst 
kommenden Leuten in Bremen Unterkunft 
gewährt werden müssen. Kläger habe daher 
alle Ursache, gegen das Verhalten des Be
klagten schärfsten Widerspruch zu erheben. 
Der Beklagte möge sich an der Norddeut
schen Wollkämmerei schadlos halten, die 
besser tun würde, wenn sie durch Zahlung
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angemessener Löhne ihre Arbeitskräfte hal
ten würde.

Der Beklagte sei zur Erstattung der ver
auslagten Beträge verpflichtet, ebenso habe 
er den Verwaltungskostenaufwand in Höhe 
von 25% dieser Beträge zu tragen. Es werde 
beantragt:

Den Beklagten kostenpflichtig zu ver
urteilen, an den Kläger 87,50 M. nebst 
Prozeßzinsen zu zahlen.

Die Klage werde außer auf § 17 Abs. 1 
FV. auch darauf gestützt, daß es sich bei der 
in Bremen festgestellten Hilfsbedürftigkeit 
um eine Fortsetjung der bereits in Delmen
horst eingetretenen Hilfsbedürftigkeit han
dele (§§ 7 Abs. 2 und 15 FV.).

Der Beklagte beantragt Klagcabweisung.
Er bat folgendes ausgeführt:
Zu Unrecht mache der Kläger dem Be

klagten den Vorwurf der Abschiebung. Nicht 
einmal die Darstellung der Klageschrift, 
selbst wenn man sie als richtig unterstellen 
wolle, vermöge eine derartige Behauptung 
zu stütjen. Er habe alles getan, was nach 
Lage des Falles geboten gewesen sei. Die 
Arbeit sei von den jungen Leuten freiwillig 
aufgegeben, trotjdem sie in der Fabrik gut 
aufgehoben gewesen seien. Die Fabrik hätte 
zwar nur geringen Barlohn bezahlt, die jun
gen Arbeiter hätten aber in dem Burschen
heim der Fabrik Wohnung und Beköstigung 
für einen geringen Preis gehabt, so daß 
ihnen auch noch Barmittel für andere Be
dürfnisse verblieben seien. Die jungen Leute 
wären bei einigem Fleiß in der Lage ge
wesen, ausreichenden Lohn zu verdienen. Es 
werde auf die Aufstellung in den Akten des 
Beklagten verwiesen. Es habe durchaus im 
Interesse der Jugendlichen gelegen, vor vor
eiliger Aufgabe einer Arbeit zu warnen, bei 
der sie einen in Anbetracht ihrer Jugend 
angemessenen Verdienst hätten erzielen 
können.

Die Hilfsbedürftigkeit habe der Beklagte 
dadurch behoben, daß er einmal den jungen 
Leuten Arbeitsgelegenheit nachgewiesen und 
ferner ihnen Aufnahme in Dauelsberg an- 
geboten habe. Die Kammgarnspinnerei habe 
sich auf Befragen des Beklagten bereit er
klärt, die Jugendlichen wieder aufzunehmen. 
In Dauelsberg seien nur „die besten Leute 
der Landstraße" aufgenommen. Es hätte 
dort keine Gefahr für die jungen Leute be
standen. Die Maßnahmen des Beklagten 
seien auch schon deshalb ausreichend ge
wesen, weil die jungen Leute die Hilfsbedürf- 
tigkrit durch eigenes Verschulden herbeige- 
fühl«, hätten. Audi in erzieberisdier Hin.* 
sidit sei es falsdi gewesen, den jungen 
Leuten Reisegeld zu geben. Der Beklagte 
würde sidi gerade dann der Abschiebung 
6diuldig gemacht haben, wenn er den Jugend- 
Iidien Reisegeld gegeben hätte, ohne Gewähr 
zu haben, daß dadurch die Hilfsbedürftigkeit 
der Jugendlichen behoben würde. Das habe

man aber erst wissen können, wenn durch 
Einholung einer Auskunft bei den Behörden 
der Heimat der Jugendlichen festgestellt sei, 
welche Verhältnisse die beiden in ihrer Hei
mat erwarteten. Die Akten des Beklagten 
zeigten, daß der Beklagte allen Anlaß gehabt 
habe, die Behauptung der Jugendlichen mit 
Vorsicht hinzunehmen. Eine Unterbringung 
in Dauelsberg sei immer noch richtiger ge
wesen, als die Jugendlichen aufs Ungewisse 
in die Heiemat zu senden, die sie gerade 
verlassen hätten, um in Delmenhorst aus
reichendes Einkommen zu finden.

Das OVG. hat beschlossen, darüber Be
weis zu erheben, welchen Charakter die 
Kolonie Dauelsberg bat, und ob die Unter
bringung der beiden jungen Leute daselbst 
die richtige Maßnahme zur Abwendung der 
Hilfsbedürftigkeit für diese gewesen wäre.

Auf Veranlassung des Gerichts haben die 
Parteien sich in Schriftsätjen über die Nicht
eignung oder Eignung der Kolonie Dauels
berg zur Aufnahme von jugendlichen Per
sonen näher geäußert.

Unter Zuziehung der Parteien hat das 
OVG. eine Ortsbesichtigung der Kolonie 
Dauelsberg vorgenommen.

Über das Ergebnis der Besichtigung ist 
mündlich und schriftlich verhandelt worden.

Kläger stüßt seine Klage in erster Linie 
auf Abschiebung. Abschiebung liegt 
vor, wenn die Unterstütjungspflicht eines 
Fürsorgeverbandes durch eine pflichtwidrige 
oder gegen Treu und Glauben verstoßende 
Handlung entstanden ist, die ein anderer 
Fürsorgeverband zu vertreten hat (§ 17 
Abs. 1 FV.). Kläger muß deshalb nach- 
weisen,- daß
1. die Hilfsbedürftigkeit der beiden Jugend

lichen bereits im Bezirke des Beklagten 
hervorgetreten ist,

2. ein pflichtwidriges Verhalten des Beklag
ten vorliegt,

3. die Unterstütjungspflicht des Klägers mit 
dem pflichtwidrigen Verhalten des Be
klagten in ursächlichem Zusammenhang 
steht, daß somit keine Unterbrechung der 
Hilfsbedürftigkeit eingetreten ist (Bd. 68 
S. 150). *)
Hilfsbedürftig ist, wer den not

wendigen Lebensbedarf für sich nicht oder 
nicht ausreichend aus eigenen Kräften und 
Mitteln beschaffen kann und ihn auch nicht 
von anderer Seite, insbesondere von Ange
hörigen erhält (§ 5 RGS.). Die Hilfsbedürf
tigkeit muß eine gegenwärtige oder un
mittelbar bevorstehende sein. Auf die Ur- 
suche der Hilfsbedürftigkeit kommt es nicht 
an. Auch wer durch eigene Schuld den not
wendigen Lebensbedarf nicht beschaffen 
kann, ist hilfsbedürftig. Auch arbeitsfähige 
Personen können unter Umständen hilfs
bedürftig 6cin, wenn sich keine geeignete

J) DZW. IV S. 417.
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Arbeitsgelegenheit bietet (Bd. 25 S. 57). 
Dies wird auch dann zu gelten haben, wenn 
eine geeignete Arbeitsgelegenheit durch 
eigene Schuld des Betreffenden verloren ge
gangen ist. Soweit es sich aber um eine 
durch Streik willkürlich herbeigeführte 
Hilfsbedürftigkeit handelt, wird sie nicht 
durch Zahlung von Unterstützungen auf 
Grund der FV. behoben werden dürfen (vgl. 
Zeitschrift für das Heimatwesen 1927 S. 569). 
Denn wirtschaftliche Kämpfe dürfen nicht 
aus den Mitteln der Allgemeinheit ermög
licht oder verlängert werden (Baath, FV., 
6. Aufl., S. 74). Was für den Fall eines 
Streikes gilt, wird auch für den Fall zu gel
ten haben, daß ein einzelner willkürlich 
ein Arbeitsverhältnis verläßt. Jedenfalls 
wird dies für den Fall zu gelten haben, daß 
die willkürlich verlassene Arbeitsgelegenheit 
nicht verloren gegangen ist, z. B. weil in
zwischen andere Kräfte eingestellt sind oder 
weil der Arbeitgeber die Wiederaufnahme 
des willkürlich Fortgegangenen verweigert. 
Erklärt sich der Arbeitgeber zur Wiederauf
nahme bereit, so hat der Betreffende damit 
wieder Arbeitsgelegenheit (vgl. auch Bd. 30
S. 38).

Bei der Entscheidung, o b im Einzelfalle 
Hilfsbedürftigkeit vorliegt und w i e ihr ab
zuhelfen ist, wird es darauf ankommen, ob 
die Notlage des Betreffenden eine solche ist, 
daß ihre Beseitigung aus öffentlichen Mitteln, 
die aus Steuern der Gesamtheit aufzubringen 
sind, erforderlich ist (vgl. Muthcsius, Für
sorgerecht 1928 S. 69). Dabei darf nicht 
außer acht gelassen werden, daß die Finanz
lage der Kommunen, denen die öffentliche 
Fürsorge für Hilfsbedürftige obliegt, eine 
sehr ernste ist und daß weiteste Kreise des 
deutschen Volkes zu bescheidenster Lebens
haltung gezwungen sind. Die Macht der wirt
schaftlichen Tatsachen verhindert deshalb die 
praktische Durchführung einer zu weitgehen
den Abhilfe. Es wird darauf ankommen, bei 
Gewährung von Hilfe den vernünftigen 
Mittelweg zwischen Überspannung und Eng
herzigkeit zu finden (vgl. Bd. 62 S. 191 auf 
S. 193) 2). Die Entscheidung über Notwendig
keit und Art einer öffentlichen Unterstützung 

■ muß, wie das Bundesamt in ständiger Recht
sprechung anerkannt hat, in erster Linie von 
den zuständigen Organen der öffentlichen 
Fürsorge getroffen werden. Wenn schon 
deren Urteil auch der Nachprüfung der 
Spruchbebörden im Streitverfahren unter
liegt, so werden diese doch vor allem ihr 
Augenmerk darauf zu richten haben, ob jene 
Organe die gesamten Verhältnisse des Falles 
gehörig geprüft haben, und wenn dies der 
Fall ist, zu Änderungen regelmäßig nur dann 
Veranlassung finden dürfen, wenn sich dabei 
entschiedene Mißgriffe zeigen. 
Dieser unter der Herrschaft des UWG. aus
gesprochene Grundsatz (Bd. 37 S. 96) ist auch

2) DZW. TI S. 41 auf S. 42.

für das Recht der FV. anzuwenden. Dem
entsprechend ist das Ergebnis der Entschei
dung des Bundesamts Bd. 65 S. 79: „Die 
Frage, ob Hilfsbedürftigkeit vorliegt und wie 
ihr abzuhelfen sei, unterliegt dem pflicht
gemäßen Ermessen der zuständigen Fürsorge
behörde. Für die Spruchbehörden besteht in 
der Regel nur bei offenbaren Miß
griffen ein Anlaß zu einer abweichenden 
Stellungnahme.“

Nach dem Ausgeführten wird die Ge
währung öffentlicher Unterstützung immer 
nur das äußerste Mittel sein. Soweit es 
möglich ist, ohne öffentliche Unterstützung 
den Betreffenden wieder in Stand zu setzen, 
den notwendigen Lebensbedarf aus eigenen 
Kräften zu beschaffen, darf öffentliche Unter
stützung nicht gewährt werden. Soweit die 
Hilfsbedürftigkeit ihren Grund im Verlust 
einer Arbeitsgelegenheit hat, ist ihr in erster 
Linie durch Wiederbeschaffung dieser oder 
anderer geeigneter Arbeitsgelegen
heit abzuhelfen (vgl. Bd. 28 S. 54; Bd. 61 
S. 453); Bd. 62 S. 193).

Soweit der Hilfsbedürftigkeit durch Nach
weisung von Arbeitsgelegenheit abgeholfen 
werden kann, würde es pflichtwidrig sein, 
Reisegeld zu gewähren. Audi bei feh
lender Arbeitsgelegenheit am Orte des Her- 
vortretens der Hilfsbedürftigkeit ist die Ge
währung von Reisegeld pflichtwidrig, wenn 
sie z. B. lcdiglidi auf die Versiche
rung hin gewährt wird, der Betreffende 
werde bei seinem am Reiseziel wohnenden 
Bruder Aufnahme und Unterkunft finden, 
wenn kein sidierer Anhalt dafür vorlag, ob 
der Bri 1er sidi derart des Betreffenden an
nehmen würde, daß die Hilfsbedürftigkeit zu 
Ende sein würde (Bd. 66 S. 174) oder wenn 
an eine bisher seßhaft gewesene, obdach- 
und arbeitslos gewordene hilfsbedürftige 
Familie Reisegeld gegeben wird, wenn 
nicht geprüft wird, ob Aussicht vor
handen ist, daß die Familie am Ziel Unter
kunft und Arbeit finden wird (Bd. 65 S. 174) 
oder wenn einer ortsansässigen obdachlos 
und dadurch hilfsbedürftig gewordenen 
Familie Reisegeld gewährt wird ohne 
Anhalt für die Annahme, daß die 
Hilfsbedürftigkeit am Reiseziel behoben sein 
werde (Bd. 68 S. 63)4 *). Zwar liegt eine 
Pflicht des BFV. nicht vor, fremde, von 
auswärts kommende Personen wider 
ihren Willen in Pflege zu nehmen, die unter 
allen Umständen nicht an Ort und Stelle 
bleiben, sondern abreisen wollen; in einem 
solchen Falle liegt in der Gewährung von 
Reisegeld keine Abschiebung (Bd. 63 S. 54 
auf S. 59)6); in der Regel wird aber der 
BFV. zumal bei Minderjährigen Reisegeld 
erst gewähren dürfen auf Grund sorg-

3) Die Fürsorge 1925 S. 286.
4) DZW. IV S. 203.
°) DZW. IV S. 153 auf S. 155.
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faltiger Nachprüfung der Angaben 
des Hilfsbedürftigen, so z. B. erst nach Fest
stellung der Bereitwilligkeit der Eltern, den 
Minderjährigen wieder aufzunehmen (Bd. 67 
S. 198u); Bd. 66 S. 157* 7); Bd. 67 S. 156)8).

Bei der Unterbringung hilfsbedürftiger 
Jugendlicher wird man, soweit irgend mög
lich, auf Unterbringung in einer Umgebung 
bedacht sein müssen, durch die ein schäd
licher Einfluß auf die Jugendlichen nicht 
ausgeüht werden kann. Es ist aber praktisch 
ausgeschlossen, zu verlangen, daß die länd
lichen und die kleineren städtischen BFV. 
besondere Unterhringungsmöglichkeiten für 
Jugendliche haben, wie größere städtische 
Verbände sie ermöglichen.

Wendet man das vorstehend Ausgeführte 
auf den vorliegenden Fall an, so ergibt sich 
folgendes:

Auf Befragen des Beklagten hat sich die 
Fabrik zur Wiederaufnahme der beiden 
Jugendlichen trotj ihres eigenmächtigen Fort
gehens bereit erklärt. Sie hatten damit wie
der Arbeitsgelegenheit. Das OVG. 
kommt in Würdigung des gesamten von 
beiden Parteien über die Verhältnisse der 
Fabrik vorgebrachten Materials zu dem Er
gebnis, daß es vielleicht subjektiv für die 
Jugendlichen nicht leicht sein mochte, die 
Arbeit fortzusetjen, wenn sie sich in irrtüm
lichen Voraussetjungen nach Delmenhorst 
begehen haben sollten, daß aber von einem 
offenbaren Mißgriff des Beklagten nicht die 
Rede sein kann, wenn er die Verdienstver
hältnisse einschließlich Unterkunftsmöglich
keiten auf der Fabrik als für den notwendi
gen Lebensunterhalt ausreichend angesehen 
hat, und wenn er es ablehnte, den Jugend
lichen Reisegeld zu gehen, die Arbeits- 
gelegenheit auf der Fabrik hatten. Eine 
etwaige irrtümliche Voraussetjung über die 
Verdienstverhältnisse berechtigte die Jugend
lichen nicht zur einseitigen Arbeitsnieder
legung, ohne daß durch eine — evtl, vor
läufige — Entscheidung der zuständigen ge
richtlichen Stelle eine Niederlegung für 
berechtigt erklärt worden war. Das OVG. 
hat hei solcher Würdigung des vorliegenden 
Materials u. a. berücksichtigt, daß Delmen
horst eine starke Arbeiterbevölkerung hat 
und die Linke einen entsprechenden Einfluß 
in Delmenhorst hesitjt, so daß ein Vertraut
sein mit den notwendigen Lebensbedürfnissen 
auch der jugendlichen Arbeiterschaft hei den 
den örtlichen Verhältnissen nahestehenden 
Stellen angenommen werden darf. Das 
OVG. hat u. a. auch berücksichtigt, daß cs 
sich -vorliegend nicht um die Frage handelt, 
ob die Verdienstverhältnisse usw. auf der 
Fabrik auch für besondere Fälle, wie 
Krankheit ausreichen, denn solche beson
deren Fälle stehen hier nicht in Frage. Eine

c) DZW. IV S. 34.
T) DZW. III S. 465.
8) DZW. III. S. 628.

etwaige fürsorgerechtlich beachtliche Hilfs
bedürftigkeit der Leiden Jugendlichen war 
somit hiernach mit Wiedereröffnung der Ar
beitsgelegenheit auf der Fabrik nicht mehr 
gegeben.

Ebensowenig kann das OVG. einen offen
baren Mißgriff darin sehen, daß der Be
klagte den Jugendlichen in zweiter Linie 
anheimgab, die Arbeiterkolonie 
Dauelsberg aufzusuchen. Das OVG. hat 
auf Grund des Ortstermins die Überzeugung 
gewonnen, daß nach Lage der besonderen 
Verhältnisse dieser Kolonie, insbesondere 
ihrer Bclegenheit, Einrichtungen und Arbeits
möglichkeiten, nach der Persönlichkeit des 
Leiters der Kolonie usw., es eine heute nicht 
mehr durchführbare Überspannung der Für
sorge 6ein würde, wenn man es für unzu
lässig erklären würde, Jugendliche, denen in 
einer Fabrik Arbeitsgelegenheit offensteht, 
in zweiter Linie auf diese Kolonie hinzu
weisen. Eine völlige Trennung der Jugend
lichen von Erwachsenen läßt sich dort zwar 
nicht durchführen. Eine solche ist aber auch 
in den üblichen Armenhäusern ländlicher 
und kleiner städtischer Gemeinden nicht 
durchführbar. Mit Recht weist der Beklagte 
darauf hin, daß die Berührung mit uner
wünschten Elementen auch in einer Fabrik 
oder in einem Jugendheim nicht vermeid
bar ist.

Da den Jugendlichen Arbeitsgelegenheit 
in Delmenhorst offenstand, handelte der Be
klagte nicht pflichtwidrig, wenn er die Ge
währung von Reisegeld ablehnte. 
Er würde aber pflichtwidrig gehandelt haben, 
wenn er Reisegeld gegeben hätte, ohne sich 
vorher durch Anfrage hei der Heimatbehörde 
der Jugendlichen darüber zu vergewissern, 
ob sie in der Heimat ihren Lebensunterhalt 
finden konnten.

Eine Pflichtwidrigkeit des Be
klagten kann somit als vorliegend nicht an
genommen werden. Die Voraussetjungen 
einer Abschiebung sind somit nicht gegeben.

Audi eine Verpfliditung des Beklagten 
auf Grund des § 15 FV. liegt nidit vor. 
Nadi § 15 FV. dauert die PEidit zur 
endgültigen Fürsorge bis zur Beendigung 
der Hilfsbedürftigkeit. Dieser Paragraph 
setjt somit voraus, daß die Hilfshedürftig- 
keit, der der Kläger ahgehoifen hat, iden
tisch ist mit der im Bezirke des Beklagten 
hervorgetretenen. Vorliegend bestand aber 
eine Hilfshedürftigkeit im Bezirke des Be
klagten wegen Offenstehens von Arbeits
gelegenheit nidit. Wenn die Jugendlidien 
von dieser Arbeitsgelegenheit keinen Ge- 
hraudi machten und nadi Bremen verzogen, 
ohne daß ihnen dort Arbeitsgelegenheit 
offenstand, so handelt es sidi evtl, in Bre
men um eine neue Hilfshedürftigkeit.

Audi die Voraussetjungen des § 9 FV., 
wonadi der Fürsorgeverband endgültig ver- 
pfliditet ist, der es hei dem Eintritt in eine 
Anstalt gewesen wäre, sind nidit gegeben.
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Denn es liegt, ganz abgesehen vom Fehlen 
einer ' Hilfsbedürftigkeit in Delmenhorst, 
nichts dafür vor, daß beim Verlassen von 
Delmenhorst bereits die Absicht bestand oder 
mit der Möglichkeit gerechnet werden mußte, 
gerade eine Füreorgeanstalt am neuen 
Aufenthaltsorte aufzusuchen. Den Jugend
lichen kam es nur darauf an, das Reise
geld zu bekommen.

Nach dem Ausgeführten war die Klage 
als unbegründet abzuweisen.“

Diese Entscheidung beruht auf einer ein
gehenden und zutreffenden Würdigung aller 
in Betracht kommenden Verhältnisse und 
steht im Einklang mit dem Gesetje und der 
Rechtsprechung des Bundesamts.

Die Ausführungen des Klägers im zweiten 
Rechtszuge sind nicht geeignet, eine Ab
änderung der Vorentscheidung zu recht
fertigen. Der Vorderrichter hat bei .einer 
Entscheidung die durch die Jugend der 
beiden Hilfsbedürftigen bedingten beson
deren Umstände sehr wobl berücksichtigt. 
Der Umstand, daß ihnen die Rückkehr in ihr 
Arbeitsverhältnis bei der Norddeutschen 
Kammgarnspinnerei nicht genehm war, 
konnte den Beklagten nicht hindern, sie zur 
Wiederaufnahme der niedergelegten Arbeit 
aufzufordern. Sie vermochten mit dem ihnen 
bei normaler Arbeitszeit nach Abzug der 
Versicherungsbeiträge und des Entgelts für 
Wohnung und Beköstigung nach der nicht 
zu beanstandenden Angabe des Beklagten 
verbleibenden Rest von etwa je 6,50 RM. 
Lohn wöchentlich sich noch Brot und Auf
strich für Frühstück und Abend zu ver
schaffen. Andere Ausgaben brauchten 6ie 
nicht zu machen, insbesondere nicht für 
Kleidung. Es ist zu berücksichtigen, daß 
ihnen nach Ablauf der Lehrzeit von sechs 
Wochen ein erheblich höherer Lohn in Aus
sicht stand. Der geringere Lohnrest von 
etwa 3,60 RM. wöchentlich ergab sich in den 
ersten beiden Wochen lediglich infolge kür
zerer Arbeitszeit. Wenn S. und W. glaubten, 
gegen die Kammgarnspinnerei einen An
spruch auf höheren Lohn zu haben, so stand 
ihnen der Weg zum Arbeitsgericht offen. 
Von einer besonderen Notlage konnte, da 
die Kammgarnspinnerei sich auf die Anfrage 
des Beklagten hin zu ihrer Wiedereinstellung 
bereit erklärt hatte, keine Rede sein. Wenn 
«ler Beklagte sidi noch bereit erklärt hat, 
S. und W., falls sie nicht in ihre Arbeitsstelle 
zurückkehrten, in der Arbeiterkolonie 
Dauelsberg vorläufig unterzubringen, so hat 
er ein übriges getan. Daß für die beiden 
jugendlichen Arbeiter der — doch nur vor
übergehend in Betracht kommende — Auf
enthalt in dieser Kolonie aus Gründen der 
Sittlichkeit nicht hätte in Betracht kommen 
können, kann mit dem Vorderrichter, der 
die Verhältnisse der Kolonie sorgfältig ge
prüft hat, nicht anerkannt werden.

Hiernach war die angefochtene Entschei
dung aufrechtzuerhalten.

§ 14 Abs. 1 Satj 1 FV.

Die Entscheidung der Frage, ob die 
Kosten des Anstaltsaufenthalts eines Geistes
kranken von der Polizei oder von der öffent
lichen Fürsorge zu tragen sind, hängt davon 
ab, ob überwiegend der Schutj der Allgemein
heit oder überwiegend die Fürsorge für die 
Person des Geisteskranken seine Unterbrin
gung in einer Anstalt erfordert. Hat die 
Strafvollstreckungsbehörde einen zu lebens
länglichem Zuchthaus verurteilten Sittlich
keitsverbrecher wegen Geisteskrankheit aus 
der Strafhaft entlassen und der Polizei über
wiesen, so ist der auf die Strafhaft folgende 
Anstaltsaufenthalt überwiegend zum Schutj 
der Allgemeinheit erforderlich, wenn das 
Gericht zum Schule der Allgemeinheit die 
Verurteilung zu lebenslänglichem Zuchthaus 
für angebracht gehalten und der Verurteilte 
durch sein weiteres Verhalten (neue Sittlich
keitsverbrechen) die Notwendigkeit seiner 
Verwahrung in einer Anstalt zum Schutje 
der Allgemeinheit erwiesen hat.

(LFV. Rheinprovinz gegen BFV. Stadt
Remscheid vom 10. März 1930 — Ber. 

L. Nr. 224. 29 —.)

Gründe:

Der am 4. September 1892 geborene 
Fabrikarbeiter Nikolaus S. ist wiederholt 
bestraft. Als 14jähriger Knabe vergriff er 
sich unsittlich an einer Frau und bedrohte 
sie. Deshalb und wegen eines Diebstahls kam 
er in Fürsorgeerziehung. Am 30. Juni 1913 
wurde er wegen geviltsamer Vornahme un
züchtiger Handlungen an einem 10jährigen 
Mädchen und Notzuchtsversuch an einer 
Postgehilfin zu einer Gesamtgefängnisstrafe 
von einem Jahr verurteilt. Er wurde dann 
zum Militär eingezogen und nach einer Ver
wundung an der linken Hand zur Arbeits
aufnahme entlassen. Während dieser Zeit 
verkehrte er geschlechtlich mit der Frau 
seines Bruders, und zwar, indem er sie 
wiederholt dazu durch Bedrohungen zwang. 
Um sich vor ihm zu retten, zeigte sie ihn 
bei der Polizei an, weil er einem Gestel
lungsbefehl nicht Folge geleistet hatte. Als 
S. davon erfuhr, zerstörte er am 30. August 
1915 die Einrichtung seiner Schwägerin. An 
demselben Tage traf er auf einem Waldwege 
bei Remscheid ein Dienstmädchen, verge
waltigte es und erwürgte es dann. Durch 
Urteil des Schwurgerichts in Elberfeld vom 
30. November 1915 wurde er wegen Ver
brechens gegen § 178 StGB, in Tateinheit 
mit Totschlag, wegen Bedrohung, Haus
friedensbruchs und Sachbeschädigung zu 
lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt. Bei 
der Strafzumessung hat das Gericht berück
sichtigt, daß der Angeklagte, wenn er wieder 
auf freien Fuß kommen sollte, sich erneut 
der schwersten Sittlichkeitsverbrechen schul
dig machen würde und daß die Allgemein-
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heit vor erneuten ähnlichen Straftaten ge- 
sdiiitjt werden müsse.

Am 8. Januar 1920 kam 5. aus der Straf
anstalt Strieguu in die irrenabteilung zu 
Breslau. Am 13. Dezember 1920 wurde er 
zur weiteren Strafverbüßung in die Straf
anstalt Werden a. d. Ruhr verlegt. Am 
8. Februar 1921 kam er wegen Depressions
zustandes mit Selbstmordgedanken in die 
Irrenabteilung zu Münster. Von dort wurde 
er am 19. Oktober 1921 ungeheilt in die 
Strafanstalt nach Werden zurückverlegt. Am 
14. November 1921 genehmigte der Preuß. 
Justizminister auf Grund eines Gutachtens 
des Professors T. die Entlassung des geistes
kranken S. aus der Strafhaft unter der Vor
aussetzung, daß er während der Strafunter
brechung in einer öffentlichen, die erforder
liche Sicherheit bietenden Irrenanstalt ver
wahrt bleibe. Die Staatsanwaltschaft ver
fügte darauf am 26. November 1921 unter 
dieser Vorausscftung die Strafunterbrechung 
und ordnete an, daß S. der Polizeivcrwal- 
tung zur Verfügung zu stellen sei. S. kam 
darauf am 7. Dezember 1921 in die Pro
vinzialheil- und Pflegeanstalt Grafenberg. 
Der Rheinische LAV. hat die ihm dadurch 
entstandenen Kosten gegen den OAV. Rem
scheid eingeklagt. Der Beklagte wandte ein, 
daß es sich nicht um Armenpflege handle, 
da S. gemeingefährlich sei und der Kläger 
bei der Verwahrung des S. tatsächlich nur 
im Aufträge der Strafvollstreckungsbehörde 
gehandelt habe. Unter Verwerfung dieses 
Einwands hat der Preuß. Bezirksausschuß 
zu Düsseldorf durch Bescheid vom 5. Juli 
1923 den Beklagten nach dem Klageanträge 
zur Erstattung der bis zum 13. Februar 1923 
entstandenen Kosten rechtskräftig verurteilt. 
Aus Grafcubcrg ist S. am 18. Mai 1922 in 
die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Bed- 
lmrg-Ilau verlegt worden. Der dortige Arzt 
bczcichncte ihn am 12. Januar 1923 nach 
eingetretener Besserung wieder als strafvoll
zugsfähig. Auf Veranlassung der Staatsan
waltschaft wurde S. darauf am 13. Februar 
1923 als genesen in das Zentralgefängnis zu 
Cleve übergeführt, aus dem er am 27. August
1923 in die Irrenabteilung der Strafanstalt 
Münster verlegt wurde. Professor T. begut
achtete am 16. Februar 1924, daß S. wegen 
Geisteskrankheit nicht strafvollzugsfähig sei. 
Die Staatsanwaltschaft ordnete darauf am 
2. März 1924 die Strufuntcrhrcchung an und 
stellte den S. der Polizcivcrwaltung zu 
Münster mit dem Bemerken zur Verfügung, 
daß er ein im höchsten Grade gemeingefähr
licher Verbrecher sei, der dauernder An
staltspflege bedürfe; der Justizflskus komme 
für weitere Kosten nicht auf. Am 28. April
1924 wurde S. darauf in die Provinzialhcil- 
anstatt zu Eickelborn ühergeführt. Von dort 
wurde er am 10. Juli 1924 ungeheilt in die 
Anstalt Grafenberg verlegt. Aus dieser An
stalt entwich er am 15. Oktober 1924. Der

leitende Arzt teilte dies der Polizeiverwal
tung zu Remscheid mit dem Ersuchen mit, 
den S. für den Fall der Festnahme in Straf
haft zu nehmen und nicht wieder in die An
stalt einzuliefern, da er der Anstaltspflege 
nicht mehr bedürfe. Am Tage seines Ent
weichens unternahm S. einen Notzuchts
versuch an der Frau V., die er dabei mit 
einem Messer verlcftte. S. wurde festge
nommen und darauf am 21. Oktober 1924 
der Strafanstalt Werden zur weiteren Straf
vollstreckung zugeführt. Aus dieser kam er 
am 16. April 1925 in die Irrenabteilung der 
Strafanstalt Münster. Am 29. Oktober 1925 
berichtete Professor T. an die Staatsanwalt
schaft, daß S. nicht strafvollzugsfähig sei; 
eine Heilung der Krankheit oder eine Besse
rung bis zur Wiederherstellung der Straf- 
vollzugsfähigkcit sei in absehbarer Zeit nicht 
zu erwarten; es werde daher seine Entlassung 
aus der Strafhaft und seine Unterbringung 
in einem festen Hause einer öffentlichen 
Heilanstalt beantragt, und zwar zu seinem 
eigenen Schufte-und in seinem eigenen per
sönlichen Interesse. Die Staatsanwaltschaft 
ordnete darauf am 2. November 1925 die 
Unterbrechung der Strafhaft an und stellte 
den S. der Polizeiverwaltung zu Münster mit 
dem Bemerken zur Verfügung, S. sei ein im 
höchsten Grade gemeingefährlicher Ver
brecher, der dauernder Anstaltspflegc be
dürftig sei; als er im Jahre 1924 sich kürzere 
Zeit in Freiheit befunden habe, habe er 
einen Notzuchtsvcrsuch begangen; der Justiz
fiskus komme für weitere Kosten nicht auf. 
S. wurde darauf am 24. November 1925 in 
die Heilanstult Eickelborn übergefübrt. Von 
dort kam er am 15. März 1926 als ungeheilt 
in die Heilanstalt Bedburg-Hau. Nach dem 
Berichte des Anstaltsarztes vom 27. April 
1927 war er genesen und strafvollzugsfähig. 
Am 20. Mai 1927 wurde er darauf in die 
Irrenahteilung der Strafanstalt Münster 
ühergeführt; von dort kam er am 21. Juni
1927 in die Strafanstalt Werden und aus 
dieser am 3. Januar 1928 in die Strafanstalt 
Lüttringhausen, demnächst am 21. März
1928 in die Strafanstalt Striegau, am 
13. August 1928 in die Strafanstalt Groß- 
Strchlift.

Die vom 16. März 1926 bis zum 20. Mai 
1927 entstandenen Anstaltspflegekostcn hat 
der Kläger getragen. Er verlangt sie mit 
867 RM. von dem Beklagten erstattet, in 
dessen Bezirk S. vor seiner Verhaftung den 
lebten gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat. 
Der Kläger ist unter Bezugnahme auf die 
Gutachten der Anstaltsärzte zu Eickelborn 
vom 21. Juni 1926 und zu Bedburg-Hau vom 
7. Januar 1927 der Ansicht, daß S. in erster 
Linie in seinem eigenen Interesse und zu 
seinem eigenen Schuft der Anstaltspflgc 
bedurft habe, um ihn vor Schaden und Ge
fahren zu bewahren; daß er daneben auch 
gemeingefährlich sei, sei unerheblich.
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Der Beklagte hat Klageabweisung bean
tragt. Er ist der Ansicht, daß cs sich um 
die Verwahrung eines gemeingefährlichen 
Verbrechers gehandelt habe, die keine Auf
gabe der öffentlichen Fürsorge sei.

Der erste Richter hat die Klage abge
wiesen. Er führt aus, nach Lage der Sache 
habe bei der Anstaltsverwahrung des S. 
seine Gemeingefährlichkeit in erster Linie 
gestanden, nicht sein persönliches Interesse.

Mit der Berufung gegen diese Entschei
dung macht der Kläger geltend, wegen seiner 
Gemeingefährlichkeit wäre S. niemals in 
eine Irrenanstalt gekommen, denn es sei 
nicht Aufgabe der Irrenfürsorge, gemein
gefährliche Verbrecher zu bewahren. Nach
dem seine geistige Erkrankung abgeklungen 
sei, sei er wieder in den Strafvollzug zurück
geführt worden. Seine geistige Erkrankung, 
nicht seine Gcmcingefährlichkeit, sei der 
Hauptgrund für seine vorübergehende 
Unterbringung in einer Irrenanstalt gewesen. 
Diese sei in erster Linie erfolgt, um ihn vor 
Schädigungen, die er sich infolge seiner 
Geisteskrankheit hätte zufügen können, zu 
bewahren.

Der Beklagte hält die angcfochtene Ent
scheidung für zutreffend und bittet um Zu
rückweisung der Berufung.

Das Rechtsmittel konnte keinen Erfolg 
haben.

Das Bundesamt für das Heimatwesen 
steht in ständiger Rechtsprechung auf dem 
Standpunkt, daß die Unterbringung gemein
gefährlicher Geisteskranker, die sich in der 
Freiheit selbst durchbringen könnten, keine 
Aufgabe der öffentlichen Fürsorge sei, wenn 
die Heilung oder Besserung oder die Be
wahrung vor Gefahren, die ihnen in der 
Freiheit drohen könnten, hinter dem Inter
esse der öffentlichen Sicherheit zurücktrete 
(vgl. Baath, FV., 7. Aufl. S. 68, 69, 401 und 
die dort angezogenen Entscheidungen). Im 
vorliegenden Falle stand unbedenklich das 
öffentliche Interesse an der Anstaltsverwah
rung des S. im Vordergründe. Dies ergibt 
sich aus der Begründung des Urteils vom 
30. November 1915, das die lebenslängliche 
Zuchthausstrafe deshalb für angebracht hielt, 
weil S. in der Freiheit sich schwere Sittlich
keit« verbrechen zuschulden kommen lassen 
würde, vor denen die Allgemeinheit geschützt 
werden müsse. Tatsächlich hat S. sofort nach 
seinem Entweichen aus der Anstalt Grafen
berg im Oktober 1924 einen schweren Not
zuchtsversuch begangen. Die Staatsanwalt
schaft hat die Unterbrechung der Strafhaft 
nur unter der Voraussetjung angeordnet, daß 
S. in einer öffentlichen, die erforderliche 
Sicherheit bietenden Anstalt verwahrt 
bleibe; sie hat ihn bei der Unterbrechung 
der Strafhaft auch nicht einer Fürsorge
behörde, sondern der Polizeivcrwaltung mit 
dem Bemerken zur Verfügung gestellt, daü

es sich um einen im höchsten Grade gemein
gefährlichen Verbrecher handle, der dauern
der Anstaltspflege bedürfe. Das Schreiben 
vom 2. November 1925, auf welches sich 
der Kläger bezieht, ist nicht an ihn, sondern 
an die Polizeiverwaltung zu Münster ge
richtet. Hinter dem Interesse der öffent
lichen Sicherheit, das die Verwahrung dieses 
Verbrechers dringend erforderte, trat die 
Fürsorge für seine Person vollkommen zu
rück. Diese Fürsorge hätte ihn, wenn sie 
von Erfolg begleitet gewesen wäre, niemals 
der Freiheit wiedergegeben, sondern ihn 
lediglich der Strafverbüßung bis an sein 
Lebensende zugeführt. Wenn die Heilanstalt 
Eickelborn in einem ärztlichen Gutachten 
vom 29. Januar 1926, dos keine Unterschrift 
trägt, die Gemeingefährlichkeit des S. 
schlechthin verneint, so steht dieses Gut
achten mit den Tatsachen in unlöslichem 
Widerspruch. Auch das Gutachten des An
staltsdirektors zu Bedburg-Hau vom 7. Fe
bruar 1927 ist nicht ausschlaggebend. Das 
Gutachten führt aus, daß auf sittlichem Ge
biet bei S. für die von ihm verübten und 
versuchten Verbrechen keine Spur von wirk
licher Reue oder Scham bestehe und daß er 
daher unbedingt der dauernden Internie
rung bedürfe. Seine geistige Minderwertig
keit sei so hochgradig, daß er wegen Geistes
krankheit in eigenem Interesse und zu 
seinem eigenen Schufte der Anstaltspflege 
bedürfe, um ihn vor Schaden und Gefahren 
zu bewahren. Diese Beweisführung ist nicht 
zwingend. Seine Internierung war in erster 
Linie nicht geboten, um ibn selbst, sondern 
um seine Mitmenschen vor Schaden und Ge
fahr zu bewahren. Deshalb sollte er auch 
in einem festen Hause untergebracht wer
den, um sein Entweichen zu verhüten. Unter 
diesem Gesichtspunkt ist die Staatsanwalt
schaft auch auf seine Internierung bedacht 
gewesen. Es bandelte sich dabei nicht um 
fürsorgerische, sondern um polizeiliche Maß
nahmen.

Die Berufung mußte daher auf Kosten 
des Klägers zurückgewiesen werden.

§ IS FV.

Der Notlage eines Morphiumsüchtigen, 
der infolge seines Leidens zu geregelter 
Tätigkeit unfähig und deshalb hilfsbedürftig 
ist, wird nicht durch Gewährung von Mitteln 
zum weiteren Bezug von Morphium abge
holfen, mag dieses auch ärztlicherseits ver
ordnet sein. Sachgemäße Hilfe ist vielmehr 
eine Entziehungskur. Der wegen endgültiger 
Fürsorgepflicht auf Grund fortgeseftter Ililfs- 
hedürftigkeit in Anspruch genommene Ver
band kann daher nicht einwenden, er hnbe 
die Hilfsbedürftigkeit des Morphiumsüchtigen 
dadurch beseitigt, daß er ihm zwecks Wieder
herstellung seiner Arbeitsfähigkeit durch ent-
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sprechende Unterstützung den weiteren Be
zug von Morphium ermöglicht habe.

(BFV. Stadt Frankfurt a. M. gegen 
LFV. Volksstaat Hessen vom 27. Fe
bruar 1930 — Bcr. L. Nr. 284. 29 —.)

Gründe:
Am 7. Juli 1927 wurde der auf Wander

schaft befindliche Kaufmann Josef W. von 
einem Polizeiwachtmeister in Friedberg i. H. 
festgenommen und dem dortigen Wohlfahrts
amte zwecks Ausstellung eines Fahrscheins 
zugeführt. Am 9. Juli 1927 erschien W. auf 
dem Kreiswohlfahrtsamt in Friedberg und 
erklärte:

„Laut Rezept des Herrn Dr. Z., hier, be
nötige ich Morphium und Kokain zur Be
ruhigung meiner Nerven. Da ich völlig 
mittellos bin, bitte ich um dessen Bewilli
gung aus Mitteln der öffentlichen Fürsorge. 
Seit März d. J. befinde ich mich schon auf 
Wanderschaft bzw. Arbeitssuche und habe 
keinen festen Wohnsitj. Ich will heute 
Weiterreisen. Mein Vater ist der Kaufmann 
Josef W. in Mülheim a. d. Ruhr, H.-Str. 15.“

Das Wohlfahrtsamt entsprach diesem 
Anträge.

Am 15. Juli 1927 erschien W. abermals 
auf dem Wohlfahrtsamte und gab an:

„Ich habe die bestimmte Absicht, heute 
nach Koblenz weiterzureisen, benötige je
doch nochmals eine Portion Morphium, die 
ich mir aus öffentlichen Mitteln zu be
willigen bitte. Da ich ohne jede Barmittel 
bin, bitte ich auch um Bewilligung eines 
Fahrscheins nach Koblenz.“

Audi diesem Anträge entsprach das 
Wohlfahrtsamt. Die dadurdi entstandenen 
Kosten mit 27,70 RM. für Arzeneicn und 
5 RM. Fahrgeld nadi Koblenz hat der be
klagte LFV. Volksstaat Hessen übernommen.

Am 22. Juli 1927 wurde W. in Frankfurt a.M. 
wegen geistiger Störungen infolge dironi- 
sdicn Morphinismus durdi die Rettungswache 
in die städtisdic Heilanstalt gebradit. Von 
dort ist er am 5. August 1927 in die Landes
heilanstalt Herhorn übergeführt worden. 
Der Kläger verlangt von «lern Beklagten Er
stattung seiner Auslagen für W. mit 121,50 
Rcidismark; er behauptet, daß es sidi hei 
W. um Fortsetzung der zuvor in Friedberg 
bestandenen Ililfshedürftigkeit gehandelt 
habe. Der Beklagte hat dies bestritten und 
geltend gemadit, bei einem Morphinisten sei 
die Gewährung von Morphium das geeignete 
Mittel, um „die Erwerhsmöglidikeit durch 
Arheitsverriditung“ zu erhalten. Nidit der 
Morphinismus sei die Ursadie der IHlfs- 
hediirftigkeit gewesen, sondern die Tatsadie 
der mangelnden Arheitsmnglidikeit, der 
durdi Gewährung von Morphium Redinung 
getragen worden sei. Ein Teil der Kosten 
sei jedenfalls wegen nidit reditzeitiger An
meldung verwirkt. Der Kläger führt da
gegen aus, daß die Ililfshedürftigkeit eines

Morphinisten nidit durch Verabreichung 
einiger Spritzen Morphium beseitigt werde; 
er behauptet auch, den Pflegefall reditzeitig 
und ordnungsmäßig angcmeldet zu haben.

Der Vorderriditcr hat die Klage nadi 
Vernehmung des Medizinalrats Dr. Z. als 
Sadiverständigen abgewiesen. Er führt aus, 
die Ililfshedürftigkeit des W. sei in Fried
berg durdi Verabreidiung von Morphium 
behoben worden, da er nunmehr wieder 
arbeitsfähig geworden sei. Eine Ent
ziehungskur oder die Unterbringung in 
einer Anstalt sei nidit das einzige Mittel 
gewesen, der Hilfsbedürftigkeit ahzuhclfen.

Gegen diese Entsdieidung hat der Kläger 
das Reditsmittel der Berufung eingelegt, zu 
deren Begründung er auf das Gutaditen des 
Prof. Dr. K. vom 1. März 1929 Bezug nimmt.

Der Beklagte hält die angefoditene Ent
sdieidung für zutreffend und bittet um Zu
rückweisung der Berufung.

Die Berufung ist begründet.
W. wurde zunädist am 7. Juli 1927 in 

Friedberg im hilfsbedürftigen Zustande dem 
dortigen Wohlfahrtsamte zugeführt, ohne 
daß crsiditlidi ist, daß seiner Hilfsbedürftig
keit abgeholfen worden wäre. Er hat dann 
am 9. Juli 1927 in Friedberg Verabreidiung 
von Morphium beantragt. Auf Rezepte des 
Dr. Z. vom 24. Juni, 29. Jini, 6. Juli und 
9. Juli ist ihm Morphium sum Preise von 
24,10 RM. bewilligt worden. Auf den 
späteren Antrag vom 15. Juli 1927 hat er 
auf Rezept vom 14. Juli 1927 nodimuls für 
3,60 RM. Morphium erhalten; außerdem sind 
5 RM. Fahrkosten zur Reise nadi Koblenz 
für ihn aufgewendet worden. Der Beklagte 
behauptet, durdi die Gewährung von 
Morphium sei die Hilfsbedürftigkeit des W. 
deshalb als beseitigt anzusehen, weil er nun
mehr arbeitsfähig gewesen sei. Das ist un
zutreffend, denn W. hat in Friedberg 
keinerlei Arbeiten verriditet, es erhellt audi 
nidit, daß ihm soldic zugewiesen worden 
wären; er ist sdüicßlidi mit Gewährung von 
Reisegeld unterstützt worden, eine Maß
nahme, die audi nidit geeignet war, die 
Ililfshedürftigkeit zu beseitigen.

Das Bundesamt trägt aller audi kein Be
denken, dem Gutaditen des Direktors der 
Psydiiatrisdien und Nervenklinik der Uni
versität Frankfurt a. M., Professor Dr. K., 
zu folgen. Es kunn dahingestellt bleiben, 
inwieweit die Ermöglidiiing der Be: rhnffuug 
von Morphium durdi das Wohlfnhrtsumt in 
Friedberg gegen das Gesetz vom 30. De
zember 1920 zur Ausführung des inter
nationalen Opiumahkommcns vom 23. Ja
nuar 1912 (RGBl. 1921 S. 2), abgeändert 
durdi Art. IV der Verordnung vom 13. Juli 
1923 zur Ausführung des Art. VI Abs. 3 des 
Notgcsetzes (RGBl. I S. 699) und durdi Ge
setz zur Abänderung des Opiumgesetzes 
vom 21. März 1924 (RGBl. I S. 290), jetzt 
Gesetz über den Verkehr mit Betäubung*-
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mittcln (Opiumgesetz) vom 10. Dezember 
1929 (RGBl. I S. 215), Verordnung über die 
Unterstellung weiterer Betäubungsmittel 
unter die Bestimmungen des Opiumgesetzes 
vom 19. Dezember 1929 (RGBl. 1 S. 225), 
verstoßen hat. Die Maßnahmen des Wohl
fahrtsamtes waren keineswegs geeignet, die 
Hilfsbedürftigkeit zu beseitigen. Die Ur
sache der Hilfsbedürftigkeit des W. war 
seine Morphiumsucht, die ihn zu einer ge
regelten Tätigkeit unfähig machte. Diese 
Hilfsbedürftigkeit wurde nicht dadurch be
seitigt, daß ihm der Bezug von Morphium 
ermöglicht wurde. Sachgemäß wäre Kranken
hausbehandlung und eine Entziehungskur 
gewesen. W. blieb also hilfsbedürftig, als 
er Friedberg, mit Reisegeld versehen, am 
15. Juli 1927 verlassen hatte; er wurde be
reits am 21. Juli 1927 in vollkommen ver
wahrlostem Zustande in Frankfurt a. M. auf- 
gegriffen und mußte alsbald in Heilfürsorge 
genommen werden. Die Hilfsbedürftigkeit 
ist unbestritten erstmalig in Friedberg einem 
Fürsorgeorgan bekannt geworden; sie hat 
seitdem ununterbrochen forthestanden. Da 
W. keinen gewöhnlichen Aufenthalt besitzt, 
ist also der Beklagte endgültig fürsorge- 
pfliditig.

Die Einwendungen des Beklagten gegen 
die Rechtzeitigkeit der Anmeldung des 
Pflegefalles greifen nur zum Teil durch. Die 
Anmeldung ist bei dem Beklagten selbst um 
28. Oktober 1927 unter Beifügung von Ab
schriften der nufgenommenen Verhandlungen 
erfolgt. Die bis zum 28. Juli 1927 entstan
denen Kosten werden durch die am 
18. August und 27. September 1927 bei dem 
Kreisamt (Fürsorgeamt) Friedberg be
wirkten Anmeldungen nicht gedeckt, wenn 
auch der Hessische BFV. Kreis Friedberg 
gemäß Art. 12 Abs. 6 des Hess. AG. zur 
FV. Vertreter des Beklagten ist. Denn diese 
Anmeldungen enthielten nur die Anfrage, 
ob und wann W. dort gewohnt habe, von 
wo er zugezogen sei, wohin er ahgcmeldet 
sei, weither Krankenkasse er angehört habe, 
ob er unterstützt worden sei und ob er Ver
mögen besitze. Es war also nicht zu ersehen, 
aus welchem Grunde und von welchem Zeit
punkt au Erstattung verlangt wurde, was zu 
den Erfordernissen einer ordnungsmäßigen 
Anmeldung gehört (Baath, FV., 7. Aufl., A 1 
zu $ 18). Das Kreiswolilfahrtsamt hat die 
Anmeldung mit Recht als unzureichend zu- 
rückgewicsen. Die Klageforderung ermäßigt 
sich daher um die Kosten für sechs Tage = 
45 RM., so daß dem Kläger in Abänderung 
der Vorentscheidung 76,50 RM. zugesprochen 
werden konnten. Die Kosten des Rechts
streits sind verhältnismäßig verteilt worden.

3 17 Ahs. 1 FV.

Bedarf ein 77jnhriger Wanderer, der 
wegen einer Krankheit in einem Kranken
haus verpflegt wird, nach Heilung von seiner

Krankheit zwar nicht mehr der Kranken
hauspflege, wohl aber wegen Altersschwäche 
der Pflege in einer anderen geeigneten An
stalt (Alters-, Sicchenheim usw.), so muß die 
öffentliche Fürsorge den Anstultswcdisel in 
die Wege leiten. Sie darf den Wanderer 
nicht ohne Sicherstellung seiner Aufnahme 
in eine für ihn geeignete Anstalt aus dem 
Krankenhause entlassen. Tut sic es gleich
wohl, so ist somit eine pflichtwidrige Hand
lung im Sinne des § 17 Abs. 1 FV. nicht des
halb zu verneinen, weil der Wanderer nicht 
mehr in ein Krunkcnhaus gehört.

(BFV. Amtsverband Uildeshausen gegen
Amtsverband Cloppenburg vom 21. März 

1930 — Ber. L. Nr. 44. 29 —.)

Gründe:
Der am 29. Dezember 1850 geborene Ar

beiter Friß P. befindet sich seit Jahren auf 
Wanderschaft und war wiederholt in 
Krankenhauspflege. Vom 4. Juni bis 3. No
vember 1927 war er im Krankenhause in 
Cloppenburg, dann ist er wieder gewandert 
und am 20. November 1927 in das Kranken
haus des Klägers aufgenommen worden, wo 
er sich noch befindet. Der Kläger behauptet, 
der Beklagte habe sich einer Abschiebung 
des P. schuldig gemacht; der Krankenhaus
arzt Dr. B. habe dem 77jährigen Manne ge
sagt, er sei nun lange genug im Kranken
hause gewesen; die Kosten würden zu groß, 
er solle sich ein anderes Unterkommen 
suchen. P. habe sich einige Tage durch 
Betteln durchgebracht, bis er der Fürsorge 
des Klägers anliciiugcfallen sei. Der Kläger 
verlangt von dem Beklagten Erstattung 
seiner Auslagen zuzüglich von 25% und 
Übernahme des P. in eigene Fürsorge. Der 
Beklagte hut bestritten, sich einer Abschie
bung schuldig gemacht zu haben. P. habe, 
nachdem er wieder hergestcllt gewesen sei, 
das Krankenhaus infolge seines alten 
Wandertriebes freiwillig verlassen.

Der erste Richter hat die Klage nach Ver
nehmung des Fri\z P-» des Fritz B., des Dr. 
med. B., der Schwester Anna S. und des 
Karl R. abgewiesen. Er führt aus, der Vor
wurf der Abschiebung sei dem Beklagten, 
repräsentiert durch den Armenarzt der 
Stadt Cloppenburg, bereits in einer Reihe 
von Prozessen gemacht worden, die vor dem 
Verwaltungsgericht geschwebt hätten. Das 
Gericht habe sich auch in diesem Fall des 
Eindrucks nicht erwehren können, daß der 
Armenarzt den P. zu beeinflussen versucht 
habe und beeinflußt habe, „seinen Stab 
weiterzuse|zen“. daß er ihn wegen Belastung 
der Stadt Cloppenburg habe loswerden 
wollen und ihm dies auch eröffnet habe. 
Wenn das Gericht trotzdem Abschiebung ver
neint habe, so sei es von der Auffassung 
ausgegangen, daß P. zu den „ewigen Wan
derern“ gehöre und daß er von seiner 
Wanderlust weitergetriehen worden sei, nicht
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aber durch die bereits Mitte Oktober ge* 
fallene Äußerung des Dr. B. Er sei dann 
auch erst nach 17 Tagen wieder der öffent
lichen Fürsorge anheimgefallen. Diese, wenn 
auch kümmerliche, Wanderexistenz habe den 
Zusammenhang mit dem Cloppenburger 
Pflegefall unterbrochen.

Mit der Berufung gegen diese Entschei
dung macht der Kläger geltend, daß sowohl 
fortgesetzte Hilfsbedürftigkeit als auch Ab
schiebung Vorgelegen habe. Er hat anfangs 
beantragt, den Beklagten zum Ersatz der bis 
zum 1. Oktober 1928 entstandenen Kosten 
von 810 RM. sowie der dem Kläger und 
Berufungskläger durch den Unterhalt des 
P. noch weiter erwachsenden Auslagen zu
züglich 25% der tatsächlichen Aufwendungen 
und zur Übernahme des P. in eigene Für
sorge zu verurteilen. In einem Schriftsätze 
vom 31. Dezember 1929 hat der Kläger die 
bis zum 13. Januar 1930 ihm entstandenen 
Kosten auf 2008 RM. berechnet und deren 
Erstattung nebst 25% Zuschlag und Über
nahme des P. in eigene Fürsorge beantragt.

Der Beklagte beantragt Zurückweisung 
der Berufung. Er bestreitet, daß fortgesetzte 
Hilfsbedürftigkeit Vorgelegen habe und daß 
er sich einer Abschiebung schuldig gemacht 
habe. P. habe auch das Krankenhaus des 
Klägers, nachdem er von dem Arzt für ge
sund befunden worden sei, verlassen, sei 
aber von einem Beamten wieder zurück
geholt worden.

Der Kläger hat sich demgegenüber gegen- 
beweislich auf die von ihm veranlaßte Ver
nehmung des P. und der Oberschwester 
Victoria S. berufen.

Der Beklagte hält diese Vernehmung für 
unzureichend und beantragt nötigenfalls ge
richtliche, eidliche Vernehmung. Im Termin 
zur mündlichen Verhandlung sind die Ver
treter der Parteien mit ihren Ausführungen 
gehört worden. Der Beklagte hat noch die 
Höhe der Klageforderung bemängelt und 
ausgeführt, da P. der Krankenbausbehand
lung nicht bedürfe, sei ein Tagessatz von 
2 RM. ausreichend und üblich. Der Kläger 
hat entgegnet, der übliche Tagessafy betrage 
in dertigen Fällen 2,50 RM.

Die Berufung ist begründet.
Auf § 15 FV. kann sich die Klage aller

dings nicht stü^en, weil nichts dafür spricht, 
daß P., als er in das Krankenhaus des Be
klagten aufgenommen wurde, in Cloppen
burg den gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Im 
Gegensatz zu dem Vorderrichtcr muß aber 
angenommen werden, daß der Beklagte sich 
einer Abschiebung schuldig gemacht hat. Der 
damals 76 Jahre alte Fritz P., der sich nach 
einer früheren Angabe seit über 20 Jahren 
auf Wanderschaft befunden hatte, ist nach 
der Aufnahmeverhandlung vom 4. Juni 1927 
an diesem Tage wegen „ßronchialkatarrh“ 
in das Krankenhaus zu Cloppenburg auf
genommen worden. Wenn Dr. B. in einer

Erklärung vom 27. Dezember 1927 verneint, 
daß die Aufnahme auch wegen Altersschwäche 
erfolgt sei, so übersieht er, daß P. bereits 
zuvor, am 6. November 1924, in das Kranken
haus zu Cloppenburg wegen Körper- und 
Altersschwäche aufgenommen werden mußte 
und daß cs sich dabei um einen Zustand 
handelt, der sich im Laufe der Jahre nicht 
bessern, sondern verschlimmern muß. Dr. B. 
meint, daß P. zu den Wanderern gehöre, die, 
wenn man sie in Anstaltspflege behalte, eher 
stürben, als wenn man ihrem Drang, in die 
Wanderschaft zurückzukehren, nachgebe. In
wieweit diese Annahme zutrifft, mag dahin
gestellt bleiben; sie konnte aber nicht dazu 
führen, einen fast 77jährigen Mann, der 
wegen Bronchialkatarrh in Behandlung ge
wesen war, zu Beginn der winterlichen 
Jahreszeit wieder der Landstraße zuzu
führen. Selbst wenn der Bronchialkatarrh 
die einzige Ursache der vom 4. Juni bis 
3. November 1927 ausgedehnten Behandlung 
gewesen sein sollte und wenn dieser behoben 
war, so blieb die Tatsache bestehen, daß P. 
über kurz oder lang wieder der öffentlichen 
Fürsorge anheimfallen mußte, wenn man die 
Fürsorge für ihn einstellte. Selbst wenn 
ferner die Angaben des P. und der Zeugen 
Fritz B. und R., daß Dr. B. auf den Fort
gang des ersteren gedrängt habe, unzu
treffend sein sollten, so wäre schon darin eine 
pflichtwidrige Handlung zu erblicken, daß 
man den alten erwerbsunfähigen Mann zu 
Beginn der winterlichen Jahreszeit aus dem 
Krankenbause entließ, wobei man seine 
Hilfsbedürftigkeit dadurch anerkannte, daß 
man ihm Fahrgeld nach flamm aushändigte. 
Außerdem ergibt aber der ganze Sachverhalt 
in Verbindung mit den von dem Kläger mit
geteilten Angaben des PastorB K., daß es 
dem P. augenscheinlich nahegelegt worden 
ist, das Krankenhaus zu verlassen. Wenn es 
ihm dann gelungen ist, sich bis zum 20. No
vember durch verschleierten Bettel durchzu
bringen, so kann darin keine Unterbrechung 
der hauptsächlich auf sein Alter zurückzu
führenden Hilfsbedürftigkeit gefunden wer
den. Im übrigen sei noch klurgcstellt, daß 
P. nach seinem körperlichen Zustande zwar 
vielleicht nicht der Pflege in einem Kranken- 
hausc, wohl aber der Betreuung in einer 
anderen geeigneten Fürsorgeanstalt (Alters
oder Siechenbeim usw.) bedurfte. Alsdann 
war es Aufgabe der mit dem Pflegefalle be
faßten Organe des Beklagten, den Anstalts- 
wcchscl in die Wege zu leiten. Sie durften 
aber P. nicht ohne Sicherstellung seiner 
Aufnahme in eine nuch seinem körperlichen 
Zustande für ihn in Betracht kommenden 
Anstalt aus dem Krankenhause entlassen. 
Taten sie es gleichwohl, so kann die Pflicht
widrigkeit ihres Verhaltens nicht deshalb 
verneint werden, weil P. nach seinem 
körperlichen Zustande nicht in ein Kranken
haus gehörte.
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Unter Abänderung der Vorentscheidung 
war daher auszusprechen, daß der Anspruch 
des Klägers auf Kostenerstattung für P. 
nebst 25% Verwaltungsmehraufwand und 
seine Übernahme in die Fürsorge des Be
klagten begründet ist.

Die Höhe des Klageanspruchs ist von 
dem Beklagten in der mündlichen Verhand

lung in substanziierter Weise bestritten 
worden. Da die Sache insoweit noch nicht 
spruchreif ist, ist sie in entsprechender An
wendung des in § 538 Abs. 1 Nr. 3 ZPO. 
ausgesprochenen Grundsatzes an das erste 
Gericht zurüdcverwiesen worden.

Der Beklagte mußte daher unter Ab
änderung der Vorentscheidung nach dem Be- 
rufungsantrage verurteilt werden.

Rechtsauskünfte
Anfragen unter dieser Rubrik sind zu richten an Obermag.-Rat Kürske, Berlin-Neukölln, 

Kaiser-Friedrich-Str. 189/190. — Die Auskünfte werden unverbindlich erteilt.

Zu §§ 15 und 16 PrAV. z. FV.
Anfrage des Wohlfahrt»- und 

Jugendamts St.
Ein Landkreis verfügt über ein eigenes 

Alters- und Pflegeheim. Einer kreisange
hörigen Stadt mit über 10 000 Einwohnern 
innerhalb dieses Landkreises ist die Durch
führung der Fürsorgeaufgaben nach § 15 
der Preußischen Ausführungsverordnung zur 
Fürsorgepflichtverordnung zur selb
ständigen Verwaltung unter 
eigener Verantwortung übertra
gen. Diese Stadt hat neben einer Anzahl 
von Pfleglingen in dem Krcisaltersheim auch 
einige alte Leute unter günstigeren Bedin
gungen und Pflegesä^en in einer örtlichen 
Krankenanstalt, die auch Pflegelinge auf
nimmt, untergebracht. Der Bezirksfürsorge
verband wünscht die ausnahmslose Unter
bringung der Pfleglinge in der Kreisanstalt. 
Die Stadtverwaltung ist der Auffassung, daß 
sie au diese Weisung des Bezirksfürsorge- 
Verbandes nicht gebunden ist, solange die 
Unterbringung am Ort nicht teurer ist 
als in dem Kreisaltcrsheim. Diese 
Auffassung stüftt sich auf § 16 Abs. 4 der 
Preußischen Ausführungsverordnung zur 
Fürsorgepflichtverordnung und auf die amt
liche Begründung hierzu, wonach die größe
ren Gemeinden, die die Fürsorgeaufgaben 
selbständig unter eigener Verantwortung 
verwalten, an Weisungen des Kreises im 
Kinzelfallc nicht gebunden sind.

Antwort.
Wir halten die dortige Auffassung für 

richtig. Das Verlangen, die betr. Pfleg
linge dem Kreisaltersheini zuzuführen, stellt 
sidi unserer Ansicht nach als „Weisung“ im 
Sinne des § 16 Abs. 2 PrAV. z. FV. dar 
»ud ist, da die hier in Frage kommende 
kreisangehörige Gemeinde zu den im § 15 
Abs. 4 a. a. O. genannten Gemeinden gehört, 
nach § 16 Abs. 3 a. a. O. unzulässig. K.

Zu § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung der 
Geschlechtskrankheiten. 

Anfrage des Magistrats A.
Der auf Wanderschaft befindliche Arbeiter 

S«h. meldete sich am 24. Juli 1929 im Wohl

fahrtsamt A. und bat um ärztliche Behand
lung. Die ärztliche Untersuchung ergab, daß 
er an Gonorrhoe leide und der Krankenhaus
behandlung bedürfe. Es erfolgte die Auf
nahme in das hiesige Krankenhaus. Behan
delt wurde Sch. vom 24. Juli bis 27. August 
1929. Es entstand ein Kostenaufwand von 
106,50 RM. Bei seiner Vernehmung gab Sch. 
an, vom 18. Mai bis zum 20. Juli 1929 seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in B. gehabt und 
dort gearbeitet zu haben. Die zuständige 
Krankenkasse erkannte ihre Verpflichtung 
im Umfange des § 1531 RVO. an und zahlte 
die Pflichtleistungen. Es verblieb danach ein 
Unterstügungsaufwand von 43,12 RM.

Gemäß § 11 der Verordnung über die 
Fürsorgepflicht forderten wir diesen Auf
wand vom Bezirksfürsorgeverband N. Dieser 
wies unsere Forderung mit folgender Be
gründung ab:

„Es steht 
verbandes
bedürftiger der Fürsorgeverordnung oder 
dein Gesetz zur Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten zu unterstellen ist.

Da Sch. tatsächlich wegen einer Ge
schlechtskrankheit behandelt worden ist, 
kann eine Erstattung nach § 11 FV. nicht 
gefordert werden.“

Antwort.
Das Reichsgesetz zur Bekämpfung der Ge

schlechtskrankheiten bestimmt zwar im § 2 
Abs. 2, cs sei durch Ausführungsvorschriften 
dafür Sorge zu tragen, daß die Behandlung 
der Minderbemittelten, die keinen Anspruch 
auf anderweitige ärztliche Behandlung haben 
oder denen die Behandlung auf Grund einer 
Versicherung wirtschaftliche Nachteile brin
gen könnte, aus öffentlichen Mitteln sicher
gestellt wird. Für diejenigen Minderbemit
telten, die fürsorgerechtlich hilfsbedürftig 
sind, ist aber dieser Vorschrift genügt, da sie 
bereits nach der Fürsorgevcrordnung in 
Krankheitsfällen aus öffentlichen Mitteln im 
Wege der Krankenhilfe versorgt werden. 
(Vgl. Schäfer-Lehmann, Gesetz zur Bekämp
fung der Geschlechtskrankheiten, Kommen
tar, Anm. 13 und 28 zu § 2.) Der dortige 
Ersatzanspruch erscheint daher begründet.

K.

nicht im Belieben des Fürsorge- 
zu entscheiden, ob ein Hilfs-
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Zur Frage der Unterhaltspflicht gegenüber 
einem unehelichen Kinde.

Anfrage des Amtes N.
Ich bitte um Mitteilung, oh die Groß

eltern eines unehelichen Kindes väter
licherseits zu Untcrhaltsbeiträgen 
herangezogen werden können.

Antwort.

Unterhaltspflichtig sind nach § 1601 ff. 
BGB. die „V erwandten in gerader 
Linie“. Nach § 1589 Abs. 2 BGB. gelten ein 
uneheliches Kind und dessen Vater nicht als 
„verwandt“. Infolgedessen können auch die 
Eltern des unehelichen Vaters nicht zur 
Unterhaltsleistung für das uneheliche Kind 
des Sohnes herangezogen werden.

Dagegen haben die Großeltern mütter
licherseits gegebenenfalls Unterhalt zu 
leisten, da nach § 1705 BGB. das uneheliche 
Kind im Verhältnis zur Mutter und zu den 
Verwandten der Mutter die rechtliche Stel
lung eines ehelichen Kindes hat. K.

Ersatzansprüche gegen den Vater eines Unter- 
stützten.

Anfrage der Bezirksfürsorge- 
h e li ö r d e N.

Der 30 % kricgshcschädigte W. mußte 
wegen Geisteskrankheit, die jedoch nicht im 
Zusammenhang mit der DB. stand, in eine 
Heilanstalt eingewiesen werden. Die nach 
Abzug der Militär- und Zusattrcntc ver
bleibenden Kosten hat der BFV. N. be
zahlt. Bei dem Tode des Kriegsbeschädigten 
W. war ein nennenswerter Nachlaß nicht vor
handen. Der ungedeckte Fürsorgeaufwand 
beträgt 829,67 RM.

Der Vater des Hilfsbedürftigen besigt ein 
schuldenfreies Vermögen von rd. 12 000 RM. 
und weigert sich, den restlichen Fürsorge

aufwand zu ersehen. Außer dem Ver
storbenen sind noch fünf Kinder vorhanden.

Welcher Weg ist zu beschreiten, um zum 
Ersatj des Fürsorgeaufwandes zu kommen? 
Kann von dem Vater auf Grund seiner ge
schlichen Unterhaltspflicht Ersah verlangt 
werden? Irgendwelche Verpflichtung bei Ein
lieferung des Sohnes in die Anstalt hat er 
nicht übernommen. Verspricht die Beschrei
tung des Rechtsweges Erfolg?

Antwort.

Was zunächst die Frage betrifft, ob von 
dem Vater auf Grund seiner gesehlichen 
Unterhaltspflicht Ersah verlangt werden kann, 
so ist diese Frage zu bejahen. Der dortige 
Anspruch würde zu stütjen sein auf § 21 FV. 
in Verb, mit den Bestimmungen des BGB. 
über die Unterhaltspflicht der Verwandten 
in gerader Linie (§§ 1601 ff.). § 1613 BGB. 
(Inverzugsehung) findet in diesem Falle keine 
Anwendung, wie auch das Oberlandesgcricht 
Karlsruhe in dem Urteil vom 27. Oktober 1927 
— abgedruckt in der Zeitschrift für das 
Heimatwesen, 1928, Seite 347 — entschieden 
hat. Es fragt sich also nur, ob der Vater 
in der hier in Frage kommenden Zeit der 
Unterstühungsgewährung (d. h. in der Zeit, 
wo der Sohn sich in der Heilanstalt befand) 
als unterhaltsfähi? im Sinne des § 1603 BGB. 
anzuschen war. Da der Vater ein Vermögen 
von 12 000 RM. besaß, so wird man annchmcn 
müssen, daß er in der fraglichen Zeit unter- 
haltsfähig war, cs sei denn, daß die In
anspruchnahme seines Stammvermögens für 
ihn selbst eine gegenwärtige oder wenigstens 
nuhc Gefährdung des eigenen standesgemäßen 
Unterhalts bedeutet hätte. (Vgl. Rosenthal. 
Kommentar zum BGB., Anmerkungen zu 
§ 1603 BGB.)

Falls eine solche Gefährdung nicht be
standen bat, dürfte die Beschreitung des 
Rechtsweges Erfolg versprechen. K.

Tagnngskalender
20. Juni, Dresden. Kongreß des 

Vereins der Krankenbausärzte Deutschlands 
e. V. (Geschäftsstelle: Köln a. Rh., Elisen
straße 8—10.)

22. h i s 22. Juni, Leipzig. Haupt
versammlung des Deutschen Vereins für 
werktätige Erziehung. (Geschäftsstelle: 
Leipzig.)

20. bis 23. Juni, Dresden. Kongreß 
des Deutschen Frauenbundes für alkoholfreie 
Kultur c. V. (Geschäftsstelle: Dresdcn-A., 
Lichigstr. 22.)

21. bis 22. Juni, Dresden. Kongreß 
des Deutschen Bundes evangelisch-kirchlicher 
Blaukrcuzverhüude. (Geschäftsstelle: Pastor 
Bode, Hannover, Ebhardtstr. 13 a.)

21. bis 22. Juni, Dresden. Tagung 
der Deutschen Vereinigung für den Für

sorgedienst im Krankenhaus. (Geschäftsstelle: 
Bcrlin-Churlottcnhurg, Rcichsstr. 12.)

21. h i s 24. Juni, Dresden. Gesund- 
lieitspolitischcr Kongreß im Vcrcinsbaus. 
Zinzcudorfcr Str. 17, veranstaltet vom Ver
band Volksgcsundheit.

22. h i s 25. Juni, Dessau. Tagung 
der Vereinigung evangelischer Kinderpflcge- 
verbände Deutschlands in Verbindung mit 
dem Evangelischen Kindcrpflcgevcrband. 
(Näheres in der Geschäftsstelle der erst
genannten Organisation: Berlin SW 61, Belle- 
Alliance-Platj 6.)

23. b i s 24. Juni, Trier. Tagung der 
.Schulvereinigung deutscher Städte im Katho
lischen Vereinshaus Treviris, Jakohstr. 29/30.

23. bis 25. Juni, Dresden. 3. Deut
scher Alkoholgcgnertag. (Näheres durch
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die Deutsche Reichshauptstelle gegen Alko- 
holismus, Berlin W 9, Königgrätjer Str. 20.)

26. Juni, Stuttgart. Hauptver
sammlung des Deutschen Rcidiszusammcn- 
schlusscs für Gcrichtshilfe, Gefangenen- und 
Gntlasscnenfürsorge der freien Wohlfahrts
pflege in Verbindung mit der 100-Jahr-Feier 
des Wiirttcmbergischcn Vereins zur Fürsorge 
für entlassene Strafgefangene. Themen: 
Der Strafzweck in Urteil und Strafvollzug. 
— Soziale Not und Fürsorge für Gefangene 
und Entlassene. (Näheres durch die Ge
schäftsstelle: Hamburg 22, Bürgerstr. 21.)

3. Juli. Straßburg. Tagung der 
Federation d'Assistance publique et de ßien- 
faisance privee. Thema: Unentgeltliche ärzt
liche Hilfe — Gesetj vom 14. Juli 1905 über 
die Hilfe für Alte, Sieche und unheilbar 
Kranke. (Büro der Federation d'Assistance 
publique: Strasbourg, 5 place du Chateau.)

14. b i s 18. Juli, Antwerpen. 
Nationaler Kongreß für öffentliche und pri
vate Fürsorge, soziale Vorsorge für die 
Volksgesundheit in Belgien. Es wird ver
handelt über die Verbesserung der öffent
lichen Fürsorge und die Zusammenarbeit in 
den verschiedenen Zweigen der Wohlfahrts
pflege.

20. b i s 22. Juli, Berlin. 5. Verbands- 
tag des Reidisverhandes Deutscher Kriegs
beschädigter und Kriegerhintcrhlichcncr. 
(Geschäftsstelle: Berlin SW 68, Chnrlottcn- 
straßc 85.)

30. Juli bis 2. August, Nürn
berg. 3. Kongreß für ßlindcnwohlfahrt. 
(Näheres durch den Reichsdeutschen Blinden
verband: Berlin SW 61, Belle - Alliance- 
Straße 33.)

3. bis 9. August, London. Inter
nationaler Kongreß für Sexualforsdiung.

4. bis 8. August, Lüttich. 4. In
ternationaler Kongreß für Kindererziehung 
in der Familie. Themen: Wisscnsdiafllicke 
Beobachtung des Kindes. — Erziehung in der 
Fumilic. — Familienerziehung des Kindes 
im vorschulpfliditigen Alter. — Familien- 
erzichung des Kindes während und nach dem 
Schulalter. — Förderung der Kindererziehung 
in der Familie durch Einriditungcn für Kin
der. soziale Einriditungcn, Museen.

13. bis 15. August, Oslo. Inter
nationale Tuberkulosekonferenz. Themen 
»• a.: Die BCG.-Sdiutjimpfiing. — Die Aus
bildung der Mcdizinstudicrcndcn und Ärzte 
auf dem Gebiet der Tuberkulose. (Gcsdiüfts- 
stellc des Dcutsdicn Zentralkomitees zur Be
kämpfung der Tuberkulose: Berlin W 9, 
Königin-Augusta-Str. 7.)

17. bis 18. August, Dresden. 
31. ordcntlidic Mitgliederversammlung des 
ilauptverhandes deutscher Krankenkassen 
*• V. Themen u. a.: Sozialhygiene und Kran
kenversicherung. — Die moderne Bekämp
fung der Tuberkulose durch operative und 
diätetisdie Maßnahmen. — Rheumatische Er

krankungen. — Psychoanalyse und Psycho
therapie. (Gesdiäftsstelle: Berlin-Charlotten
burg, Berliner Str. 137.)

Ende August, Prag. 10. Internatio
naler Strafredits- und Gefängniskongreß.

3. bis 4. September, Dresden. 
Tagung der Vereinigung deutscher Kom
munal-, Sdiul- und Fürsorgeärzte. Thema: 
Ernührungsproblcmc des Kindcsalters.

7. bis 11. September, Königs
berg. 91. Versammlung der Gesellsdiaft 
Deutsdicr Naturforsdier und Ärzte. Themen 
u. a.: Über die Veranlagung zu scelisdicn 
Störungen. — Die Stellung der Sozialhygiene 
zur allgemeinen Hygiene. — Sozialhygiene 
und praktische Medizin. — Die Sozialvcr- 
sidicrung vom Standpunkt des Fürsorge
arztes. — Organisation der sozialen Hygiene 
in einer Großstadt. — Säuglingsfürsorgc auf 
dem Lande. — Schulfiirsorge auf dem Lande. 
— Tuberkulosefürsorge auf dem Lande. 
(Gesdiäftsstelle: Königsberg i. Pr., Hansa
ring, Ostmessebaus.)

14. September, Wien. IV. Inter
nationaler Kongreß der Weltliga für Sexual
forsdiung und Sexualrcform. Themen: Woh
nungsfrage und Sexualität. — Sexualität und 
Seelenleben. — Geburtenregelung und Men
schenökonomie. — Strafgesctj und Strafvoll
zug in ihren Beziehungen zur Sexualität. — 
Wundlungen der Ehe. — Kinderrcdit. (Nähe
res durch Herrn Dozent Dr. Friedjung, 
Wien I, Ebendorfer Str. 6.)

14. b i 8 15. September, Dresden. 
Tagung des Rcidishundcs der Kindcrrcidien 
Deutschlands zum Sdiufte der Familie e. V. 
(Gesdiäftsstelle: Berlin W 35, Lügowstr. 75.)

16. bis 17. September, Erfurt. 
Tagung des Allgemeinen Fürsorgeerziehungs- 
tages. Thema: Das Arbeitsvcrhältnis der in 
Fürsorgeerziehung befindlidicn Minder
jährigen. (Gesdiäftsstelle: Hannover-Klee
feld, Stephansstift.)

22. h i s 24. September, Breslau. 
Jahreshauptversammlung der Dcutsdicn Ge
sellsdiaft für Gcwcrhehygicnc 1930. (Gc- 
sdiäftsstcllc: Frankfurt a. M., Platj der Re- 
puW. 49, Huus Offenhadi.)

25. bis 27. September, Frank
furt a. M. Generalversammlung und Koui- 
inunalpoiitisdic Tagung des Dcutsdien 
Staatsbürgerinnenverbandes e. V. (Geschäfts
stelle: Berlin W 50, Augsburger Str. 4.)

Oktober. Internationaler Kongreß 
zur Bekämpfung des Mäddienhandcls. (Nähe
res durdi Internationalen Verband der 
Katliol. Mäddiensdiutjvereinc, Freiburg, 
Sdiwciz, 24. Grand'rue.)

1. bis 4. Oktober, Berlin. Kon
greß des Bundes Entsdiiedencr Schul- 
reforiner. Thema: Fraucnbildung und Kultur. 
(Gesdiäftsstelle: Berlin O 34, Boxhagener 
Straße 15, Wilhelm Iloepner.)
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6. bis 7. Oktober, Wiesbaden. 
Deutscher pädagogischer Kongreß.

6. bis 9. Oktober, Köln. 5. Kon
greß für Heilpädagogik. (Geschäftsstelle: 
München 9, Voßstr. 12.)

7. bis 10. Oktober, Warschau. 
Tagung des Deutschen National-Komitees

Lehrgänge
16. Juni bis 12. September, Han

nover-Kleefeld. Nadisdiulungskursus 
für Wohlfahrtspfleger, an der Wohlfahrts- 
schule des Stepbansstiftes.

22. bis 29. Juni. Studienreise: Groß
industrie in Mitteldeutschland. (Näheres im 
Reicksausschuß für sozialistische Bildungs
arbeit: Berlin SW 68, Lindenstr. 3.)

23. bis 26. Juni, Dresden. Arbeits
hygienischer Vortragskurs der Deutschen Ge
sellschaft für Gewerbehygiene, Frankfurt 
a. M., Pla(j der Republik 49.

12. bis 21. August. Studienreise in 
die nordischen Länder. Veranstaltet vom 
Internationalen Verband für Wohnungs-

zur Bekämpfung des Mädchenhandels. (Ge
schäftsstelle: Berlin W 8, Wilhelmstr. 61a.)

12. b i 8 16. Oktober, Genf. 10. Kon
greß des Internationalen Instituts für 
Soziologie.

August 1931, Genf. 6. Kongreß über 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten.

und Kurse
wesen. (Näheres in der Geschäftsstelle: 
Frankfurt a. M., Bockenheimer Landstr. 95.)

12. b i s 21. September, Genf. Inter
nationale katholische Woche. (Näheres durch 
Kathol. Union für internationale Fragen. 
Freiburg, Schweiz, Kantonalbibliothek.)

1. b i 8 30. Oktober. Soziale Studien
reise nach den Vereinigten Staaten von 
Amerika, veranstaltet vom Institut für 
soziule Arbeit, Hamburg, ABC-Straße 37. 
Besichtigungsfahrten durch New York. 
Philadelphia, Washington, Chicago, Detroit.

1931, Bern. 1. Schweizerische Ausstel
lung für Gesundheitspflege und Sport. (Nähe
res im Zentralkomitee, Bern, Schweiz.)

Zeitgchriftenbibliograpliie
Übersicht für Mai 1930, bearbeitet von Sofie Götze. Archiv für Wohlfahrtspflege, Berlin

Allgemeines
D. Eigcntumsprobl. i. d. soz. Kämpf, d. Ge

genwart, Ev. Soz., 2. 1930.
Ein Beitr. zu ein. Bibliogr. von Arbeiter

memoiren, Herb. Kleinschmidt, Ev. Soz., 
2. 1930.

Fürsorgewesen
Allgemeines
Armenpfl. u. Rechtspfl., D. Armenpfl., 5. 

1930.
Armenrecht d. Konkursverwalt., Prof. Dr.

Krückmann, Jurist. Wodienschr., 21. 1930. 
Armenrechtsgebühr, Dr. Ewald Friedländer, 

Bin. Anwaltsbl., 4. 1930.
Armenrecht und komm. Gütestell., Kom- 

munalpolit. Bl.- 9. 1930.
D. Ringen um Osthilfe, Ostl., 20. 1930. 
D. Selbstmorde t Freist. Pr. i. Jahre 1928, 

Stat. Korrcsponc , 19. 1930.
D. Unterbring, d. Siech., ein bish. ungelöstes 

Probl., Dr. Harmscn, Ges. Fürs., 3/4. 1930. 
Erwciter. d. Plan. d. Osthilfe, Ostl., 18. 

1930.
Genehmig, d. Osthilfeplan, durch d. Reidis- 

kabin., Ostl., 21. 1930.

FQrsorgepfllchtverordnung
D. Bayer. Fürsorgeges., Min.-Rat Wittels- 

höfer. Dt. Ztschr. f. Wohlf., 2. 1930.
D. Bayer. Fürsorgeges., Nadir.-Dienst d. Dt. 

Vereins, 4. 1930.

D. Lastenausgl. zwisch. d. Landkr. als Bez.- 
Fürs.-Verb. u. d. kreisangehör. Gern., Dr. 
Mittelstaedt, D. Reidisstädteb., 10. 1930. 

D. pr. Bez.-Ausschuß als Besdrwerdcin6tanz 
in Fürsorgesachen, Mag.-Rat Meißner, 
Ztsdir. f. d. Ilcimutwcs., 5. 1930.

D. Anwend. v. Zuwend. Dritter, Dr. Blundc, 
Ztsdir. f. d. Heimatwes., 5. 1930.

D. fürsorgcreditl. Verbältn. d. pr. Land
kreise als Bez.-Fürs.-Vcrb. z. d. kreis
angehörigen Gern., Nadir.-Dienst d. Dt. 
Vereins, 4. 1930.

D. Gcbührenfreih. nach § 28 d. FV., Dr.
Karnop, Ztsdir. f. d. Heimatwes., 15. 1930. 

D. Stell, d. pr. Bez.-Aussch. als Besdiwcrde- 
instanz in Fürs.-Sadien, Dr. Klübcr, 
Ztschr. f. d. Heimatwes., 5. 1930.

Etwas z. § 11 RFV., Bl. f. öffentl. Fürs., 9. 
1930.

Kann ein endgült. fürsorgepflichtig. Verb, 
weg. Absdiieb. in Anspruch genommen 
werd.? Rud. Seysdiab, Bayer. Fürsorgcbl.. 
6. 1930.

Probl. d. Fürsorgcrcdits, Wegweis., 5. 1930. 
Sparmaßn. i. d. Fürs., llcinr. Langen, Kom

munalpol. BI., 8. 1930. 
Untcrstüftungsriditsäfte d. offenen, wirt- 

sdiaftl. Fürs. d. Wohlf.-Amtes, Dr. Egbert 
ßaumann, Amtsbl. d. Stadt Altona, 18/19. 
1930.

Unterstügungsridits. für Mai 1930, Soz. Für6.
i. Verw.-Bez. Krcuzh., 2. 1930.

Was müssen d. außerbayer. Fürs.-Verb. v. 
baycr. Fürsorgeges. wissen? Dr. Mayer. 
Ztsdir. f. d. Heimatwes., 15. 1930.
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FinanzfragenZ. Voüzug d. bayer. Fürs.-Ges., Bayer Für- 
sorgebl., 6. 1930.

Zur Ausleg. d. Art. 1, Abs. II, Sag 2 d. 
bayer. Fürsorgeges., Dr. Heißing, Bl. f. 
öffentl. Fürs., 10. 1930.

Kommunale Wohlfahrtsarbeit
D. J.- u. W.-A. d. Stadt Chemnig, Dir. Phi

lipp, Sondernumm. d. Bl. d. J.- u. W.-A. 
d. Stadt Cbemuig, Mai 1930.

D. Entwickl. d. Armenpfl. z. Wohlfahrtspfl., 
Kogler, Sondernumm. d. Bl. d. Jug.- und 
Wohlfahrtsamtes d. Stadt Chemnig, Mai 
1930.

100 Jahre Chcmniger Armenversorgungsamt, 
Stadtr. Scbatter, Sondernumm. d‘. Bl. d. 
Jug.- u. Wohlfahrtsamtes d. Stadt Chem
nig, Mai 1930.

J.-A. u. 100 Jahre Armenpfl., Stadtrechtsr. 
Gothe, Sondernumm. d. Bl. d. J.- und 
W.-A. d. Stadt Chemnig, Mai 1930.

77. Rhein. Prov.-Landtag, Jansen, Kommu
nalpol. Bl., 8. 1930.

Rentnerfürsorge
D. Ideal d. Rentncrtums, Wilh. Bösche, 

GDA., 9/10. 1930.
Rentn. u. Kirche, D. Rentn., 5. 1930.
Rcntncrvcrsorgungsge9., D. Rentn., 5. 1930.

Studentenffirsorge
Arbeiteraufstieg z. Hochschule, Rud. Schu

bert, Neue Bl. f. d. Sozialismus, 5. 1930.
Aus d. sozialstudentisch. Vorkriegs- u. Nach- 

kriegsarb. in München, Frig Beck, Stu- 
dentenw., 3. 1930.

Statist, üb. Student., Frauen-Korrespond., 
15. 1930.

Stud. u. Arb., Karl Ullrich, Studentenw., 3. 
1930.

Wcrkstud., Verbindungsstud. u. Beziehungs- 
protekt., Dr. Hanns Linhardt, Studentenw., 
3. 1930.

LSndüche Wohlfahrtspflege
D. Bcr. f. Landpflegeschw., Landwohlf., 4. 

1930.
D. Durchfuhr, d. Wohlf. in Landkreis., A. 

Rautenherg, Pr. Gem.-Ztg., 14. 1930.
Wie kann d. Fürsorger, auf d. Lande Für- 

sorgearh. u. Volkshildungsarh. miteinand. 
vorhin.? Thür. Volkshildungsarh., 1. 1930.

Wohlfahrtspfl. auf d. Lande, Pastor Hille- 
hrand, Frauenhilf., Mai 1930.

Ausland
Altcrsfürs. im Staate New York, Dt. Ztschr. 

f. Wohlf., 2. 1930.
D. Altersversorg. d. österr. Bevölker., Dr. 

Frig Rager, Sachs. Gemeindeheamt.-Ztg., 
9. 1930.

Aus d. neuen Etatsberat., Kommunalpol. Bl., 
8. 1930.

D. 802. Finanzbed. d. Gern., Pr. Gem.-Ztg., 
14. 1930.

D. Wohlfahrtsausg. d. rhein. Provinzialvcrb., 
D. Wohlfahrtspfl. i. d. Rheinprov., 9 
1930.

D. soz. Lasten Dt. im Vergl. z. Auslande, 
D. Kompaß, 9. 1930.

D. Weiterentwickl. d. Aufwendung, f. soz. 
Zwecke in Dt. im Jahre 1929, A v. Bülow,
D. Arbeitsgeb., 9. 1930.

D. Wohlfahrtslastcn in d. Kreis., Kommu
nalpol. B!., 8. 1930.

Einführungsred. d. Ohcrbürgermeist. Brauer 
z. Iiaushaltspl. d. J. 1930, Amtshl. d. Stadt 
Altona, 15. 1930.

Müssen d. Wohlfahrtslast, so hoch sein? Dir. 
Seifert, BI. f. Wohlfahrtspfl. u. Ges.-We». 
Magdeburg, 3. 1930.

Unsoz. Ausglcichsmethod. für d. städt. Etats,
E. Bicrwirth, Materialbl. f. Wirtsch.- u. 
Sozialpolit., 5. 1930.

D. System d. städt. Finanzen in U. S. A. 
1927, Dr. Herrn. Lufft, Zt6chr. f. Kommu- 
nalwirtsch., 9. 1930.

Wie sehen französ. Gcmeindehaushaltsplüne 
aus? Dr. Mallon, Sachs. Gemeindchcamt.- 
Ztg., 9. 1930.

Methoden der Fürsorge
Familienhilfe, D. Armenpfl., 5. 1930.
Inhalt und Aufh. ein. soz. Tag. in d. Verein. 

Staat., Dt. Ztschr. f. Wohlf., 2. 1930.
Nochm. „Bedürftigk. u. würdig“, erörtert im 

Anschi, an einen Überblick d. kirchl. Ar
menpfl. im Laufe d. Geschichte, H. Hack
stein, Vinz.-BI., 5. 1930.

Rationalisierungsmöglichk. in d. öffentl. 
Wohlfahrtspfl., H. Baldes, Arbeiterwohlf., 
9. 1930.

Selbst- u. Nachbarhilfe hei d. Dünner Lehm
bauweise, Karl Vormhrock, Landwohlf., 4. 
1930.

Fflrsorgestatistik
Städt. Wohlfahrtsamt, Stat. Vierteljahrsher. 

d. Stadt Ludwigshafen a. Rh., 1. 1930.

Freie Wohlfahrtspflege
Evangelische
D. Dienst d. Kirche an d. Jug. in Gern, 

u. Kirchenkreis., Stulcrow, Bin. Jugcnd- 
rundhriefe, April/Mai 1930.

D. Eigenart ev. Wohlf. i. d. Kirche, Martha 
Jaquemar, Christentum d. Tat, 3. 1930.

D. Lage d. evang. Erzichungsh., Ev. Jugend- 
hilfe, 5. 1930.

Ausland
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D. religiös-soz. Beweg, in Dt., Liz. Dr. Pie- 
chow6ki, Stockholm, 2. 1930.

D. soz. Arb. d. Generalsynode, Karl Dudey, 
Kirchl. Soz. Bl., 3/4. 1930.

Joh. a. Lasko, D. Jaquemar, Christentum d. 
Tat, 3. 1930.

Jugendverb. u. kirchl. Jugendarb., Prof. D. 
Dr. Wilh. Stähliu, Ev. Jugendführ., 2. 1930.

Kirchl. u. humanitäre Wohlfahrtsunternehm, 
in Breslau, Pfarrer Ulr. Altmann, Ev. 
Soz., 2. 1930.

Le Renouveau Spiritualiste dans la Pensee 
Socialiste Moderne, Prof. Philip, Stock
holm, 2. 1930.

Recht u. Wes. d. ev. soz. Gcdank., D. Joh. 
Herz, Stockholm, 2. 1930.

Katholische
Voranschlags- u. Rechnungswes. d. Kirchcn- 

gem. u. Kirchenstift., Brunner, Bayer. 
Gern.- u. Verw.-Ztg., 15. 1930.

Deutsches Rotes Kreuz
Aus d. Tätigk. d. Vaterland. Frauenver. vom 

Rot. Kreuz in Altona und ihre Zusammen- 
arh. mit d. Wohlfahrtsamt, Wohlfahrts- 
nachr. d. Stadt Altona, 6/7. 1930.

25 Jahre Arbeitergärt. v. Rot. Kreuz, Nadi- 
richtenbl. d. Dt. Rot. Kreuz., 9. 1930.

Unterstütj. gesundheitl. Volksbelehr, durch 
d. Sanitätskol. v. Rot. Kreuz. Trinks, Nach* 
richtenhl. d. Dt. Rot. Kreuz., 10. 1930

Ausland
D. österr. Bundesheer u. d. Katastrophen

hilfe, Dr. Joh. Steiner, D. österr. Rot. 
Kreuz, 5. 1930.

Ein Jubiläum d. Schweiz. Caritas, Caritas 
(Luzern), 2. 1930.

10 Jahre Arhciterwohlf. u. Internat. Wohl- 
fahrtsorganis., Arh.-Fürs., Brünn, 9. 1930.

Soziale Persönlichkeiten
Hedw. Heyl z. 80. Gcburtst., Monatschr. Dt. 

Ärztinnen, 5. 1930.
Frau Heyl, 80 Jahre, Soz. Arb., 16. 1930.
Hedw. Heyl, Paula Kaldewey, Dt. Offiz.- 

Bund, 13. 1930.

Bevölkerungspolitik
Allgemeines
Bcvölkerungsvorgäuge in Bin. 1929, Mitteil, 

d. Stat. Amts d. Stadt Bin., 12. 1930.
Dt. neueste Bcvölkerungscntwickl., Dr. Friedr. 

Bnrgdörfcr, Bundcsbl. d. Kiudcrr., 5. 
1930.

Drei Forcier, z. BevÖlkerungspolit., Minna 
Bahnson, Unt. Lazaruskr.. 5. 1930.

Stellungnahme zu einer Aufheh. d. § 175 
StGB., Dt. med. Wsdir., 1. 1930.

Üb psydiiatr. Grundlag. z. eugenisdi. Steri
lisier., Dr. Juda, Monatsschr. Dt. Ärztinnen, 
5. 1930.

Eheberatung
Arbeitsaufbau in d. Eheberat., Christi. 

Volkswacht, Mai 1930.
Aus d. prakt. Arb. ein. Eheberatungsstclle, 

Christi. Volkswacht, Mai 1930.
Eheberat., Dr. Ad. Scllmann, Reichs-Hcb- 

ammen-Ztg., 10. 1930.
Ehe- u. Sexualberat., Prof. Dr. Fetschcr, 

Osc-Rundsch., 5. 1930.
Einzelfrag. d. Eheberat., Christi. Volkswacht, 

Mai 1930.
Heiratsintensität und soz. Schichtung, Dtsdi. 

med. Wsdir., 1. 1930.
Hodischule für Ehelehre, Christi. Volkswadit, 

Mai 1930.
Zur Ref. d. Ehesdieid., Dt. Z. gcrichtl Med., 

14. 1930.

Kinderreiche
D. Probl. d. kinderr. Farn., M. M. W., 15. 

1930.
Ist d. Zeitp. f. d. Einführ, staatl. Kinder

beihilf. (Elternsdiaftsvers.) für Dt. ge
kommen? Bundesbl. d. Kinderr., 5. 1930.

Kinderr. Famil., Prof. Dr. Grotjuhn, Ges., 
5. 1930.

Kinderr. Mütt. u. erwerbslos. Jugcndl., D. 
Helf., 5. 1930.

Wohnungsfürs. d. Gern. f. kinderr. Famil., 
Mitt. d. Rcidisfrauenbeir. d. Dt. Zen
trumspart., 3/4. 1930.

Wohnverhältn. kinderr. Farn, in dt. Groß- 
städt., Hans Konrad, Bundesbl. d. Kin
derr., 5. 1930.

Ausland
Vorsdilag für ein Sterilisierungsges. in 

Schweden, Ztsdir. f. Ges.-Verw. n. Gcs.- 
Fürs., 9. 1930.

Frauenfragen (Soziale)
Frauenarbeit
Aufgab. u. Form d. Altersversorg., Dr. Frieda 

Wunderlich, D. Frau, 8. 1930.
D. Arb. d. verheir. Frau und d. Erwerbslos., 

D. Fr. Angest., 10. 1930.
D. Erwerbsarb. d. Frauen und d. Doppel- 

verdienerfragc, Materialbl. f. Wirtsch.- u. 
Sozialpolit., 5. 1930.

D. Frau in d. soz. Ber., Elis. Lüdy, Mutt. u. 
Kind, 4. 1930.

D. Frau in d. Wohlfahrtspfl., Elis. Herold, 
Sondcrnumm. d. BI. d. J.- u. W.-A. d. 
Stadt Chcmnit(, Mai 1930.

D. Frau im modern. Wirtschaftsleb., Clar. 
Mende, D. Arheitgeh., 10. 1930.

Frauenarb. u. Frauenhyg., Dr. Liepmann. 
Ges., 5. 1930.

Gleiche Leistung — gleiche Bezahl.? Ma- 
terialhl. f. Wirtsch.- u. Sozialpolit., 5. 1930.

Hcimarb. von Beamtenfrauen, Allgem. Dt. 
ßeamtenztg., 53. 1930.

Warum viele schwäb. Junghäucrinneu nicht 
mehr auf d. Felde arb. wollen, Paul Kurz, 
D-. Land, 5. 1930.

192



Jugendwohlfahrt
l Allgemeines

D. schwcd. Licbcswcrk an dt. Kind., Dr. 
Gräfin von d. Groeben, Nachriditcnbl. d. 
Dt. Rot. Kreuz., 10. 1930.

D. Aufs. üb. Kindergärt. u. verwandte Ein- 
richt. in Württ., Dr. J. Straubinger, Kin- 

j derh., 3. 1930.
D. Verhältn. d. Kindergärt. u. d. Hort. z.

Schule, Schles. Wohlf., 9. 1930.
Ergehn, d. Berat, d. 5. Konfer. d. Landes- 

reg. üb. Fragen d. Jugendwohlf. 1929, 
Reg.-Rat 1. Kl. Dr. Heß, Bayer. Für- 
sorgebl., 6. 1930.

Geistige Formung d. Jug. in d. Gegenwart,
j D. Jg. Dt., 5. 1930.

Jugendl. u. Film, Hans Cürlis, D. Jg. Dt., 5. 
1930.

Kind, i.- Anst.- u. Vereinspfl., Dr. Hilde 
Eiserhardt, Ev. Jugendfürs., 3/4, 1930. 

Umstellung — d. Gegenwartslos. f. d. Er
ziehungsanstalt, Dir. Mößner, Bl. d. Zcn- 
trall. f. Wohltätigk. i. Württ., 4. 1930.

Z. augenblickl. Lage d. Kleinkind.- u. Schul- 
kinderpfi., Dr. Erna Corte, Kindergärt., 5. 
1930.

Jugendpflege und -bewegung 
D. Entwickl. d. Jugendpfi. im Kreis Rum- 

mclsburg in Pomm., Pomm. Wohlfalirtsbl., 
5. 1930.

D. Fürsorger. Arb. d. Amtsvormund., Leo 
Pelle, Arb.-Wohlf., 9. 1930.

D. Jugendpfleg., Pomm. Wohlfahrtsbl., 5. 
1930.

i Jugendpfi. u. Volkshochsdiularb., Dr. Voß, 
D. Wohlfahrtspfl. in d. Rheinprov., 10. 
1930.

Jugendpfi. u. Volkstanz, Pomm. Wohlfahrts
blätter, 5. 1930.

Kathol. Jugendpfi., Dr. Immoos, Pro Juvcnt., 
5. 1930.

Pflegekinderwes. 1928, Mitt. d. Hessischen 
Landesstat. Amts, 4. 1930.

Schomburg als Jugendpfi., D. Zwicspr., 19. 
1930.

I Uns. Landjug. und d. Leibesübung, Pomm. 
Wohlfahrtsbl., 5. 1930.

Erziehungsfragen
Anstalt od. Famil., Pro Juvent., 5. 1930. 
Beiträge z. Psycholog, d. frühest. Kindh., 

Dr. Ernst Lau, Ztschr. f. Kinderforsch.. 
4. 1930.

D. christl. Erzicbungsidce, Diakon. Carol.
Börner, D. christl. Kindcrpfl., 5. 1930.

D. Erzieh, z. Egoismus, Hanna Lange, Kin- 
derh., 3. 1930.

Erzieh, als Gegenstand d. Soziologie, Tlicod.
Geiger, D. Erzieh., 7. 1930.

Geschlechtl. Gruppier, in d. Jug., Friß Klatt, 
D. Jg. Dt., 4. 1930.

Jug.- u. Erziehungsberat, unt. bes. Berück
sicht. von Arb. u. Ber., Job. Holz, D. Wohl
fahrtspfl. in d. Rheinprov., 10. 1930.

Probl. in Heim. f. Jugendl., Th. Wintzcr, 
Wohlf.-Wochc, Hann., 19. 1930.

Sexual-Ethik u. Erzieh, in der Gcgcnw., 
Frz. Judaschke, Ztschr. d. dt. ev. Vereins z. 
Förder. d'. Sittlichk. u. d. Rcttungsarb., 
3/4. 1930.

Unbewußte u. uneingestand. Erziehungsfehl., 
Agn. Guillery, Kinderh., 3. 1930.

Wandl. u. Stand d. gemeins. Eizieh. d. Ge
schlecht. in d. Jugendbünd., Aug. de Haas, 
D. Jg. Dt., 4. 1930.

Z. inner. Lage d. Fam., Job. Weyer, Vinz. 
Bl., 5. 1930.

Fürsorgeerziehung und Jugendgericht
D. Minderjäbrigen-Ger. in Frankfurt a. M., 

D. Hclf-, 5. 1930.
D. Kampf u. d. Jugendger., D. Zwiespr., 20. 

1930.
D. FE. in Württemberg, Er. Krauß. Arb.- 

Wohlf., 9. 1930.
D. geschichtl. Werden d. Erziehungsvereine, 

Lic. Neunobel, Ev. Jugendfürs., 3/4. 1930.
D. Jugendgerichtshilfe in Stuttgart v. J. 1929, 

Bl. d. Zcntrall. f. Wohltätigk. in Württ., 
4. 1930.

D. Vorgänge im Landerziehungsh. Scheuen, 
Öbermag.-Rat Knaut, Zentralbl. f. Jugcndr. 
u. Jugendwohlf., 2. 1930.

Eine Nov. z. Jugendgerichtsgcs., Nadir.-Dienst 
d. Dt. Vereins, 4. 1930.

Erziehungsheime ohne Revolt, Mahnr., 5. 
1930.

Frag. d. FE., Oberreg.-Rat Loebich, Bl. d. 
Zentrall. f. Wohltätigk. i. Württ., 4. 1930.

Fürsorged. an männl. Jug., Dir. Traa, Bl. d. 
Zentrall. f. Wohltätigk. in Württ., 4. 1930.

Fürs. u. FE., Lene Mann, Zentralbl. f. 
Jugcndr. u. Jugendwohlf., 2. 1930.

Mitarb. d. Zentralstelle bei d. Betreuung d. 
Familienzöglinge, W. Otten, Ev. Jugend
fürs., 3/4. 1930.

Nodi ein Zögl. beruht, üb. d. Anst., Zen
tralbl. f. Jugcndr. u. Jugendwohlf., 2. 
1930.

Psydiiatrisdie Betreuung d. Fürsorgezögl. in 
Württ., Med.-Rat Dr. Kodi, Bi. d. Zentrall. 
f. Wohltätigk. in Württ., 4. 1930.

Psydiologic rückfällig. Fürsorgczöglinge, 
Adalh. Gregor, Ztsdir. f. L.inderforsdi., 4. 
1930.

Tätigkeitsbcr. d. Arbeitsaussdiuss. d. Landes- 
beir. f. Jugendhilfe, Min.-Rat Schmidt, Bl. 
d. Zcntrall. f. Wohltätigk. in Württ., 4. 
1930.

Zur Frage d. Ausgestalt, d. wcihl. FE. 
in jüd. Heim., Jüd. Wohlfahrtspfl. u. So- 
zialpolit., 5. 193G.

Uneheliche und Vormundschaft
D. Beitreibung d. Unterhaltungsgeld. v. bös

willig. Unterhaltungspflicht., Art. Hacker, 
Kommun. Edio, 16. 1930.
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D. Beweiskraft d. Blutgruppenpr. in Vater- 
sdiaftsproz., Jurist. Wodicnsdir., 22. 1930.

D. Legitimat. unehel. Kind., Alfr. Riede, 
Arb.-Wohlf., 9. 1930.

Ref. d. Rechts d. unehel. Kind., Dienst am 
Leb., 10. 1930.

Kinder- und Jugendarbeit
Jug.-Amt u. Kinderarb.,' Hedw. Sticve, Bl. d. 

Dt. Rot. Kreuz., 5. 1930.

Ausland
D. Jugendger. u. d. Jugendgeriditsbilfe in 

Frankreich, Revue Internat, de L’Enfant, 
52. 1930.

D. Jugendherb, in d. Sdiweiz, U. Wildbolz, 
Pro Juvcnt., 5. 1930.

D. Zermürbung d. Fam. im Sowjet-Staat, 
Prof. Iwan Iljin, Fraucnbilf., Mai 1930.

Ein Gcscgcnlw. üb. d. Jug.-Strafgcriditsbark., 
Arb.-Fürs., Brünn, 8. 1930.

Jug.-Strafr., Dr. Vikt. Sudianek, Pro Juvent., 
5. 1930.

Musikal. Erzichungsarb. in d. Kindergärt. d. 
U. S. A., Dr. Eug. Roscnkaimer, Ges. Jug., 
9. 1930.

Sechs Mon. Zusammenarb. mit Miriam van 
Watcrs am Jugendger. Los Angeles (Mai 
bi6 Okt. 1928), Dr. Clara Maria Licpmann, 
BI. d. Dt. Rot. Kreuz., 5. 1930.

Üb. d. Pflcgckinderwcs. in Norwegen, Pastor 
Ingvald B. Carlsen, Revue Internat, de 
L’Enfant, 52. 1930.

Gefährdetenffirsorge
Berichterstatt, üb. Jugcndkatastroph., RdErl. 

d. M. f. V. v. 5. 5. 1930, Volkswohlf., 10. 
1930.

D. gefährd. Jugendl. als Aufg. d. sozial- 
psycholog. Unterrichts, Lisb. Franzcn-Hel- 
lersberg, ADLV., 5. 1930.

D. Gefährd, d. vorbeug. Erzichungsfürs., 
Ruth v. d. Leyen, Zentralbl. f. Jugendr. 
u. Jugendwohlf., 2. 1930.

D. religiöse Grundl. d. kathol. Mäddicn- 
sdiugarb., Soz. Hilfe, Wien, 3/5. 1930.

Ein jugendl. Mördertyp, Dr. Holler, Bl. f. 
Gefängnisk., 1. 1930.

Frauenpoliz., Helene Arms, D. Wohlf., 1.
1930.

Mädchcnschutj u. Mädchenhand, Elis. Denis, 
Mäddiensdiutj, 7/8. 1930.

Nadi 30jähr. Arb. an gefährd. Kind., LucTw. 
Beck, BI. f. Wohlfahrtspfl., 4. 1930.

Riditlin. z. vorbeug. Jugcndsdiutj, Monatsbl. 
d. Städt. W.- u. Ges.-A. Düsseldorf, 5. 
1930.

Statist, u. Kartoth. d. Bahnhofsmiss., Mäd- 
diensdiutj, 7/8. 1930.

Von d. Bcttlcranst. z. Bewahrungshaus, Lan- 
desr. Dr. Szakowski, Soz. Praxis, 20. 1930.

Was ist d. Bahnhofsmiss. u. was will sie mit 
ein. Sdiulungskurs, Soz. Hilfe, Wien, 3/5. 
1930.

Zur Frage d. Kinderselbstmord., Jos. K. 
Friedjung, Ztsdir. f. Kinderforsdi., 4. 
1930.

Z. Frage d. Mädchenband., Mitt. d. Arbeits- 
gem. f. Volksgesund., 13. 1930.

Ausland
Mäd'diensdiuftsorgc in Holland, Elis. Winkel, 

Mäddicnsdiug, 7/8. 1930.

Kriegsbeschädigten- und Kriegs- 
hinterbliebenenffirsorge

Anwend. d. Schwerbesdiädigtenges. auf Dia- 
konissenmütterhäus., Ges.-Fürs., 3/4. 1930.

D. Umfang d. Kriegsopferversorg., D. Wohl
fahrtspfl. in d. Rhcinprov., 9. 1930.

für d. versieh. Kb., 
Oberrcg.-Rat Dr. Bültmann, Korrespon- 

Reichsb. d. Kb., Kt. u. Kh., 5.

Ner-

D. Bedeut, d. Aussteuer. 
•rcg.-R 

denzbl. d.
1930.

D. Kriegsdienstbeschädigungsfrage h. Ner
venkrank., Korrespondenzbl. d. Reichs!)
' Kt. u. Kh., 5. 1930.

L d. Kb. und Kh. be
d. Kb 

D. Vertret. , beim Reidisarb.-
Min., Versorg.-Fürs., 10. 1930.

Fünf Jahre Bayer. Kriegsblindencrh.-Hcim 
Söcking, Rcdin.-Rat Merkte, Bayer. Für- 
sorgcbl., 6. 1930.

Gewähr, d. Zusaßr. an arbeitslose schwer- 
besdi. ehern. Heeresangchör., der. Ver- 
sorg.-Anspr. nicht auf ein. Kriegsdienst
beschädig. beruhen, D. hirnverletjte Krieg.,
5. 1930.

Prakt. Winke für Kb. u. Hinterblieb, bei d. 
Geltendmadiung ihr. Versorgungsanspr., 
Oberreg.-Rat Laube, Jurist. Wodicnsdi., 
22. 1930.

Vor einer Verbesserung d. Hinterblicb.-Ver- 
sorg. durdi d. Rcditsprediung? Max Dör- 
sdicl, Korrespondenzbl. d. Rcichsb. d. Kb., 
Kt. u. Kh., 5. 1930.

Zahl, aus d. Versorgungsetat d. Kriegsopfer, 
D. Rcichsvcrb., 6. 1930.

Zehn Jahre RVG., Min.-Rat Grießmeyer, D. 
Wohlfahrtspfl. in d. Rheinprov., 10. 1930. 
Versorg.-Fürs., 10. 1930.

Zehn Jahre RVG., Ant. Gersdicnsteiner, 
Dt. Ztsdir. f. Wohlf., 2. 1930.

Wohnungswesen
Allgemeines
Arbeitslöhne u. Neubaumict., Wohnungs- 

wirtsdi., 10. 1930.
Aus d. Prax. d. Wohnungsverwalt, in ge- 

meinn. Bauvereinig., H. Grothe, Rhein. 
Bl. f. Wohnungswes. u. Baubcr., 4. 1930. 

D. städt. Grundbes., Prof. Dr. Wolff, D. 
Arbeitgeb., 9. 1930.

D. ungescßl. Frciflädicnpolit. d. Städte u.
Gern., Sdiwnrßsche Vakanz.-Ztg., 21. 1930. 

KIcinhaus od. Ilodihaus? Wohnungswirtsdi., 
7. 1930.
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üffentl. Bodenpolit. geg. Bodcnspekul.,
D. Arb., 5. 1930.

Um d. Zuk. d. Dt. Städtebaues, Stadtbaur. 
Dr. Mart. Wagner, Wohnungswirtsch., 10. 
1930.

Vom 33. Dt. Bodenreformtag, Bodenreform, 
18. 1930.

Wie muß d. polizeil. zugewics. Unterkunft 
für Obdachlose besch. sein? Gutzeit, D. 
Landgcm., 8. 1930.

Wohnungsbestand, Wohnungsbed. u. Woh- 
nungsb. in Pr., Dr. Scheidt, Westf. Woh- 
nungsbl., 9. 1930.

Wohnungswirtsch. u. Wohnungspolit., Staats1- 
min. Dr. Hirtsiefer, Mitt. d. Reichsfrauen- 
beir. d. Dt. Zentrumspart., 3/4. 1930.

Wohnungsverhältnisse
D. Probl. d. Elcndswohn., Dr. Bellmann, 

Sachs. Gemeindcbeamtenztg., 10. 1930.
D. Wohndichte in d. Stadt Hamburg im 

Vcrgl. zu and. dt. Großstadt., Aus Ham
burgs Vcrw. u. Wirtsch., 2. 1930.

Wohnungsbau
Arbeitsm, und Wohnungsb., Oberrcg.-Rat Dr. 

v. Funcke, Rhein. Bl. f. Wobnungswc6. u. 
Bauber., 4. 1930.

Bautätigk. u. Wohnungserstell, in Bin. 1929, 
jVfittcil. d. Stat. Amts d. Stadt Bin., 13.
1930.

D. Städtcbaugescgentw. u. d. Bin. Städteb., 
Wohnungswirtsch., 7. 1930.

D. Bautätigk. in Köln im Kalenderjahr 1929, 
Monatsber. d. Stat. u. Wählamtes d. Stadt 
Köln, März 1930.

Wohnungsfinanzierung
Arbeitgeberdarleh. u. Zinszuschüsse z. Neu

bauwohn. f. Beamte, Angest. u. Arb. d. 
bad. Staats, Bcamten-Gew., 11. 1930.

D. Fließen d. Gcldquell. f. d. Wohnungsbau, 
Dir. Wagner, Dt. Selbstverw., 8. 1930. 

Denkschr. üb. d. Verteil, d. f. d. Wohnungsb. 
bestimmten Hauszinsstcucrmitt. in Pr., 
Westf. Wohnungsbl., 9. 1930.

D. Finanzier, d. Wohnungsb. mit Mitt. d. 
Gebäudesondersteuer in d. Jahr. 1930 und
1931, D. Gern., 5. 1930.

D. Hauszinssteuer f. Lehrerdienstwohn., F.
Finke, D. Landgem., 9. 1930.

D. Hypothekenbanken im Wohnungsbau, 
Dr. Ferd. Falk, Wohnungswirtsch., 10. 1930. 

D. Wohnungsbaufinanzier. in d. Auffassung 
staatl. Stellen, Westf. Wohnungsbl., 9. 
1930.

Einig, z. Prohlcmat. d. Bauspar., v. Grüner, 
Westf. Wohnungsbl., 9. 1930.

Ernste Frag, für d. minderbemittelt. Bau
spar., Soz. Bauwirtsch., i9- 1930. 

Hauszinssteuer u. Miethöhe, Min.-Rat Dr.
Wölz, Gemeinnützig. Wohnungsb., 5. 1930. 

Stellungnahme d. Reichswirtschaftsrat. zur 
Finanzier, d. Wohnungsbaues für 1930, 
D. Wirtsch., 9. 1930.

Siedlungswesen
D. Bergmanns - Siedlungsgcs., Oberreg.-Rat 

Wern. Meier, Reidisarbcitsbl., 10. 1930. 
Grundsägl. z. Siedlungsbau, Dr. Friß Blöde, 

Zentrulbl. d. Bauverw., 17. 1930.
10 Jahre Rcidisbeimstättenges., Dr. Armin 

Graebcrt, D. Reidisstädtcb., 9. 1930.
Zehn Jahre Reichssiedl., Dr. Osk. Aust, D. 

Kolonialfreund, 5. 1930.

Wohnungspflege
Altes und neues Wolm., Dr. Franz Musil, 

D. Wohn., 2. 1930.
D. Bedeut, bildnerisdi. Sdimuckes an Woh

llaut., Wohnungswirtsdi., 7. 1930.
D. Klcinwobnungsausstatt. u. ihre Beein

flussung i. Bauver., C. Herold, Rhein. Bl. 
f. Wohnungswes. u. Bauber., 4. 1930. 

Durchführ. d. Wohnungshyg., Oberreg.-Rat 
Dr. Dr. Rusdi, Bl. f. Woblfahrtspfl., 5. 
1930.

Wohnungsaufs. u. Wohnungspfl., Wohnungs
wirtsdi., 7. 1930.

Wohnungsaufs. u. Wohnungspfl., eine drin
gende Fordcr. d. Zeit, Bürgerm. a. D. 
Sdiwan, Westf. Wohnungsbl., 6. 1930. 

Wohnungsfürs. für Tuberkulöse, Med.-Rat 
Dr. Denker, Nadiriditcnbl. d. Dt. Rot. 
Kreuz., 10. 1930.

Wohnungskult, in Not, D. Zwicspr., 17. 1930.

Wohnungszwangswirtschaft.
D. Stand d. Wohnungszwangswirtsdi. in 

Thür., Dr. Rudolph, Thür. Komm. Rund
schau, 2. 1930.

D. rcchtl. Grundlag. d. Wohnungszwangswirt- 
sdiaft in Bayern, Dr. Stümper, Bayer. Ver- 
waltungsbl., 7. 1930.

Ausland
D. Wohnungscl. in Rußland, Dr. Karl Brodt- 

sdimidt, Wohnungswirtsch., 10. 1930. 
Wohnungsverhältn. u. Mietpreincntwickl. in 

d. größer. Schweiz. Stadt., Dir. Ehrlcr, D. 
Städtet., 5. 1930.

Betriebswohlfahrtspflege
Aus d. Gesdiidite d. dt. Unternehmers, Dr.

Herb. Stegemann, D. Arbeitgeb., 9. 1930. 
D. Arbeitssitj, D. Arb., 5. 1930.
D. Einfluß d. Flicßarh. auf d. Gcsundh. d. 

amerikan. Arb., Dr. Maycr-Daxlandcn, Dt. 
Kk., 20. 1930.

D. Pfl. d. Lcibesüb. bei d. Dt. Rcidispost, 
Min.-Rat Rauchorst, Ardi. f. Post- u. Tele
graphie, 3. 1930.

D. Tätigk. d. psydiotcdm. Versudisstelle d.
Dinta, Dinta Arbeitssdiul., 2. 1930. 

Erhöhung d. Reidiszusdi. f. d. Krupp-Pensio
näre durch d. RAM., D. Dt. Mctallarh., 
20. 1930.

Erst techn. Vollkommenheit, dann Psydio-
logic, D. O.-S. Ztg., 72. 1930.



Fabrikspeis., Dr. Rolf Kempfe, D. Arbeit
geber, 9. 1930.

Fakt. Mensch — Sektor Arbeitnehm., D. techn. 
Akadcmik., 5. 1930.

Modernes Arb., Hugo Meinl, Veröffentl. d. 
AWT., 10. 1930.

Planmäßige Pcrsonalpolit. in Betrieb., Dr.
Riedel, Dinta Arbeitsschul., 2. 1930. 

Richtlin. üb. d. Abgrenz, d. Wcrksfürs. u. d. 
kommun. Wohlfahrtspfl., Bl. d. Dt. Rot. 
Kreuz., 5. 1930.

Soz. Betriebsart)., Ilse Ganzert, Neue Bl. f.
d. Sozialismus, 5. 1930.

Soz. Betriebsart 11, Ed. Hcimann, Neue Bl.
f. d. Sozialismus, 5. 1930.

Technik — Mensch — Maschine, Soz Bau- 
wirtsdi., 10. 1930.

The Approuch of the English Christian So
cial Council to the Probl. of Industry, 
Spencer/Dcmant, Stockholm, 2. 1930.

Wanderungs wesen

Zur Organis. u. Prax. d. Auswandererberat, 
im Dt. Reich, Dr. Willi. Luig, Soz. Prax., 
19. 1930.

Strafgefangenen- und Entlassenen- 
fürsorge

Ärztl. Frag. i. Entw. d. Rcidisstrefgesetjbudi., 
Jurist. Wochcnschr., 22. 1930.

D. Kirchenraum tl. Landesslrafanst. in Wol- 
fcnbüttel, Dr. Böse, Bl. f. Gefüngnisk., 1. 
1930.

D. Gerichtshilfeurb. d. AW. Frankfurt a. M., 
Dr. Lilli Nölting, Arb.-Wohlf., 10. 1930.

D. Mctliod. d. Gefängnisfürs. Dr. Reps, BI. 
f. Gefüngnisk., 1. 1930.

Lebenshaltung
Breslauer Ilaushaltspl. 1930, Brest. Gcm.-Bl., 

18. 1930.
D. Haush. d. Äugest., Jan Markwart, Ma- 

tcriulhl. f. Wirtsch.- u. Sozialpolit., 5. 1930.
D. Haush. d. Beamt., Bcamt.-Gcw., 11. 1930.
D. Mengenverbrauch je Vollpers. i. Beamten- 

haush., Allg. Dt. Beamtcnztg., 49. 1930.
D. Entwidd. d. Familienlohnsystcms in d. 

lctjt. Jahr., Internat. Rundsdi. d. Arb., 
Genf, 5. 1930.

Eine amtl. Haushaltsstatist., Soz. Prax., 11. 
1930.

Einkommen u. Lebenshalt. d. Festbezahlt., 
Sädis. Gcmcindcbeamt.-Ztg., 9. 1930.

Hauptcrgebn. d. amtl. Lohnerheb, i. Bau- 
gewerb., Rcidisarhcitsblatt, 13. 1930.

Hauptcrgebn. d. am.l. Lobnerhcb. i. Budi- 
druckgew., Wirtsdi. u. Stat., 8. 1930.

Höhe u. Sdiidit. d. Einkommens d. Lohn- 
steuerpflichtig. in d. Stadt Hamburg im 
Vergleich zu ander. Großstadt. 1926, Aus 
Hamburgs Verw. u. Wirtsch., 3. 1930.

Internat. Vergleich d. Reallöhne in einig. 
Stadt., Internat. Rundsdi. d. Arb., Genf, 5. 
1930.

Soz. Auf- u. Abstieg im dt. Volk, Ztsdir. f.
Bayer. Stat. Landesamts, 1/2. 1930.

Von d. wirkl. Lohnhöhe, Landwohlf., 4. 1930. 
Was verdien, d. Angest.? Materialbl. f. Wirt- 

sdiafts- u. Sozialpolit., 5. 1930.
Weitere Ergehn, d. amtl. Erheb, v. Wirt- 

sdiaftsredinung. v. J. 1927/28, Wirtsdi. u. 
Stat., 8. 1930.

Wie auskommen? Dt. Handels-W., 10. 1930.

Sozialpolitik (Allgemeines)
Bilanz d. internat. Sozialpolit., Pressemitteil.

d. Internat. Arbeitsamts Genf, 10. 1930. 
Dt. Wirtschaftsn., ihre Urs. u. Abhilfe, Dir 

Dr. Prcußler, D. Arbeitgeb., 10. 1930.
D. Sozialpolit. als Weg z. Sozialism., Prof.

Dr. Pribram, Soz. Prax., 11. 1930.
D. Sozialpolit. im Rahmen d. dt. Gesamtpolit., 

Soz. Prax., 19. 1930.
Ein Wirtsdi.- u. Sozialprogr. d. Sdiweiz. Ka- 

thol., Hackhofcr, Soz. Rev., 5. 1930. 
Immer rückwärts, Hugo Bergmann, Material

bl. f. Wirtsdi.- u. Sozialpolit., 5. 1930. 
Ind., Gew. u. Handw. auf d. Lande, Prof. 

Rob. Mielkc, Landwohlf., 4. 1930.
Mielke, Landwohlf., 4. 1930.

Kolonialpolit. Forderung., Dr. Külz, D. Ko
lonialfreund, 5. 1930.

Sozialpolit. u. Völkerversöhn., Alb. Thomas, 
Magdeburg. Amtsbl., 14. 1930.

Stegcrwald üb. Sozialpolit., Pr. Gem.-Ztg., 
14. 1930.

Thomistisdie Wirtsdi.- u. Soziallehr., Prof.
Sdiilling, Soz. Revue, 5. 1930.

Wirtsdiaftl. u. soz. Probl. d. Saarrückglieder., 
Dr. Ilans-Siegfr. Weber, Zcntralbl. d. 
diristl. Gewerksch. Dt., 9. 1930. 

Wirtschaftsdepress., Arhcitslosigk. u. öffentl. 
Verwalt., D. Dt. Metallarb., 18 1930.

Arbeitsffirsorge
Allgemeines
Arbcitsfürs. als Gebot d. Stunde, Dr. Egb. 

Bauinann, Wohlfahrtsnadir. d. Stadt Al
tona, 6/7. 1930.

Arbeitsfürs. in Fürstenwalde. Stadtr. Max 
Martin, Arbeiterwohlf., 10. 1930.

D. Not d. arbeitslos. Jug., D. Zwiespr., 20. 
1930.

Üb. d. Bcrufswedis. d. Landarb., Dr. Moeller, 
Arb. u. Ber., 8. 1930.

Wieviel junge Angest. gibt es innerhalb d. 
werktät. Jug.? Jug. u. Ber., 4. 1930.

Berufsausbildung, Berufsberatung, Lehr
stellenvermittlung

Abiturienten- Berat., Dr. Ackermann, Arb. u. 
Beruf, 8. 1930.

Berufsbcr. als öffentl. Aufg., D. fr. Gern. 
9. 1930.
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Beruf snot und Berufsaussich., Jiid. Wohl- 
fahrtspfl. u. Sozialpolit., 5. 1930. 

Berufssdiul. — Ges.-Amt — Jug.-Amt, Dr.
Ilse Szagunn, ADLV., 15. 1930.

D. Berufsausbildungsges., D. Zwiespr., 10. 
1930.

D. Berufssdiulwes., Ernst Nilges, D. Behörd.- 
Angest., 5. 1930.

D. Lehrlingsmangel d. Zuk., D. Berufsgenos
senschaften, 10. 1930.

D. Berufsherat. a. d. höher. Lehranst., Dr.
Edith Hinze, Arb. u. Ber., 8. 1930.

D. Beschul, d. Ungelernt., Wilh. Fender, 
Lehrlingssch., 5. 1930.

D. Entw. ein. Berufshild.-Ges., Dr. Thiel, 
Kommun. Echo, 16. 1930.

D. Entw. ein. Berufsausbild.-Gcs., Dr. Isah.
Bacher, Jugendrett., 1. 1930.

D. jiid. Berufsbcratungsstelle Bin. im Jahre
1929, Jiid. Wohlfahrtspfl. u. Sozialpolit., 
5. 1930.

D. künstlcr. Berufswünsche d. Jugcndl., Olly 
Schwarz, Arh. u. Ber., 9. 1930.

Eine Dcnksdir. z. Berufsaushild.-Gcs., D. 
Zwiespr., 10. 1930.

Ein neuer Weg in d. Aushild. d. wcihl. Jug., 
Nachriditcnhl. d. Dt. Rot. Kreuz., 9. 1930. 

Einricht, v. Kreis- od. Amts-Berufssdiul., 
Breidenstein, Pr. Gem.-Ztg., 14. 1930. 

Einridit. u. Verw. d. ländl. Forthildungs- 
sdiule, Landr. Friedridis, Ztsdir. f. Selbst- 
verw., 10. 1930.

Fürsorgereditl. Erstattungsfähigk. v. Berufs- 
aushildungskosten, Ztsdir. f. Selhstvcrw., 
10. 1930.

Grenz, d. sittl. Einsicht u. d. Charakterfestigk. 
hei d. Jugendl. d. Berufssdiule u. pädagog. 
Folgerung., Ernst Nötyold, Ber. u. Schul., 
16. 1930.

Grundsätjl. z. hauswirtsdiaftl. Lehre, Margrit 
Klüssendorf, Arh. u. Ber., 8. 1930.

Novelle z. Berufsaushild.-Gcs.. Zahnarzt!. 
Mitt., 19. 1930.

Stützpunkt und Nebenstell. i. d. Bcrufshcr., 
Konr. Goldmann, D. Behördl. Äugest., 5.
1930.

Überblick üb. d. berufl. Bildungswes. i. d. 
Landwirtsdi. u. d. ihr verwandt. Ber., Dr. 
Bernli. Ehmke, Reidisarheitshl.. 13. 1930. 

Üb. d. volkswirtsdiaft 1. Bedeut, d. Berediti- 
gungswes., Otto Uhlig, Jug. u. Ber., 4. 1930. 

Um d. Berufsaushild.-Gcs., Jug. u. Ber.. 4. 
1930.

Vom kommend. Berufsaushild.-Ges., Dr. Osk.
Midiei, Ztsdir. f. Krüppclfürs.. 5/6. 1930. 

Wirtsdiaftssituation d. dt. Jud. u. Berufsprohl. 
d. Jug., A. Adler-Rudel, Jüd. Wohlfahrtspfl. 
u. Sozialpolit., 5. 1930.

Arbeitsvermittlung
D. jüd. Arhcitsnadiweis in Breslau, Jüd.

Wohlfahrtspfl. u. Sozialpolit., 5. 1930.
D. Aush. d. Arhcitsvcrmittl. für d. Gast- u. 

Sdiankwirtsdiaftsgew., Mitteilungsbl. d. 
Landesarbeitsamts Bayern, 4. 1930.

Staats- u. kulturpolit. Hintergründe d. dt. 
Arbeitsmarkt., Dr. Sdiürholz, Arb. u. Ber., 
9. 1930.

Arbeitsschutz
Alt. Angest. u. Arbeitgeb., Materialbl. für 

Wirtsch.- u. Sozialpolit., 5. 1930.
D. Entw. ein. Ges. üb. d. Beschäftig, im Haus

halt und seine Ausgcstalt. im Reich, Min.- 
Dir. Coßmann, Soz. Prax., 15. 1930.

D. Tätigk. d. dt. Gewerhcaufsiditsbeamt. auf 
d. Geb. d. Unfallverhüt., Chronik d. Unfall- 
verliüt., 2. 1930.

D. Vcrfahrcnsgrundsätje d. Arbeitsgerichts- 
ges. in d. Prax., Min.-Rat Rieh. Joachim, 
Reidisarheitshl., 13. 1930.

Kommun, gewerbehyg. Beratungssteil., Lan- 
dcsgcwerbcarzt Dr. Teleky, Ztsdir. f. Ges.- 
Vcrw. u. Ges.-Fürs., 9. 1930.

Wann cndl. wird d. stellungslos, alt. Angest. 
geholf.? Gew. Pressedienst, 37. 1930.

Selbsthilfe
D. Bundessdiule, Gewerksdi.-Ztg., 19. 1930.
D. erste Ferienheim uns. Verb. z. Neuenahr, 

D. Dt. Metallarb., 19. 1930.

Ausland
XI. Tag, f. Berufsberat, d. Zentralstelle f. 

weibl. Berufsberat. Wien, Arb. u. Ber., 8. 
1930.

Arbeitslosenversicherung
Allgemeines
Anredin. v. Abfindung., Entschädig, u. dgl. 

auf d. AIU., Reditsanw. Dr. Otto Stricke, 
D. A1V., 3. 1930.

Arbeitslosenprobl. u. Lohnpolit., D. Dt. Me
tallarb., 20. 1930.

AlV.-Haushalt u. Sanierungsges., F. Bch- 
ringer, D. Kaufm. i. Wirtsdi. u. Recht, 5. 
1930.

A1V. u. Zuzug in d. Großstädte, Dr. Herb. 
Wergo, Gern. u. Arb., 7. 1930.

Arbeitsmarkt u. AIV., Pr. Gem.-Ztg., 14. 
1930.

D. Ref. d. AIV. durch d. Nov. v. 12. 10. 1929, 
Dr. Sdiumann, Sdiwartjsdie Vakanzcn- 
Ztg., 18. 1930.

D. Weltprobl. d. Arbcitslosigk., Werksztg. d. 
österr. Alpincn-Montangcs., 9. 1930.

D. baycr. Arbeitsmarkt u. d. Reidisanst. f. 
Arbeitsvermitfl. u. AIV. in Bayern, Ztsdir. 
d. Bayer. Stat. Landesamts, 1/2. 1930.

D. Iiaush. d. Reidisanst. f. d. Rcdinungsj. 
1930, Reg.-Rat Dr. Dr. Ilcrrnstadt, Arb. 
u. Ber., 8. 1930.

D. Ring, um d. Eindämm. d. Arbcitslosigk. II, 
D. Dt. Metallarb., 21. 1930.

D. Arbcitslosigk. in d. Ietjt. 30 Jahr.. D. Dt. 
Metallarb., 19. 1930.

D. aus Mitteln d. wertsdiafFend. Arbeits- 
losenfürs. erridit. Landarb.-Wohn., Pr. 
Gem.-Ztg., 14. 1930.
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D. Entwickl. d. Arbeit6losigk. im Rheinl., 
H. Pagel, D. Wohlfahrtspfl. i. d. Rhein- 
prov., 9. 1930.

D. Mitarb. d. Frau bei d. Durchführ. d. Ges. 
üb. Arbeitsvermittl. u. A1V., Dr. Ferd. 
Homann, D. Christi. Frau, 4. 1930.

D. Notstandsarb. in Köln, Dr. Mewes, D. 
AlV., 4. 1930.

D. Versicherungsprinz, in d. AlV., Dr. H.
Simon, D. AlV., 3. 1930.

D. Würfe! rollen. (Um d. Zuk. d. AlV.), 
Zcntralbl. d. christl. Gew. Dt., 10. 1930. 

3 Mill. Erwerbslose bis 1940, Dr. Potthoff, 
D. AlV., 4. 1930.

Ergehn, d. Erheb, i. d. AlV. u. i. d. Sondcr- 
ftirs. bei berufsübl. Arbeitslosigk. v. 15. 3.
1929, Reichsarbeitsbl., 14. 1930. 
Reichsarbeitsmarkt-Anz., 14. 1930.

Gründe d. Arbeitslosigk. im Wint. 1929/30 
in Bayern, Mitteilungsbl. d. Landesarbeits
amts Bayern, 4. 1930.

Kampf um d. AlV., Gcw.-Ztg., 21. 1930. 
Massenbehandl. od. Individualfürs. i. d. Ar

beitslosenhilfe, Dr. Marx, D. AlV., 4.
1930.
Gern. u. Arb., 7. 1930.

Maßnahm. geg. langfristig. Arbeitslosigk., 
Dr. Margaretha, Arb. u. Bcr., 9. 1930. 

Möglichk. u. Grenz, ein. Ref. d. Arbeits- 
losenunterstütj., Geh. Reg.-Rat Dr. Syrup, 
D. AlV., 3. 1930.

Notstandsarb. i. klein, u. mittler. Stadt, i. d. 
Rechnungsjahr. 1927—1929, Dr. Paul
Zieger, D. AlV., 3. 1930.

Vorbeug. Arbeitslosenfürs., Frdr. Christians, 
Soz. Zuk., 9. 1930.

Was ist bei d. Durchführ, von Notstandsarb. 
zu beachten? Obcrinspekt. Burger, D. AlV., 
3. 1930.

2. Ber. d. Reichsanst. f. Arbcitsverm. u. AlV. 
f. d. Zeit v. 1. 1. 1929 bis z. 31. 12. 1929, 
Reichsarbeitsbl., 12. 1930.

Wohlfahrtserwerbslose und Pflichtarbeit
Arheitsl. - Lied., Annel. Dieffenbach, D. 

Neue Weg, 10. 1930.
Ausdehn. d. Krisenfürs., Wilh. Schickenberg, 

Wohlf.-Woche, Hann., 20. 1930.
D. Schicksal d. Wohlfahrtserwcrbslos., W. H.

Bergner, Arb.-Wohlf., 9. 1930.
D. Wohlfahrtserwcrbslos., Stadtr. Dr. Michel, 

Arb.-Wohlf., 10. 1930.
D. Fürsorgearb., Gern. u. Arb. i. d. Recht

sprech., 1. 1930.
D. gcmcindl. Erwerbslosenfürs. i. d. dt. Groß

stadt. i. d. Jahr. 1927—1929, Dr. Memels
dorff, D. Städtet., 5. 1930.

D. Rcchtsstell. d. Wohlfahrtsarbeitsl. i. d. 
Arbeits fürs., Knöpke, Ztschr. f. Selbst- 
verw., 9. 1930.

D. Wohlfahrtscrwerbsl. i. klein, u. mittl. 
Stadt, am 31. 3. 1930, D. Reichsstädte!)., 9. 
1930.

Gemeindl. Fürs. f. Erwerbslose i. d. Stadt, 
mit üb. 25 000 Einw. mit insges. 24,6 Mill. 
Einw., Monatl. Schnelldienst d. Dt. Städtet. 
Jan./April 1930.

Gewerkschaft u. Berufsschul., Gewcrkschafts- 
ztg., 20. 1930.

Vereinbar, zw. d. Staat Hamburg u. d. Ar
beitsamt Hamburg üb. Arbeitsfürs., D. 
AlV., 4. 1930.

Wohlfahrtsarbeitslos, u. Arbeitsamt, Wilh.
Roitjsch, Arb. u. Ber., 8. 1930. 

Wohlfahrtserwerbslos, i. Zahl., Arb.-Wohlf.,
10. 1930.

Wohlfahrtserwerbslos, u. Arbeitsamt, Erwid. 
v. Dr. Herb. Wergo, Arb. u. Ber., 9. 1930.

Besondere Gruppen.
AlV. und Kk., Dt. Kk., 19. 1930.
D. Streit um § 123 AVAVG. Das Verbleib, 

d. Arbeitslos, i. d. Ersatjk., H. Bergmann, 
D. Ersatjk., 5. 1930.

Hat d. ausgesteuerte Arbeitslose Anspruch 
auf Krankeng.? Franz Rud. Bispinck, D. 
Dt. Innungskk., 10. 1930.

Richtlin. für d. Entschädig, an Gern, für d. 
Heranzich. z. Aufg. d. AlV., Pr. Gem.- 
Ztg., 14. 1930.

Wanderscheine f. Arheitsl., D. Arbeitsmarkt 
in Sachs., 21. 1930.

Was ist bei d. Durchführ. v. Notstandsarb. 
zu beacht.? Burger, D. AlV., 4. 1930.

Fortbildung
Erwerbsloscnfreizcit., ihre Bedeut, und er- 

zieher. Aufgab., Otto Oertel, Bl. f. Wohl
fahrtspfl., 4. . 1930.

Kurse f. Erwerbsl., Reg.-Rat Plenge, Wohlf.- 
Woche, Hann., 19. 1930.

Ausland
Arbeitslosenfürs., Dr. Rob. Wiener, Arb.- 

Fürs., Brünn, 9. 1930.
Betriebt. Zuschußunterstüg. b. Aibeitslosigk. 

in Großbritannien, II, Internut. Rundsch. 
d. Arb., Genf, 5. 1930.

Maßnahm. z. Bek. d. Arbeitslosigk. i. österr., 
Arb. u. Ber., 9. 1930.

Gesundheitsfürsorge (Allgemeines)
Ausblick auf d. Internat. Hyg.-Ausstell. in 

Drcsd. 1930, Min.-Rat Prof. Dr. Taute, 
Dt. Ztschr. f. Wolilf., 2. 1930.

D. Fürsorgedienst in Krankenh., Dienst am 
Leben, 7. 1930.

D. Weg zur Volksgesundh., Dr. Jul. Moses, 
Allg. Dt. Beamtenztg., 57. 1930.

D. Bedeut, d. Hygiene f. d. Wohlfahrtspfl., 
Dr. Ad. Thiele, Bl. f. Wohlfahrtspfl., 5. 
1930.

D. Entstehung d. Dt. Hygien. Mus., Dr. Sci- 
ring. Bl. f. Wohlfahrtspfl., 5. 1930.

D. Heilanstalt, in Bayern 1928, Ztschr. d. 
Bayer. Stat. Landesamts. 1/2. 1930.
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D. hygien. Volksbelehr, im Wandel d. Zeit., 
Dr. Helm. Liesegang, D. Ersatjk., 5. 1930.

D. Internat. Hyg.-Ausstell. Dresden 1930, 
Dr. Marta Fraenkel, Monatsscfar. Dt. Ärz
tinnen, 5. 1930.

D. Mediz. Gesetjgeb., Geh. Med.-Rat Dr. Sol- 
brig, Soz. Mediz., 5. 1930.

D. Sonderschau „D. Krankenh.“ und ihre Be
deut. £. d. Koramunalverb., Dr. Marta 
Fraenkel, BI. f. Wohlfahrtspfl., 5. 1930.

D. städt. Gesundheitsfürs. auf d. Hyg.-Aus
stell., Dr. Freund, BI. f. Wohlfahrtspfl., 5. 
1930.

Einst und jetjt, Bl. f. Volksgesundheitspfl., 
5. 1930.

Formen gcsundheitl. Volkshelehr., Bl. d. Dt. 
Rot. Kreuz., 5. 1930.

Gesundheitswes. u. Krankenfürs., F. Lesser, 
Dt. med. Wschr., 1. 1930.

Gewerksch. u. Hyg., Dr. Meyer-Brodnitj, Bl. 
f. Wohlfahrtspfl., 5. 1930.

Gibt es eine Geschichte d. Hyg.? Dr. Otto 
Neustätter, BI. f. Volksgesundheitspfl., 5. 
1930.

Grundsägl. üb. d. Ausführungsbestimm, z. 
neuen Lebensmittelges., Geh. Reg.-Rat Dr. 
Kerp, Reichsgesundheitshl., 21. 1930.

Hyg. u. ländl. Wohlfahrtspfl., Bezirksmed.- 
Rat Dr. Joh. Schwenke, Bl. f. Wohlfahrts
pflege, 5. 1930.

Internat. Hyg.-Ausstell. Dresden 1930, Dt. 
Kk., 21. 1930.

Internat. Hyg.-Ausstell. 1930 in Dresden, 
Reichsarbeitsbl., 14. 1930.

Kassenärztl. Psychotherapie, Dr. Siegfr. 
Bernfeld, Dr. Sozialist. Arzt, 2. 1930.

Körperpfl., Dr. Rud. Neubert, Bl. f. Volks
gesundheitspfl., 5. 1930.

Leibesübung, u. Hyg., >Dr. Rud. Neubert, Bl. 
f. Wohlfahrtspfl., 5. 1930.

Persönl. Erinnerung, an d. Werd. d. Dt. Hyg.- 
Mus., Geh. Reg.-Rat Dr. Weber, Bl. f. 
Wohlfahrtspfl., 5. 1930.

Üb. d. Intensivierung d. Diaheteshehandl., 
L. R. Grote, Gcs.-Fürs., 3/4. 1930.

Übersicht üb. d. wichtig. Gesundheitsges. im 
Dt. Reich und i. d. Lind. f. d. Jahr 1929, 
O. Solhrig, Ztschr. f. Gesundheitsverw. u. 
Gesundheitsfürs., 7. 1930.

Virdiow üb. d. Kurpfuschereiprohl., D. 
Kassenarzt, 18/19. 1930.

War. muß sich d. Arzt gcwerksdiaftl. organi
sieren? Paul Levy, D: Sozialist. Arzt, 2. 
1930.

Wesen u. ßegriffshestimm. d. soz. Mediz., 
Soz. Mediz., 5. 1930.

Wie Amerikaner Gesundheitsfürs. treib., 
Prof. Dr. Adam, Dt. Korrespond. f. Ge
sundheitswes. u. Sozialvers., 10. 1930.

Z. Probl. d. Zahnkaries u. ihr. Verhüt., Dr. 
Wilh. Keßler, Ztsdir. f. Schulgesundheits
pflege, 10. 1930.

Zur gegenwärt. Lage d. Arztfrag., F. Okraß, 
Dt. Kk., 19. 1930.

Ausland
Eindrücke ein. Ärztereise nach Rußland, 

Stadtmed.-Dir. Dr. Rosenhaupzt, Soz. 
Mediz., 5. 1930.

Mütter- and Säuglingsfürsorge
D. Fest d. Mutt., Soz. Revue, 5. 1930.
D. Höhe d. Wochengeld, f. arbeitslos. 

Sdiwang. bzw. Wöchner., Wittkämper, Dt. 
Kk., 18. 1930.

Gefährd, d. Familienwodienhilf. durdi d. Etat 
d. Rcichsrcg. Brüning, Arbeiterwohlf., 10. 
1930.

Kann d. unchcl. Mutter d. durch ein Fehlgeh. 
erlitten. Schad. geg. d. Schwäng. i. Rahm, 
d. § 1715 BGB. geltend machen? Dr. 
Carstens, Jurist. Wochenschr., 22. 1930. 

Mütterschule, Soz. Revue, 5. 1930.
Probl. d. Fürs. f. Mutter und Kind, Ges.- 

Fürs., 3/4. 1930.
Üb. Ernähruugsfr. i. d. Säugl.- u. Kleinkind.- 

Fürs. unt. bes. Berücksicht, d. Kasseler 
Einrichtung., Dr. Benzing, Ztsdir. f. Ges.- 
Verw. und Ges.-Fürs., 9. 1930.

Jugendgesundheitsfürsorge
Ärztl. Merkhl. üb. Kinderheilfürs., Bayer. 

Fürsorgehl., 6. 1930.
Ber. üb. d. Stand u. d. Organ, d. Schul- 

zahnpfl. im Kreise Bitburg, Dr. Küpper, 
Zahnärztl. Mitt., 20. 1930.

D. Schulgesundheitsturnen, Stadtarzt Dr. 
Carthaus, Monatsbl. d. Städt. W.- u. Ges.-A. 
Düsseldorf, 5. 1930.

D. Hyg. d. Schulkind., Dr. Bogusat, Dt.
Ztsdir. f. Krankenpfl. u. Ges.-Fürs., 5. 1930. 

Ein verhängnisvoll. Rückschritt in d. sdiul- 
ärztl. Versorg. Jugendl., D. Jungdt., 4. 
1930.

Laufende Finanzier, d. Kindergärt., Nadi- 
riditenbl. d. Dt. Rot. Kreuz., 9. 1930. 

Richtlin. für d. Betrieb v. Kinderkranken
häusern u. Krankenhausabt. für kranke 
Kind., D. Krankenhausarzt, 5. 1930. 

Sdiulärztl. Dienst u. Prophylaxe d. Infek- 
tionskrankh. d. Kindesalt., Mündi. med. 
Wschr., 1. 1930.

Sind Sdiulspeis. noch notwend. u. hcreditigt? 
Stadtmed.-Rat Dr. Sdiröder, Ztsdir. f. Ges.- 
Verw. u. Ges.-Fürs., 9. 1930.

Üh. Mithilfe d. Lehrersdi. heim weit. Aush. 
uns. Sdiulgesundheitspfl., D. Nadibarsdi.,
1. 1930.

Üh. Sdiulzahnbehandl., Arb.-Fürs., Brünn,
9. 1930.

Verbreit, d. endemisdien Kropfes unt. d. 
Schulkind, d. Sdiuljahr. 1928/29, in 39 
hayer. Verwaltungsbezirk., Ztsdir. d. 
Bayer. Stat. Landesamts, 1/2. 1930.
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Vergleich zw. d. Körperbeschaffenheitszensur 
nach Stephani und d. sportl. Leistungs- 
fähigk. bei Kieler Schulabgängern, Dr. 
Klose, Dr. Büsing, Ztschr. f. Gesundheits
verwalt. und Gesundheitsfürs., 7. 1930.

Was leisten d. dt. Bäder für d. Gesund, 
unser. Jug.? Dr. Krone, Ges. Jug., 9. 1930.

Wirtschaftl. Vorbeding, für eine Rationali
sierung d. anitl. Schulzahnpfl. im Freist. 
Sadis. nadi einheitl. Plan, Dr. Hopstein, 
Bl. f. Woblfahrtspfl., 4. 1930.

Wirtsdiaftl. Vorbedingung, f. ein. ration. Er
fassung d. Sdiuljug. durch zahnärztl. Vor
sorge, Dr. Hopstein, Ztsdir. f. Gesund- 
heitsverw. u. Gesundheitsfürs., 7. 1930.

Zalmsdiäd. am kindl. Gebiß u. Ernährungs
reform, Evamaric Blume, Ges. Jug., 9. 
1930.

Erholungsfürsorge
D. Landpflegeheim in Altona-Osdorf, Erz.- 

Dir. J. Juhl, Amtsbl. d. Stadt Altona, 20. 
1930.

D. Probl. d. Begleitpersonen, Ges. Jug., 9. 
1930.

D. Bestimm, üb. Fabrpreisermäßig. bei Ju
gendpfleger., Nadiriditenbl. d. Dt. Rot. 
Kreuz., 10. 1930.

D. Kinderentsendung im Jahre 1929, Ges. 
Jug., 10. 1930.

D. redite Verwend. d. Erholungszeit i. d. Er
ziehungsheim, Pfarrer Neumann, D. Wohl- 
fahrtspfl. i. d. Rhcinprov., 9. 1930.

Entscndefürs. u. verwandte Gebiete, Ober- 
reg.-Rat Dr. ßogusat, Ges. Jug., 9. 1930.

Erholungsfürs. d. Bin. Verb. d. Ev. Frauen
hilfe, Nadir.-Dienst d. Ev. Hauptwohl- 
fahrtsamtes Bin., 11/12. 1930.

Fcriencrholungsfürs. Lautawerk, Elfriede 
Maftner, Kinderh., 3. 1930.

Freizcithew. u. Jug., Dir. Gust. v. Mann, 
Jugendw., 5/6. 1930.

Freiz. f. erwerbstüt. Jungmüddi., 0. Moß- 
liamer, Jugendw., 5/6. 1930.

Kleinkindererholungspfl., Meta Grobe, Nadir.- 
Dienst d. Ev. Hauptwoblfuhrtsamtes Bin., 
11/12. 1930.

Müttererliol.-Fürs., Klara Sdiloßmann-Lön- 
nies, Dienst am Leb., 5/6. 1930.

Tarifbestiinmung. „Kiz“ u. Kinderkursbudi, 
Ges. Jug., 10. 1930.

Üb. d. Innenbetrieb in uns. Kurheim., Dr. 
Bause, Dt. Kk„ 21. 1930.

Üb. d. Ausw. d. Kind, für Solbadkur., Ober- 
med.-Rat Dr. Krcuser, Amtsbl. d. Vorst, 
d. LVA. Württ., 5. 1930.

übersidit über d. Jahr 1929, Ges. Jug., 10. 
1930.

Vorsdiläge für d. Organis. d. Kleinkinder- 
fürs., Nadiriditenbl. d. Dt. Rot. Kreuz., 9. 
1930.

Wie helfen wir unser. Industriejug.? Dr. 
Worringen, Ges. Jug., 9. 1930. D. Jugend- 
herberg., 5. 1930.

Geistes- und Gemütskranke
Grundlag. d. Gcistcsschwadienfürs., Stadt- 

sdiulr. A. Henzc, Ztsdir. f. Kinderforsch.. 
4. 1930.

Tbc.-Fürsorge
D. Tbc. d. schulentlass. Fürsorgezögl., Bl. d.

Dt. Rot. Kreuz., 5. 1930.
Entw. ein. Rcidisges. z. Bek. d. Tbc., Dr. 

Fricdr. Seil, Mitt. d. Vereins z. Bek. d. 
Sdiwindsudit in Chemnitj u. Umgeb., 5. 
1930.

Erfahr, mit Tbc.-Wohn., Dr. Wendenburg. 
D. Städtet., 5. 1930.

Fachärztl. Untersuch, bei Tbc., Oberreg.-Rat 
K. Mayer, Dt. Inv.-Vers., 5. 1930. 

Frühinfiltrat u. Fürsorgearb., Prof. Dr. H.
v. Hayek, D. Tbc., 5. 1930.

Heilstätte Fiditenhain b. Krefeld, D. Wohl- 
fahrtspfl. i. d. Rhcinprov., 9. 1930. 

Heilstätt. für Lungentbc. oder Tbc.-Heilstätt., 
Dr. Ad. Alsberg, Ztsdir. f. Krüppelfürs., 
5/6. 1930.

Was fordert d. mod. Bchandl. d. diirurg. 
Tbc. von Staat u. Klinik, Dr. Sdilaaff, Ges.- 
Fürs., 3/4. 1930.

Krebskrankenfürsorge
D. heutige Stand d. Krebsfrage, Dr. Willi.

Gracf, Dienst am Leb., 7. 1930.
D. Forder. ein. Arhcitsgem. f. Fürs. u. Be

händ!. d. Krebskrank., Dr. Brüsten, Dt. 
Kk., 21. 1930.

Hat d. Krebsstcrblidik. zugenomm.. Bl. d. 
Dt. Rot. Kreuz., 5. 1930.

Geschlechtskrankenfürsorge
Ärztl. Behandl. u. Berat. bei akut. 

Gonorrhöe? Dr. Otto Umnus, Mitt. d. Dt. 
Ges. z. Bek. d. Gesdileditskrankh., 4. 1930. 

Bahnhofsmiss. u. Gcsdileditsk., Ges.-Fürs.. 
3/4. 1930.

D. Beurteil, gonorrhöeverdäditig. Sdicidcn- 
kat. im Kindesalt., Dr. Claubcrg, Ztsdir. f. 
Gesundheitsverw. u. Gesundheitsfürs., 10. 
1930.

Dritte Zählung d. Gesdileditsk. (1929) in 
Magdeburg uadi Inkrafttret. d. Rcidigcs. 
z. Bek. d. Gcsdileditsk., Dr. Kagelmann. 
Ztsdir. f. Gesundheitsverw. u. Gesund
heitsfürs., 10. 1930.

Erfassung d. Gesdileditskrankh. i. Rahm. d. 
BGB.., Prof. Stümpkc, Mitt. d. Dt. Ges. 
z. Bek. d. Gesdileditskrankh., 4. 1930. 

Erwiderung auf: Durdiführ. d. Ges. z. Bek. 
d. Gcsdileditsk. in Bin., Stadtarzt Dr. 
Loewcnstein, Mitt. d. Dt. Ges. z. Bek. d. 
Gesdileditskrankh., 4. 1930.

Fürs. f. gcsdileditsk. Gefang., Dr. Riffel, Bl. 
f. Gefängnisk., 1. 1930.



Lues-Blutprobe als Regel - Untersuchung«- 
method. d. Gesundheitsfürs., Dr. Wenden
burg, Ztschr. f. Gesundheitsverw. u Ge
sundheitsfürs., 10. 1930.

Sollen Schutzmittel in Automat, verkauft 
werd.? D. Kassenarzt, 20/21. 1930.

Zur Frage d. Prophylaxe d. Syphilis durch 
d. Behandl., Mitt. d. Dt. Ges. z. Bek. d. 
Gcschlechtskrankh., 4. 1930.

Alkoholkrankenfürsorge
Alkoh. u. Kriminalit., Oberrichter Otto 

Lang, Abstinent. Sozial., 3. 1930.
Alkoh. u. Vererb., Prof. Dr. Fetsdier, Bl. f.

Volksgesundheitspfl., 5. 1930.
Anstaltsfürs. für Alkoholik. durch d. Rhein. 

Prov.-Verw., Landcsr. Dr. Szajkowski, D. 
Wohlfahrtspfl. i. d. Rbeinprov., 10. 1930. 

D. Gaststättenges., Mitt. d. Arbeitsgem. f.
Volksgesund., 14. 1930.

D. Gaststättenges., Hedw. Fudis, Mitt. d. 
Reidisfrauenheir. d. Dt. Zentrumspart., 3/4. 
1930.

D. Gaststättenges. v. 28. April 1930, Dr.
Lucy Liefmann, Soz. Prax., 19. 1930.

I). Gaststättenges. vor d. Reichstag, Dt.
Alkoholgegner, 5. 1930.

D. neue dt. Gaststättenges., D. Zwiespr., 19. 
1930.

D. Sdinnkstätt.-Gcs. angenomm., D. christl. 
Ahstin., 5. 1930.

D. Aufg. d. ev. Trinkcrfürs. i. Bin., Lic. 
Wiclandt, Nadir.-Dienst d. Ev. Hauptwohl
fahrtsumtes Bin., 11/12. 1930. 

Gaststättenges., Dt. Ztsdir. f. Wohlf., 2. 1930. 
Landesbierstcucr u. Notstandsunterstüft., 

österr. Gcin.-Ztg., 9. 1930. 
Sdiankstättengcs., Ges.-Fürs., 3a/4. 1930. 
Seel. Hintergründe d. Trunks., Dir. Dr. Kief- 

liolz, Sdiweiz. Ztschr. f. Hyg., 4. 1930. 
Was bringt d. neue Sdiankstättenges.? 

Zcitungsd., 4. 1930.
Z. Gaststättenges., Ev. Frauenztg., Mni 1930. 
Z. Sdiankstättengcs., D. Herr mein Panier, 

6. 1930.

Ausland
D. Alkohol frag«' i. d. Sowjetunion, Dr. G. S. 

Kiser, D. abstinent. Arb., 5. 1930.

Rauschgifte
Ges. üb. d. Verk. m. Betäubungsmitt., Dr. 

Hamburger, Jurist. Wodiensdir., 22. 1930.

Erwerbsbeschränktenfürsorge
Allgemeines
D. Gcliredil. i. Bremen, I., Brem. Verw.- u.

Wirtsdiaftsber., 3/4. 1930.
Düsseldorfer Lebrwerkstätt. f. erwerbsbe- 

sdiränkt. Jugendl., Willi. Inhoven, Mo- 
natslil. d. Stüdt. W., und Gcs.-A., Düssel
dorf, 5. 1930.

Haupterg. d. Reithsgebredilidienzäbl.. Ges.- 
Für*.. 3/4. 1930.

Blindenfürsorge
Eingab. an d. Reichsfinanzmin. betr. Ein

kommensteuer • Ermäßig. für selbständ. 
Blinde, D. Blindenw., 5. 1930.

D. höhere Blindenbild., ihre Stätten und 
Auswirk. i. Dt. und Großbritannien, Dr. 
Carl Strehl, Bayer. Fürsorgebl., 6. 1930.

T aubs tummenf ürsorge
Zur Organis. d. Sdiwerhörigenschul., R. 

Stobsdiinski, D. Hilfsschul., 5. 1930.

Krüppelfürsorge
D. heutige Stand d. zahnärztl. Orthopädie 

im Dienste d. Krüppclfürs., Dr. Herbst, 
Zahnärztl. Mitteil., 21. 1930.

D. Körperl.-Gebredil. in Bayern nach d. 
Rcidisgcbrcchlidienzälil. 1925/26, Dr. 
Hellm. Eckhardt, Ztsdir. f. Krüppclfürs., 
5/6. 1930.

D. prakt. Durchfuhr, d. Krüppelfürsorgeges., 
Für uns. Sdiwest., 8. 1930.

GelstesschwachcnfUrsorgc 
D. Hilfssdiulkind in sein, wirtsdiafti. Bedeut., 

Dr. Walt. Stets, D. Hilfsschul., 4. 1930.
D. 14. Verbundstug d. Hilfssdiulcn Dt. in 

Stuttgart, D. Hilfssdiul., 5. 1930.
D. Sclbständigk. d. klein. Hilfssdiulsystem, 

CI. Fecnders, D. Hilfssdiul., 5. 1930. 
Ergehn, d. Erhlidikcitsforsdi. u. d. Hilfs

sdiulkind., Dr. Winkle, D. Hilfssdiul., 4. 
1930.

Heilerz. u. heilpädugog. Behandl., Hugo 
Sdunidt, I). Hilfssdiul., 5. 1930.

Sdiul. d. Phantasie d. Hilfssdiulkind. durdi 
eingckleid. Bewegungsspiel, Joh. Marker, 
D. Hilfssdiul., 5. 1930.

Soziologie d. llilfssdiulkl., Dr. Sdiröder, 
D. Hilfssdiul., 4. 1930.

Zur Probleuiat. d. Lehrpl. im allg. u. d. 
Hilfssdiullehrpl. i. besond., Alfr. Hoff- 
mann, I). Hilfssdiul., 5. 1930.

Ausland
Blinde Arb. i. d. österr. lud.. Reg.-Rat Karl 

Bürklcn, Ztsdir. f. d. österr. Blindenwes., 
3/4. 1930.

D. Blindenrcnte in Frunkreidi und Belgien, 
1). Blindenw., 5. 1930.

D. Zähl. d. Krupp, in Obcrösterr., D. Krüpp., 
5/6. 1930.

Sorgenkind., Bes. i. d. Wien. Sondersdiule 
f. krüppelhafte Kind.. I). Kassenarzt, 
18/19. 1930.

Sozialversicherung
Allgemeines
Arzt und Soz.-Vers., Dr. Moses, Volkstüml.

Ztsdir. f. d. ges. Soz.-Vers., 10. 1930. 
Arzt und Sozialvcrs., D. Kassenarzt, 20/21. 

1930.
D. Arbeitsgeb. z. Rcf. d. Sozialvcrs., Zahn

ärztl. Mitteil., 21. 1930.
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D. Dt. Sozialvers. i. J. 1929, So*. Zuk., 9. 
1930.

D. dt. Soz.-Vers. im Schrifttum, W. Rothen
geider, Volkstiiml. Ztschr. f. d. ges. Soz.- 
Vers., 10. 1930.

D. Frauen in d. Sozialvers., H. Strassert, 
Volkstiiml. Ztschr. f. d. ges. Sozialvers.,
9. 1930.

D. knappschaftl. Versicher. 1924—1929, Dr.
Dobbernack, D. Reichsvers., 4. 1930.

D. neue Satzung d. Knappschafts-Bcrufsge- 
nossensch., D. Komp., 10. 1930.

D. Sozialvers. im Jahre 1929, Gewcrkschafts- 
ztg., 20. 1930.

Grundsät}l. üb. Sozialvers., Stadtr. i. R. H. 
v. Frankenberg, Zahnärztl. Mitteil., 21. 
1930.

Heilbäderfürs. f. Sozialversich., Dr. Dr. 
Bauer, Ges., 5. 1930.

Rückgewährungsansprüche d. Versicherungs
träger, H. Kleff, Dt. Kk., 21. 1930. 

Sozialvers. u. Reichshaushalt, Amtl. Nachr. 
f. Reichsvers., 4. 1930. Reichsarbeitsbl.,
10. 1930. D. hirnverletjte Krieg, 5. 1930. 

Sozialvers. u. Reichshaushalt, Min.-Dir. Dr.
Grieser, Zentralbl. d. christl. Gewerksch. 
Dt., 9. 1930.

Ausland
D. Kosten d. Sozialvers. in Großbritannien, 

Fehlinger, Volkstüml. Ztschr. f. d. ges. 
Sozialvers., 9. 1930.

D. Sozialvers. i. österr., Dr. Venter, Soz. 
Zuk., 10. 1930.

D. Volksvers. i. Dänemark, D. Reichsvers., 
4. 1930.

Kampf für d. Soz.-Vers. i. österr., Presseber.
d. Internat. Gewerkschaftsb., 18. 1930.

Um d. Einführ. d. Sozialvers. i. Belgien, Dr. 
Ebel, D. Reichsvers., 4. 1930.

Krankenversicherung
Arb. d. Kk. im Jahre 1929, D. Kassenarzt, 

20/21. 1930.
D. Ref. d. Krankenvers., D. Sozialist. Arzt, 

2. 1930.
D. Verwaltungsk. i. d. Krankenvers., Soz. 

Zuk., 10. 1930.
1). Verwirklich, d. Ersatzanspruch, d. Kk. 

gegen d. Berufsgenossensch., Dr. Schulte- 
Holthusen, D. Krankenvers., 5. 1930. 

Landkk., Soz. Zuk., 10. 1930.
Nachwirkung, d. Krankenvers., Senatspräs.

Dr. F. Bothe, Dt. Kk., 18. 1930. 
Rationalisier, d. Krankenvers., Erwacht, 5. 

1930.
Rationalis. i. d. Krankenvers., Wagner, Dt. 

Kk., 21. 1930.
Ref. d. Krankenvers., Otto Braunecker, D.

Krankenvers., 10. 1930.
Vereinbar, zw. Arbeitsamt u. Kk., Arb. u. 

Brr., 8. 1930.

Versorgungsheilbehandl. u. Krankenvers., 
Versorg.-Fürs., 9. 1930.

Zu d. Angriffen auf d. physikai. Heilanstalt, 
d. AOK. Hamburg, Dir. Behm, Dt. Kk., 
20. 1930.

Z. Ref. d. Krankenvers., Helm. Lehmann, 
Volkstüml. Ztschr. f. d. ges. Sozialvers., 
10. 1930.

Ausland
D. gesell. Krankenvers. i. Holland, Mr. S.

Mok, Soz. Prax., 20. 1930.
D. Krankenvers. i. Holland, de Bruijn, D.

Krankenvers., 10. 1930.
Krankenvers. i. Holland, Gewerkschaftsztg.,

20. 1930.
Unfallversicherung
D. berufsgenossenschaftl. Unfallverhüt, i. 

Jahre 1928, Reg.-Rat a. D. Dr. Eibel, Soz. 
Prax., 19. 1930.

D. neuen Unfallverhütungsvorschr. f. d. 
Werkstättenbetrieb, d. Dt. Reichsb.-Ges., 
Dr. Hans A. Martens, Reichsarbeitsbl., 14. 
1930.

D. Schwestern u. d. Unfalivers., Oberreg.- 
Rat a. D. Dr. Prahler, Dienst am Leb., 5. 
1930.

D. Unfallasten d. landwirtschaftl. Berufs- 
genossensch. u. d. Ursach. d. Beitrags
steiger., D. Prov. Oberschles., 30. 1930.

D. Unfalivers. i. Jahre 1928, D. Betriebs- 
krankenk., 10. 1930.

Schülerunfallvers. tut not, Dr. Werner, D.
Prov. Oberschles., 18. 1930.

Unfälle u. Ber.-Krankli. i. d. fr. Woklf., 
Mitt. aus d, Geb. d. Rechts-, Steuer- und 
Wirtsch.-Fragen, 6. 1930.

Vereinfachung und Verbillig, d. landwirt
schaftl. Unfalivers., Dr. Derkum, Soz. 
Prax., 11. 1930.

War d. RUWo ein Erfolg? Hyg. Wegw., 4. 
1930.

Z. Lage d. Unfallblind, i. Bergbau, D. Kom
paß, 8. 1930.

Invalidenversicherung
Aus d. Prax. d. LVA. Rhein prov. i. J. 1929, 

Amtl. Mitteil. d. LVA. Rheinprov., 5. 
1930.

D. finanz. Zuk. d. Inv.-Vers., Dr. Rieker, 
D. Arb.-Geb., 8. 1930.

D. In validen vers.-Freiheit gemeindl. Arbeit
nehmer in Bayern, Dr. Oeftering, Bayer. 
Gern.- u. Verw.-Ztg., 15. 1930.

D. Lage d. Inv.-Vers., Nachr.-Dienst d. Dt. 
Vereins, 2. 1930.

Eigcnt. od. Rent., Präs. Dr. Neumann, Dt. 
Inv.-Vers., 4. 1930.

Finanziell. Experiment, in d. Invalidenvers., 
Reg.-Rat Dr. Rocktäschel, Dt. Inv.-Vers.. 
5. 1930.

Inv.-Vers. u. Reichshaush., Reg. - Rat Dr.
Rocktäschel. Soz. Prax., 17. 1930. 

Kinderzusch, für Stiefkind, u. Enkel, Amtshl. 
d. Vorst, d. LVA. Württ., 5. 1930.
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Kürzung d. Reichszuwend. an d. Invaliden
versicherung, Oberreg.-Rat Düttmann, Dt. 
Inv.-Vers., 5. 1930. Soz. Praxis, 14. 1930. 

Tätigkeitsber. d. Abt. f. Berufskrankh. am 
Krankenh. Breslau d. LVA. Schles., Inner. 
Abt., Dr. Galley, Amtl. Nadir, d. Vorstand.
d. LVA. Sdiles., 7. 1930.

Was jed. von d. Jnv.- u. d. Hinterbliebenen
versicherung wissen muß, Maaß, Wohl- 
fahrtsnachr. d. Stadt Altona, 6/7. 1930.

Ausbildungs- und Beruisfragen
Ausbildungsfragen
Akadem. Jug. u. soz. Arb., Dr. Gerb. Fiedler, 

Bl. d. Dt. Rot. Kreuz., 3. 1930.
Akadem. Nadiwudis i. d. öffentl. Fürs., Dr. 

Ulr. Leidenfrost, Zentralbl. f. Jugendr. 
u. Jugendwohlf., 2. 1930.

Auslese, Ausbild. u. Fortbild. d. Strafanst.- 
Beamt., Dt. Ztscbr. f. Wohlf., 12. 1930. 

D. theor. Unterr. i. d. Kinderpfleg.-Schul., 
Dr. Lippert, Kindergart., 4. 1930.

D. Ausb. V. Säugl.- u. Kleinkind.-Pfleg., D.
Wohlf. i. d. Rheinprov., 8. 1930.

D. Charakterschul, d. Helfer, Soz. Hilfe, 
Wien, 3/5. 1930.

D. prakt. Ausbild, raännl. Sozialbeamt., 
Güut. Krolzig, Bin. Wolilfahrtsbl., 7. 1930. 

Einheitl. Ausb. v. Säugl.- u. Kleink.-Pfleger., 
D. Wohlf. i. d. Rheinprov., 7. 1930. 

Genügt d. Seminarausbild. d. Kindergärtner, 
u. Hortner. f. d. Arb. i. Kinderh.? Klär 
Altstaedt, Kindergart., 5. 1930. 

Reichseinheitl. Neuregel, d. Ausb. u. Prüf, 
d. Pflegeperson, auf d. Geb. d. Säugl.- u. 
Kleinkinderpfl., Arb.-Wohlf., 9. 1930. 

Riditlin. f. d. Ausbild. d. Kindergärtner, u. 
Hortner. währ. ihr. Praktikant. - Zeit, 
Kindergart., 5. 1930.

Soz. Schul, d. Theologiestudier., Dr. Dr. Er.
Reichardt, Ev. Soz., 2. 1930.

Vorschläge z. Ausbild. d. Beamt, an soz. 
Ämtern, Lene Mann, Bl. f. Wohlfahrtspfl., 
4. 1930.

Wohlfabrtsscbulkonf. i. pr. Min. v. Volks- 
wohlf., Arb.-Wohlf., 10. 1930.

Z. Ausb. d. Woblf.-Pfleg., Dr. Memelsdorff, 
Dt. Ztscbr. f. Wohlf., 1. 1930.

Berufsfragen
Akadem. u. soz. Ber., Soz. Prax., 11. 1930. 
Anleit. f. d. Herren Armenpfleg., Sonder

nummer d. Bl. d. J.- u. WA. d. Stadt 
Chemnits, Mai 1930.

D. Arbeitsmarkt f. Wohlfahrtspfleger, i. 
Jahr. 1929, Jüd. Wohlfahrtspfl. u. Sozial
politik, 5. 1930.

D. Arb.-Marktlage f. Wohlf.-Pfieger., Nachr.- 
Dicnst d. Dt. Vereins, 3. 1930.

D. Elt. u. d. Kindergärtner., Kinderb. 3. 
1930.

D. inner. Einstell, d. Helferin., Soz. Hilfe, 
Wien, 3/5. 1930.

D. jüd. Krankcnschwesternfr., Prof. Dr.
Moses, Jüd. Wohlf. u. Soz.-Polit., 4. 1930. 

D. Säuglings- u. Kleinkinderpfleger, u. d. 
Unfallvers., D. Vöhringer, Mitteil. d. 
Reichsverb. d. Säuglings- u. Klcin- 
kinderschw., 5/6. 1930.

D. Stell, u. Tätigk. d. Fürsorgerin auf d.
Lande, Soz. Berufsarb., 4. 1930.

Frag. d. Lebensgestalt., Soz. Berufsarb., 5. 
1930.

Frauenhilfe u. Heb., Dr. Beckmann, Frauen- 
hilf., Mai 1930.

Fürsorgerin u. Heb., Med.-Kat Dr. Dohrn, 
Soz. Berufsarb., 4. 1930.

Geistl. od. weltl. Pflegepers. i. d. Heilanst., 
Heinr. Eichmann, Rektor Wagener, Kom
munalpol. Bl., 8. 1930.

Lage und Prohl. d. Privatschwest., Else C.
Kaltoft, Unt. Lazaruskr., 5. 1930. 

Typenwand. d. Soz.-Beamt, u. Struktur d. 
soz. Ber., Dr. Salomon, Fr. Wohlf., 1. 
1930.

Üb. d. Mitarb. d. Bez.-Vorsteh. i. d. offen. 
Fürs., Fin6terbusch, Sondernumm. d. Bl. d. 
J.- u. WA. d. Stadt Chemnig, Mai 1930.

Bücherbegpreclrangeii
Jahrbuch der Frauenarbeit. (Im Aufträge 

des Verbandes der weiblichen Handels
und Büroangestellten e. V. herausgegeben.) 
Dr. J. Silbermann. Sechster Band. 
Verlag: Verband der weiblichen Handels
und Büroangestellten e. V., Berlin-Wilmers
dorf, Berlin 1930.

Der sechste Band des kürzlich er
schienenen Jahrbuches für Frauenarbeit 
bringt zum ersten Male eine Schilderung der 
Erwerbstätigkeit von Frauen im Ausland, 
zunächst über die Verhältnisse in den 
Niederlanden. Man will in Zukunft diese 
Reihe mit Darstellungen anderer Länder 
fortseßen. Die im ersten Jahrbuch 1924 ver
öffentlichte Zusammenstellung über den 
Stand der internationalen Arbeiterinnen- 
sihutjgesetje wird durch einen Bericht über

die in den verschiedenen Kulturländern
1928 und 1929 getroffenen Maßnahmen er
gänzt. 12 Jahresberichte großer Organisa
tionen und eine Zusammenstellung der 
Literatur über Frauenarbeit aus dem Jahre
1929 vervollständigen den Band. Wr.

Die wirtschaftlichen und sozialen Verhält
nisse der berufstätigen Frauen. Erhebung 
1928/29 durchgeführt von der Arbeits
gemeinschaft Deutscher Frauenberufsver
bände. Bearbeitet von Dr. Frieda G I a ß 
und Dr. Dorothea K i s c h e. Carl Hey* 
inanns Verlag, Berlin 1930. Preis 6 RM. 
148 Seiten.

Die Ergebnisse der Enquete, die mit dem 
Ziele der Darstellung der beruflichen und
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sozialen Leistungen der Frau durdigeführt 
worden ist. versucht auf Grund sachlicher 
Unterlagen zu einem besseren Verständnis 
für die Lebensbedingungen und Lebensnot
wendigkeiten der berufstätigen Frau beizu
tragen. Die verschiedensten Fragenkomplexe, 
insbesondere die Einkommens- und Wohnver
hältnisse. die Unterstütjungsverpflichtungen 
der Berufsfrau wie ihre Stellung im Ange
stellten- und Invalidcnversichcrungswesen 
finden Berücksichtigung. — Die Untersuchung 
beruht auf der systematischen statistischen 
Bearbeitung von 50 000 Fragebogen. Hier
bei sind die kaufmännischen Angestellten 
mit etwa 25 000. die Arbeiterinnen inkl. 
Heimarbeiterinnen mit 12 000. die Lehrerin
nen mit rund 10 000 Fragebogen beteiligt. 
Entsprechend ihrer geringeren Berufszahl 
sind die sozialen Frauenberufe, wie Wohl
fahrtspflegerinnen, Hortnerinnen, Kinder
gärtnerinnen usw.. weniger vertreten. Im 
allgemeinen übt das Buch bei der Beurteilung 
der Ergebnisse eine gewisse Zurückhaltung 
aus, ihre praktische Auswertung soll die 
Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft der Deut
schen Frauenberufsverbände sein. Kw.

Die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 
in deutschen Städten, von Dr. S c h w e e r s 
und Dr. M e m e 1 s d o r f f. Heft 8 der 
Schriftenreihe des Deutschen Städtetages. 
1930. 219 Seiten.
Der Stand der Bekämpfung der Ge

schlechtskrankheiten in deutschen Städten 
ist auf Grund einer Hundfrage des Deut
schen Städtetages als Heft 8 der Schriften
reihe erschienen. Sie enthält neben den 
Vorschlägen des Deutschen Städtetages für 
einheitliche Gestaltung der Ansführungs- 
bestiinmungen und seinen Bestrebungen für 
einheitliche Durchführung des Gesetzes ein
gehende Darstellungen über die Gesundheits
behörden in der Vielgestaltigkeit ihrer Or- 
ganisationsformeu. über die Beratungs
stellen, die Pflegeämter, die1 Behandlung von 
minderbemittelten, nicht versicherten Per
sonen, die Vorbeugung, die Erfassung und 
Betreuung von Personen, die häufig wech
selnden Geschlechtsverkehr ausübeii, die 
Mitwirkung der Ärzteschaft, die Polizei und 
allgemeine Erfahrungen. Ein reiches Ta- 
belleuwerk auf Grund der Erhebungen, 
sowie eine Heilte Dienstanweisungen und 
Richtlinien für die Durchführung der Für
sorge sind dem interessanten Heft l.ri- 
gegeben. Wr.

Gegen wartsf ragen der Gemeindekranken- 
pllege. Im Aufträge des Deutschen Boten 
Kreuzes bearbeitet von l)r. Hildegard 
B ö h ui e. Verlag des Deutschen Boten 
Kreuzes. Berlin 1930. 59 Seiten.
Zum ersten Male wird eine umfassende 

Darstellung auf Grund einer sorgfältigen 
Erhebung über das sehr wichtige Gebiet der 
Gemeindekrnnkeiipflege gegeben. Die Ge

meindekrankenpflege. die sich im Laufe der 
Jahre als eine besonders wertvolle Einrich
tung der Fürsorge gezeigt bat, wird auf 
Grund der Erhebung beute noch zum grollten 
Teil von den Organisationen der freien Wohl
fahrtspflege, vor allem dem Deutschen Roten 
Kreuz und den konfessionellen Verbänden, 
unterhalten. Die Darstellung der verschie
denartigen Aufgaben und Tätigkeiten der 
Stationen, besonders unter städtischen und 
ländlichen Verhältnissen, die weite Ausdeh
nung der zu versorgenden Bezirke und die 
Vielgestaltigkeit der Aufgaben zeigen die 
Möglichkeiten und die Leistungen dieses Ar
beitsgebietes. Der sehr sorgfältigen Ver
arbeitung der Umfrage, die teils vom Deut
schen Boten Kreuz, teils auf Veranlassung 
des Reichsarbeitsministeriums durch die 
Spitjenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
durchgeführt wurde. sind Angaben bei
gegeben. die interessante Statistiken und Be
richte aus der Arbeit verschiedener Stationen 
geben, ebenso eine Reihe von Richtlinien für 
die Durchführung der Tätigkeit. Die Schrift 
gibt eine erschöpfende Darstellung dieses 
Gebietes, dem in der zukünftigen Arbeit der 
Wohlfahrtspflege eine wesentliche Rolle zu
fallen wird. W;r.

Schwarzbuch der Kleinrentner-Fürsorge. Her
ausgegeben von der Pressestelle des Deut
schen Rentnerbundes e. V. 2. Auf 1. Ver 
lag des Deutschen Rentnerbundes. Kassel 
1930. 56 Seiten.
Ein Schwarzbuch der Kleinrentnerfür

sorge ist von der Pressestelle des Deutschen 
Rentnerbundes herausgegeben worden. E- 
sind hier zum erstenmal 100 Fälle aus der 
Kleinrentnerfürsorge der verschiedensten 
Bezirks fiirsorge verbände zusammengestellt, 
in denen nach Auffassung der Selbsthilfe- 
Organisationen der Kleinrentner eine aus
reichende Fiirsorge nicht erfolgt ist. Wenn
gleich eine Prüfung dem Fernerstehenden 
nicht möglich ist. hat diese Zusammenstel
lung doch einen Erfolg gehabt, daß man 
sich sowohl in kommunalen, wie in Reichs
kreisen mit der Frage der unzureichenden 
Unterstützung der Kleinrentner durch ein
zelne Fiirsorgeverbändc erneut befallt.

Wr.

Rentnerlieime. Herau-gegeben von der 
Pressestelle des Deutschen Rentnerhundes 
e. V. Verlag Deutscher Reutnerhund e. \ . 
1930. 59 Seiten.
Der Deutsche Rentnerbund hat in ci**m 

vorliegendem Heft eine wertvolle Zusammen
stellung aller in Deutschland vorhandenen 
Mtersbeime der öffentlichen und freien 
Wohlfahrtspflege, soweit sie fiir Kleinrentner 
in Frage: kommen, mit genauer Angabe* der 
Platjzahl. des Verpflegungssatzes und des auf- 
zunehmenden Personenkreises sowie der 
Leistungen gegeben. Die* Schrift i-t für die* 
Stellen, die sich mit der Altersversorgung 
beschäftigen müssen, sehr nützlich. Wr.

Verantwortlich: Für den redaktionellen Teil: Frau S. Wronsky. Berlin \V35. Flott» eUsiraf-e 4 - Feir .len Anzeigenteil: 
Faul Wollt, Me rlin V» Ü. Mauerstralje 44 - Gedruckt hei Julius Siltentcld, Merlin V. .i



Ein Buch Uber den Unterricht und die Erziehung anormaler Kinder
Eben erschienen

Einführung in die Heilpädagogik
PRAKTISCHER TEIL

Für Eltern, Lehrer, Anstaltserzieher, Jugendfürsorger, Richter und Ärzte
von

HEINRICH HANSELMANN
Privatdozent für Heil pädagogik und Jugendfürsorge, Leiter des Heilpädagogischen 

Seminars Züricn und des Landerziehungsheims Albisbrunn

Mit 12 Tafeln und Textillustrationen 

576 Seiten Text. Geheftet ’M. 13.—, gebunden M. 16.—

Der erste Versuch einer Darstellung des Gesamtgebietes der Heilpädagogik, dargesteilt 
auf wissenschaftlicher Grundlage, als Ergebnis einer langjährigen, vielseitigen 
praktischen Tätigkeit auf diesem überaus schwierigen, kaum noch übersehbaren 
Arbeitsgebiet. Es bietet Überblick, Zusammenfassung und Führung all den Kreisen, 
die es mit Sorgenkindern zu tun haben. Zu diesen gehören vor allem Anstaltserzieher, 

Jugendfürsorger, Jugendwohlfahrtspfleger, Jugendrichter und Erziehungsberater

Ausführlichen Prospekt kostenlos

ROTAPFEL-VERLAG / ERLENBACH-ZÜRICH UND LEIPZIG

Carl Heymanns Verlag in Berlin W8

Als Ergänzungsbände zu dem umstehend angekündigten Kommentar 
erscheinen im Sommer 1930:

Landesrechtliche Ausffihrunssbestlmmungen zum Reichs-
jUSend U!0hlfOhrtS$eSetZ* Zusammengestellt von Prof. Dr. W. Po 11 igkei t,

Vorsitzender des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge in 
Frankfurt a. M. Umfang etwa 280 Seiten. Preis 8 RM. Zu dem Reichsjugend# 
wohlfahrtsgesetz sind in sämtlichen Ländern besondere Ausfüh# 
rungsbestimmungen erlassen worden, ohne deren Kenntnis die Arbeit 
der in der Wohlfahrtspflege Tätigen außerordentlich erschwert wird. Der Heraus# 
geber des soeben in 2. Auflage erschienenen Kommentars zum Reichsjugend# 
wohlfahrtsgesetz hat deshalb unter großen Schwierigkeiten die Ausführungs# 
bestimmungen sämtlicher Länder in dem vorliegenden Band zusammengefaßt. 
Da in den Erläuterungen des Kommentars stets auf die Ausführungsbestimmungen 
des betreffenden Landes verwiesen wird, ist der gemeinsame Gebrauch 
des Kommentars und. Nachtrags als bedeutende Erl eich# 
terung für die tägliche Praxis zu betrachten.

Preußisches Ausfiihrun$s$esetz zum Jusendmohlfahrts-
gesetz. Erläutert von Prof. D r. \V. P o 11 i g k e i t und Amtsgerichtsrat 

D r. Paul B 1 u m e n t h a 1. 2., neubearbeitete Auflage. Preis etwa S RM.
Der Kommentar enthält die Texte aller einschlägigen, noch gültigen Ausführung# 
bestimmungen und Erlasse zum Reichs#Jugendwohlfahrtsgesetz.



Kürzlich ist 'erschienen:

Friedeberg» Polligkeit

Reichs - Jugendwohllahitsgesetz
Kommentar

Herausgegeben von

Prof. Dr. W. Polligkeit
Vorsitzender des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge in Frankfurt am Main 

in Verbindung mit
Dr. P. Blumenthal Dr. H. Eiserhardt Dr. G. Fr. Storck

Amtsgerichtsrat in Altona Geschäftsführerin d. Dt. Vereins f. öff. und Dir. d. Landesjugendamts Lübeck 
priv. Fürsorge in Frankfurt a. M.

Zweite, neubearbeitete und vermehrte Auflage, 1930 

Preis in Ganzleinen gebunden 20 RM

Die erste Auflage dieses Kommentars, die vor Inkrafttreten des Gesetzes ver» 
öffentlicht und von dem verstorbenen Ministerialrat Friedeberg gemeinsam 
mit Professor Dr. Polligkeit herausgegeben wurde, mußte sich vielfach auf 
Andeutungen und Ratschläge für die kommende Entwicklung beschränken, weil die 
landesrechtlichen Ausführungsbestimmungen noch ausstanden. Die jetzige Auflage 
berücksichtigt diese Ausführungsbestimmungen, soweit sie zur Erläuterung der 
reichsrechtlichen Rahmenbestimmungen erforderlich sind, sieht aber bewußtv von 
einer Kommentierung der landesrechtlichen Ausführungsbestimmungen im einzelnen 
ab. Unter dem gleichen Gesichtspunkt sind auch das in der Zwischenzeit ver* 
öffentlichte Schrifttum und die Rechtsprechung verwertet worden. Im Hinblick auf 
Landesgesetzgebung, Rechtsprechung und neueres Schrifts 
tum ist der Kommentar in vielen Punkten neu bearbeitet oder er» 
gänzt woiden. Im allgemeinen jedoch blieb der Charakter des Buches erhalten, 
der dahin geht, nicht nur eine juristische Interpretation der 
gesetzlichen Bestimmungen, sondern auch eine Anleitung 
für die praktische Handhabung des Gesetzes zu geben. Die 
Bearbeiter haben nach Möglichkeit die in der 1. Auflage von dem verstorbenen 
Ministerialrat Friedeberg verfaßten Erläuterungen, soweit sie grundsätzlicher 
Art waren, erhalten. Durch gegenseitige Verständigung unter den Mitarbeitern 
und mit dem Herausgeber ist eine einheitliche Auffassung über die allgemeinen, 

alle Abschnitte berührenden Fragen erreicht worden.

„ . Die schwierige Aufgabe, allen theoretischen Anforderungen zu genügen, 
und zugleich ein wertvolles Handbuch für die Praxis zu bieten, ist 
durch aen Kommentar gelöst. Er wird für alle mit der Jugendwohlfahrtspflege 
befaßten Verwaltungsbehörden, für Jugend» und Vormundschaftsrichter, aber auch 
für die Organisatoren der privaten Jugendwohlfahrtspflege bald ein unentbchr» 
licher Ratgeber sein___“ Soziale Praxis, 1923, Nr. 40, über die 1. Auflage.

Carl Heymanns Verlag in Berlin W8


